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Übersicht über die Vorlesung 

 
 
 Einführung 
 -  Europa – die Idee  
 - Die Europäische Union 
 -  Europarecht – Fallbeispiele 
 
1. Europarecht – die europäische Perspektive 
 1.1. Europarecht – der Begriff 
 1.2. Europa jenseits der EU 
 1.3. Die Europäische Union 
  1.3.1.  Ziele und Politiken 
  1.3.2.  Geschichte 

1.3.3.  Institutionen 
1.3.4.  Handlungsformen 
1.3.5.  Haftung 
1.3.6.  Rechtsschutz 

 
2. Grundfreiheiten und politische Einigung 
 2.1. Die Grundfreiheiten nach dem AEU 
  2.1.1.  (Wirtschaftsbezogene) Grundfreiheiten als Meilensteine der EG/EU 
  2.1.2.  Ausgewählte Beispiele 
    Annex: Beihilferecht 
  2.1.3.  Ein Mechanismus der Europäisierung: Der EuGH in Aktion 
 2.2. Zwischenschritte zur politischen Einigung 
  2.2.1.  Unionsbürgerschaft 
  2.2.2.  Charta der Grundrechte und EMRK 
  2.2.3.  Bildung 
  2.2.4.  Schutz der kulturellen Vielfalt 
 
3. Europarecht – die nationalstaatliche Perspektive 
 3.1.  „Kein Staat zu machen“: Die EU aus deutscher Perspektive – ein Vergleich 
 3.2.  Die Entstehung von EU-Recht 
 3.3.  Die Umsetzung von EU-Recht – eine Fallstudie 
 3.4.  Der Erstkontakt mit dem Bürger 
 3.5.  Integration und Souveränität: Das Lissabon-Urteil des BVerfG 
 
 Zusammenführung 
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Zur Einführung 
 
Materialien: Literatur und Quellen im Internet 
 
Literatur (Es werden nur Bücher genannt, die in der Bibliothek des CDIR vorhanden 
sind/demnächst vorhanden sein werden.) 
 
Beck, Ulrich/Grande, Edgar, Das kosmopolitische Europa. Gesellschaft und Politik in der 
Zweiten Moderne, Frankfurt 2007 (Erstausgabe 2004). 
Böckenförde, Ernst-Wolfgang, Staat, Nation, Europa. Studien zur Staatslehre, Verfas-
sungstheorie und Rechtsphilosophie, 2. Auflage, Frankfurt am Main 2000. 
Brunn, Gerhard, Die Europäische Einigung von 1945 bis heute, Stuttgart 2002 (Lizenz-
ausgabe Bonn 2006). 
Degenhart, Christoph, Staatsrecht I: Staatsorganisationsrecht. Mit Bezügen zum Europa-
recht, 25. Auflage, Heidelberg 2009. 
Grabenwarter, Christoph, Europäische Menschenrechtskonvention, 4. Auflage, München 
2009. 
Haltern, Ulrich, Europarecht. Dogmatik im Kontext, 2. Auflage, Tübingen 2007. 
Hummer, Waldemar/Vedder, Christoph, Europarecht in Fällen. Die Rechtsprechung des 
EuGH, des EuG und deutscher und österreichischer Gerichte, Baden-Baden u.a. 2010. 
Lachmayer, Konrad/Stöger, Karl (Hrsg.), Casebook Europarecht, Wien 2005. 
Leiße, Olaf (Hrsg.), Die Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon, Wiesbaden 
2010. 
Nowak, Carsten, Europarecht nach Lissabon, Baden-Baden 2010. 
Oppermann, Thomas/Classen, Claus D./Nettesheim, Martin, Europarecht, 4. Auflage, 
München 2009. 
Pieroth, Bodo/Schlink, Bernhard, Staatsrecht II: Grundrechte, 25. Auflage, Heidelberg 
2009. 
Riesenhuber, Karl (Hrsg.), Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und 
Praxis, Berlin 2006. 
Schliesky, Utz, Öffentliches Wirtschaftsrecht. Deutsche und europäische Grundlagen, 3. 
Auflage, Heidelberg 2008. 
Schoch, Friedrich/Ehlers, Dirk (Hrsg.), Rechtsschutz im Öffentlichen Recht, Berlin 2009. 
Schütz, Hans-Joachim/Bruha, Thomas/König, Doris, Casebook Europarecht, München 
2004. 
Schwarze, Jürgen/Hatje, Armin (Hrsg.), Der Reformvertrag von Lissabon, EuR – Europa-
recht 2009, Beiheft 1, Baden-Baden 2009. 
Schweitzer, Michael, Staatsrecht III: Staatsrecht, Völkerrecht, Europarecht, 10. Auflage, 
Heidelberg 2010. 
Sodan, Helge, Grundgesetz. Kommentar, München 2008. 
Steinbeis, Maximilian/Detjen, Marion/Detjen, Stephan, Die Deutschen und das Grund-
gesetz, München 2009 (Lizenzausgabe Bonn 2009). 
Streinz, Rudolf, Europarecht, 8. Auflage, Heidelberg 2008 (Neuauflage 2010). 
Streinz, Rudolf/Ohler, Christoph/Herrmann, Christoph, Der Vertrag von Lissabon zur 
Reform der EU. Einführung mit Synopse, 3. Auflage, München 2010. 
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Thiele, Alexander, Europarecht, 7. Auflage, Altenberge 2010. 
Weidenfeld, Werner/Wessels, Wolfgang (Hrsg.), Europa von A bis Z, 11. Auflage, Baden-
Baden 2009 (Lizenzausgabe Bonn 2009). 
Zippelius, Reinhold, Einführung in das Recht, 5. Auflage, Heidelberg 2008. 

 
 

Textsammlungen 
 
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Vertrag von Lissabon, Bonn 2010. 
Schwartmann, Rolf (Hrsg.), Völker- und Europarecht, 7. Auflage, Heidelberg 2010. 
Glaesner, Hans-Joachim/Bieber, Roland (Hrsg.), Europarecht. Textausgabe, 20. Auflage, 
Baden-Baden 2010. 
 
 
Links 
 
http://europa.eu (zentrale Seite der Europäischen Union) 
http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=de (EUR-Lex: Rechtstexte der 
EU) 
http://curia.europa.eu (EuGH) 
http://www.coe.int (Europarat, inklusive EGMR) 
http://www.bverfg.de (Bundesverfassungsgericht) 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/index.html (Entscheidungen des BVerfG) 
 
 
Lernziele für diese Vorlesung 

 
Sie sollen nach dem Ende der Veranstaltung in der Lage sein, … 
-  den Begriff des Europarechts zu definieren, 
-  wesentliche Merkmale der EU zu benennen, 
- zentrale Fachbegriffe des EU-Rechts zu erklären,  
- die Grundfreiheiten und ihren Hintergrund in den Kontext der EU einzubetten, 
- Gründe des Erfolges der EU zu skizzieren und  
- die Bedeutung des Rechts für die EU herauszuarbeiten. 
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Europarecht konkret – Fallbeispiele I 
Ein Blick auf die Rechtsprechung (des EuGH) 
 
Ruhrkohlenverkaufsgesellschaften/Hohe Behörde (EGKS), Rs. 2/56, Slg. 1957, 11 
van Gend & Loos/Niederländische Finanzverwaltung, Rs. 26/62, Slg. 1963, 3 
Plaumann/Kommission (EWG), Rs. 25/62, Slg. 1963, 213 
Costa/E. N. E. L., Rs. 6/64, Slg. 1964, 1251 
Internationale Handelsgesellschaft/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Rs. 
11/70, Slg. 1970, 1125 
Kommission/Rat („AETR”), Rs. 22/70, Slg. 1971, 263 
Zuckerfabrik Schöppenstedt/Rat, Rs. 5/71, Slg. 1971, 975 
Procureur du Roi/Dassonville, Rs. 8/74, Slg. 1974, 837 
Simmenthal/Kommission („Simmenthal III“), Rs. 92/78 R, Slg. 1978, 1129 
Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein („Cassis de Dijon“), Rs. 120/78, Slg. 1979, 649 
Edeka/Bundesrepublik Deutschland, Rs. 245/81, Slg. 1982, 2745 
Kommission/Italienische Republik („Gelatine“), Rs. 51/83, Slg. 1984, 2793 
Parlament/Rat („Gemeinsame Verkehrspolitik“), Rs. 13/83, Slg. 1985, 1513 
Kommission/Bundesrepublik Deutschland („Reinheitsgebot für Bier“), Rs. 178/84, Slg. 1987, 1227 
Vereinigtes Königreich/Kommission („BSE“), Rs. C-180/96 R, Slg. 1988, 855. 
Sylvie Lair/Universität Hannover („Lair“), Rs. 39/86, Slg. 1988, 3161 
Kommission/Bundesrepublik Deutschland („Alcan I”), Rs. 94/87, Slg. 1989, 175 
Parlament/Rat („Tschernobyl I“), Rs. C-70/88, Slg. 1990, I-2041 
Kommission/Deutschland („Tafelwein“), Rs. C-217/88, Slg. 1990, I-2879 
Andrea Francovich/Italienische Republik, Rs. C-6/90 und C-9/90, Slg. 1991, I-5357. 
Volker Steen/Deutsche Bundespost („Steen“), Rs. C-332/90, Slg. 1992, I-341 
Keck und Mithouard, Rs. C-267/91 und C-268/91, Slg. 1993, I-6097 
Deutschland/Rat („Bananen II“), Rs. C-280/93, Slg. 1994, I-4973 
Kalanke/Freie Hansestadt Bremen, Rs. C-450, Slg. 1995, I-3051 
Union royale belge des sociétés de football association ASBL u. a./Jean-Marc Bosman u.a. („Bosman“), 
Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-4921 
Brasserie du Pêcheur und Factortame, Rs. C-46/93 und C-48/93, Slg. 1996, I-1029 
Deutschland u. a./Kommission („Bremer Vulkan“), Rs. C-329/93, C-62/95, C-63/95, Slg. 1996, I-5151 
Kommission/Französische Republik („Electricité de France/Gaz de France“), Rs. C-159/94, Slg. 1997, 
I-5815 
Kommission/Französische Republik („Landwirte“), Rs. C-265/95, Slg. 1997, I-6595 
Greenpeace International/Kommission, Rs. C-321/95 P, Slg. 1998, I-1651 
Tatjana Kreil/Bundesrepublik Deutschland, C-285/98, Slg. 2000, I-69 
Deutschland/EP und Rat („Tabakwerberichtlinie“), Rs. C-376/98, Slg. 2000, I-8419 
Connolly/Kommission, Rs. C-274/99 P, Slg. 2001, I-1611 
Kommission/Vereinigtes Königreich („Goldene Aktie V“), Rs. C-98/01, Slg. 2003, I-4641 
Altmark Trans GmbH/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rs. C-280/00, Slg. 2003, I-7747 
Werner Mangold/Rüdiger Helm, Rs. C-144/04, Slg. 2005, I-9981. 
Mobistar/Institut belge des services postaux et de télécommunications (IBPT), Rs. C-438/04, Slg. 2006, 
I-6675. 
International Transport Workers’ Federation und Finnish Seamen’s Union/Viking Line ABP und OÜ 
Viking Line Eesti („Viking Line”), Rs. C-438/05, Slg. 2007, I-10779 
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Europarecht konkret – Fallbeispiele II 
Ein Blick in den Bundestag 
 

– Übersicht über die ausgegebenen Dokumente (alphabetisch sortiert) – 

1. Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Export von 
lebenden Schlachttieren 

2. Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Umsetzung 
der EU-Zentralasienstrategie 

3. Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Auswirkungen 
der Frontex-Leitlinien auf den Flüchtlingsschutz 

4. Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke: Polizei- und Zolleinsätze im 
Ausland 

5. Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke: Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie in Deutschland 

6. Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke: Geldpolitik und Regulation 
der Finanzbranche 

7. Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke: Einrichtung einer Deutschen 
Digitalen Bibliothek 

8. Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke: EU-Terrorlisten und Außen-
wirtschaftsgesetz 

9. Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke: EU-Pläne zur Bekämpfung 
von Zahlungsverzug 

10. Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion zur Erprobung von „Gigalinern“ 
11. Antwort des Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion die Linke: Todesopfer unter Flüchtlin-

gen in die Bundesrepublik Deutschland und die EU 2009 
12. Beschlussempfehlung und Bericht des Fachausschusses zu Anträgen zur EU-

Arbeitnehmerfreizügigkeit 
13. Beschlussempfehlung und Bericht des Fachausschusses zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-

rung zu einem Vorschlag für eine Verordnung in Erbsachen 
14. Beschlussempfehlung und Bericht zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung über das Grün-

buch der Europäischen Kommission: Erlangung verwertbarer Beweise in Strafdachen aus einem an-
deren Mitgliedstaat 

15. Entwurf der Bundesregierung zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
16. Entwurf eines Gesetzes der Bundesregierung zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 
17. Entwurf eines Gesetzes der Bundesregierung zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben 
18. Entwurf eines Gesetzes der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs  
19. Entwurf eines Gesetzes über die Akkreditierungsstelle (Bundesregierung) 
20. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Direktzahlungen-Verpflichtungengesetzes (Bundesregie-

rung) 
21. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung eines EuGH-Urteils  (SPD-Fraktion)  
22. Entwurf eines Katzen- und Hundefell-Einfuhr-Verbotsgesetzes (Bundesregierung)  
23. Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Vorläufigen Tabakgesetzes (Bundesregierung)  
24. Tagesordnung einer Sitzung des Deutschen Bundestages  
25. Unterrichtung der Bundesregierung über Berichte der Europäischen Kommission zur Chancen-

gleichheit auf dem Arbeitsmarkt  
26. Unterrichtung durch die Bundesregierung: Stellungnahme des Bundesrates zu dem Entwurf eines 

Gesetzes der Bundesregierung zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben und Gegenäußerung  
27. Unterrichtung durch die Delegation des Bundesrepublik Deutschland in der Parlamentarischen Ver-

sammlung des Europarates 
28. Unterrichtung über an Ausschüsse überwiesene/nicht überwiesene Unionsdokumente 1 
29. Unterrichtung über an Ausschüsse überwiesene/nicht überwiesene Unionsdokumente 2 
30. Verordnung der Bundesregierung: 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes 
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Europarecht konkret – Fallbeispiele III 
Ein Blick in die Presse 

 
 
aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung, jeweils 12. März 2010 
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Europarecht konkret – Fallbeispiele IV 
Ein Besuch in Deutschland 
 
Sie besuchen Deutschland. Ein Flugzeug bringt Sie von Beijing nach Berlin. Mit der S-
Bahn fahren Sie vom Flughafen in die Innenstadt. Am Bahnhof werden Sie angesprochen, 
ob Sie ein Zeitschriftenabonnement erwerben möchten (Sie lehnen dankend ab). Sie brin-
gen Ihr Gepäck ins Hotel und essen in einer Pizzeria zu Mittag. Eile ist geboten, denn Sie 
nehmen am Nachmittag als Zuschauer an einer Plenarsitzung des Bundestages teil. A-
bends rufen Sie mit Ihrer neu erworbenen Telefonkarte einen Bekannten an, den Sie auch 
noch besuchen wollen. Müde von der langen Reise trinken Sie noch ein „Warsteiner“ und 
gehen dann zu Bett. 
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Arbeitsblatt: Das institutionelle Gleichgewicht 
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Einwirkungen des EU-Rechts – ein Beispiel 
 
Richtlinie 76/211/EWG des Rates vom 20. Januar 1976 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Abfüllung bestimmter Erzeugnisse 
nach Gewicht oder Volumen in Fertigpackungen 
 
Artikel 2    
(1) Eine Fertigpackung im Sinne dieser Richtlinie besteht 
aus dem Erzeugnis und der Umschließung, in die es 
fertigverpackt ist.  
 
Artikel 4    
(1) Auf allen in Artikel 3 genannten Fertigpackungen 
muß stets das als Nenngewicht oder Nennvolumen 
bezeichnete Gewicht oder Volumen des Erzeugnisses 
angegeben sein, das sie gemäß Anhang I jeweils enthal-
ten müssen. 
 
Artikel 7    
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richt-
linie binnen 18 Monaten nach ihrer Bekanntgabe nach-
zukommen, und setzen die Kommission hiervon unver-
züglich in Kenntnis. 
 
Richtlinie 90/496/EWG des Rates vom 24. September 
1990 über die Nährwertkennzeichnung von Lebens-
mitteln 
 
Artikel 2    
(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 ist die Nährwertkenn-
zeichnung freiwillig. 
(2) Wird auf dem Etikett, in der Aufmachung oder in der 
Werbung mit Ausnahme produktübergreifender Wer-
bekampagnen eine nährwertbezogene Angabe gemacht, 
so ist die Nährwertkennzeichnung zwingend 
vorgeschrieben. 
 
Artikel 4    
(1) Erfolgt eine Nährwertkennzeichnung, so muß diese 
entweder die Angaben der Gruppe 1 oder der Gruppe 2 
in der genannten Reihenfolge enthalten: 
Gruppe 1 
a) Energiewert, 
b) Gehalt an Proteinen, Kohlenhydraten und Fett; 
Gruppe 2 
a) Energiewert, 
b) Gehalt an Proteinen, Kohlenhydraten, Zucker, Fett, 
gesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen und Kochsalz (Nat-
rium). 
(2) Wenn sich eine nährwertbezogene Angabe auf Zu-
cker, gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe oder Kochsalz 
(Natrium) bezieht, so sind die Angaben nach Maßgabe 
der Gruppe 2 zu machen. 
 
Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Eti-
kettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie 
die Werbung hierfür 
 
Artikel 1    
(1) Diese Richtlinie gilt für die Etikettierung von Le-
bensmitteln, die ohne weitere Verarbeitung an den End-

verbraucher abgegeben werden sollen, sowie für be-
stimmte Aspekte ihrer Aufmachung und der für sie 
durchgeführten Werbung. 
(3) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet: 
a) „Etikettierung“ alle Angaben, Kennzeichnungen, 
Hersteller- oder Handelsmarken, Abbildungen oder 
Zeichen, die sich auf ein Lebensmittel beziehen und auf 
jeglicher Art von Verpackung, Schriftstück, Tafel, Etikett, 
Ring oder Verschluß angebracht sind und dieses Le-
bensmittel begleiten oder sich auf dieses Lebensmittel 
beziehen; 
 
Artikel 2    
(1) Die Etikettierung und die Art und Weise, in der sie 
erfolgt, dürfen nicht 
a) geeignet sein, den Käufer irrezuführen, und zwar 
insbesondere nicht 
i) über die Eigenschaften des Lebensmittels, namentlich 
über Art, Identität, Beschaffenheit, Zusammensetzung, 
Menge, Haltbarkeit, Ursprung oder Herkunft und 
Herstellungs- oder Gewinnungsart; 
ii) durch Angabe von Wirkungen oder Eigenschaften, 
die das Lebensmittel nicht besitzt; 
Iii) indem zu verstehen gegeben wird, daß das Lebens-
mittel besondere Eigenschaften besitzt, obwohl alle ver-
gleichbaren Lebensmittel dieselben Eigenschaften besit-
zen; 
b) vorbehaltlich der Gemeinschaftsvorschriften über 
natürliche Mineralwässer und über Lebensmittel, die für 
eine besondere Ernährung bestimmt sind, einem Le-
bensmittel Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung 
oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben 
oder den Eindruck dieser Eigenschaften entstehen las-
sen. 
(2) Der Rat stellt nach dem Verfahren des Artikels 95 des 
Vertrags ein erweiterungsfähiges Verzeichnis von Wer-
bebehauptungen im Sinne von Absatz 1 auf, deren Ver-
wendung in jedem Fall zu untersagen oder einzuschrän-
ken ist. 
 
Artikel 3    
(1) Die Etikettierung der Lebensmittel enthält nach Maß-
gabe der Artikel 4 bis 17 und vorbehaltlich der dort 
vorgesehenen Ausnahmen nur folgende zwingende 
Angaben: 
1. die Verkehrsbezeichnung, 
2. das Verzeichnis der Zutaten, 
3. die Menge bestimmter Zutaten oder Zutatenklassen 
gemäß Artikel 7, 
4. bei vorverpackten Lebensmitteln die Nettofüllmenge, 
5. das Mindesthaltbarkeitsdatum oder bei in mikribiolo-
gischer Hinsicht sehr leicht verderblichen Lebensmitteln 
das Verbrauchsdatum, 
6. gegebenenfalls die besonderen Anweisungen für Auf-
bewahrung und Verwendung, 
7. den Namen oder die Firma und die Anschrift des 
Herstellers, des Verpackers oder eines in der Gemein-
schaft niedergelassenen Verkäufers. 
 
Artikel 6    
(1) Das Verzeichnis der Zutaten wird nach Maßgabe 
dieses Artikels und der Anhänge I, II und III angegeben. 
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Artikel 9    
(1) Das Mindesthaltbarkeitsdatum eines Lebensmittels 
ist das Datum, bis zu dem dieses Lebensmittel seine 
spezifischen Eigenschaften unter angemessenen Aufbe-
wahrungsbedingungen behält. 
Es wird gemäß den Absätzen 2 bis 5 angegeben. 
(2) Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird mit folgenden 
Worten angegeben: - „mindestens haltbar bis ...“, wenn 
der Tag genannt wird; 
- „mindestens haltbar bis Ende ...“ in den anderen Fäl-
len. 
 
Artikel 16    
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß in ihrem Ho-
heitsgebiet keine Lebensmittel in den Verkehr gebracht 
werden dürfen, bei denen die in Artikel 3 und Artikel 4 
Absatz 2 genannten Angaben nicht in einer dem 
Verbraucher leicht verständlichen Sprache abgefaßt 
sind, es sei denn, die Information des Verbrauchers ist 
durch andere Maßnahmen für eine oder mehrere Anga-
ben auf dem Etikett effektiv sichergestellt; diese Maß-
nahmen werden nach dem Verfahren des Artikels 20 
Absatz 2 festgelegt. 
(2) Der Mitgliedstaat, in dem das Erzeugnis vermarktet 
wird, kann in seinem Hoheitsgebiet unter Beachtung der 
Bestimmungen des EG-Vertrags vorschreiben, daß diese 
Angaben auf dem Etikett zumindest in einer oder meh-
reren von ihm bestimmten Amtssprachen der Gemein-
schaft abgefaßt sind. 
(3) Die Absätze 1 und 2 stehen der Abfassung der Anga-
ben auf dem Etikett in mehreren Sprachen nicht entge-
gen. 
 
Artikel 17   Die Mitgliedstaaten sehen davon ab, die Art 
und Weise, in der die in Artikel 3 und Artikel 4 Absatz 2 
genannten Angaben anzubringen sind, näher zu regeln, 
als dies in den Artikeln 3 bis 13 vorgesehen ist. 
 
Artikel 18   
(1) Die Mitgliedstaaten dürfen den Verkehr mit Le-
bensmitteln, die den Bestimmungen dieser Richtlinie 
entsprechen, nicht durch die Anwendung nichtharmoni-
sierter einzelstaatlicher Vorschriften verbieten, die die 
Etikettierung und Aufmachung einzelner Lebensmittel 
oder der Lebensmittel im allgemeinen regeln. 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf nichtharmoni-
sierte einzelstaatliche Vorschriften, die gerechtfertigt 
sind zum Schutz 
- der Gesundheit, 
- vor Täuschung, sofern sie nicht bewirken, daß die 
Anwendung der in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Definitionen und Bestimmungen beeinträchtigt wird, 
- des gewerblichen und kommerziellen Eigentums, der 
Herkunftsbezeichnungen und Ursprungsangaben sowie 
vor unlauterem Wettbewerb. 
 
Artikel 23   Diese Richtlinie gilt nicht für zur Ausfuhr 
aus der Gemeinschaft bestimmte Erzeugnisse. 
 
Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irrefüh-
rende und vergleichende Werbung 
 
Artikel 1 
Zweck dieser Richtlinie ist der Schutz von Gewerbetrei-
benden vor irreführender Werbung und deren unlaute-

ren Auswirkungen sowie die Festlegung der Bedingun-
gen für zulässige vergleichende Werbung. 
 
Artikel 2 
Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet 
a) „Werbung“ jede Äußerung bei der Ausübung eines 
Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit 
dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung 
von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher 
Sachen, Rechte und Verpflichtungen, zu fördern; 
b) „irreführende Werbung“ jede Werbung, die in irgend-
einer Weise — einschließlich ihrer Aufmachung — die 
Personen, an die sie sich richtet oder die von ihr erreicht 
werden, täuscht oder zu täuschen geeignet ist und die 
infolge der ihr innewohnenden Täuschung ihr wirt-
schaftliches Verhalten beeinflussen kann oder aus diesen 
Gründen einen Mitbewerber schädigt oder zu schädigen 
geeignet ist; 
 
Artikel 3 
Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Werbung irrefüh-
rend ist, sind alle ihre Bestandteile zu berücksichtigen, 
insbesondere in ihr enthaltene Angaben über: 
a) die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen wie 
Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Zusammensetzung, 
Verfahren und Zeitpunkt der Herstellung oder Erbrin-
gung, die Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, 
Menge, Beschaffenheit, die geographische oder kom-
merzielle Herkunft oder die von der Verwendung zu 
erwartenden Ergebnisse oder die Ergebnisse und we-
sentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienst-
leistungen; 
b) den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet 
wird, und die Bedingungen unter denen die Waren 
geliefert oder die Dienstleistungen erbracht werden; 
c) die Art, die Eigenschaften und die Rechte des Wer-
benden, wie seine Identität und sein Vermögen, seine 
Befähigungen und seine gewerblichen, kommerziellen 
oder geistigen Eigentumsrechte oder seine Auszeich-
nungen oder Ehrungen. 
 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel 
 
Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Für die Zwecke dieser Verordnung 
a) gelten für „Lebensmittel“, „Lebensmittelunterneh-
mer“, „Inverkehrbringen“ und „Endverbraucher“ die 
Begriffsbestimmungen in Artikel 2 und Artikel 3 Num-
mern 3, 8 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und 
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsi-
cherheit [14]; 
b) gilt für „Nahrungsergänzungsmittel“ die Begriffsbe-
stimmung der Richtlinie 2002/46/EG; 
c) gelten für „Nährwertkennzeichnung“, „Eiweiß“, 
„Kohlenhydrat“, „Zucker“, „Fett“, (…) die Begriffsbe-
stimmungen der Richtlinie 90/496/EWG; 
d) gilt für „Kennzeichnung“ die Begriffsbestimmung in 
Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 
2000/13/EG. 
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(2) Ferner bezeichnet der Ausdruck 
1. „Angabe“ jede Aussage oder Darstellung, die nach 
dem Gemeinschaftsrecht oder den nationalen Vorschrif-
ten nicht obligatorisch ist, einschließlich Darstellungen 
durch Bilder, grafische Elemente oder Symbole in jeder 
Form, und mit der erklärt, suggeriert oder auch nur 
mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Le-
bensmittel besondere Eigenschaften besitzt; 
2. „Nährstoff“ ein Protein, ein Kohlenhydrat, ein Fett, 
einen Ballaststoff, Natrium, eines der im Anhang der 
Richtlinie 90/496/EWG aufgeführten Vitamine und 
Mineralstoffe, sowie jeden Stoff, der zu einer dieser 
Kategorien gehört oder Bestandteil eines Stoffes aus 
einer dieser Kategorien ist; 
3. „andere Substanz“ einen anderen Stoff als einen 
Nährstoff, der eine ernährungsbezogene Wirkung oder 
eine physiologische Wirkung hat; 
4. „nährwertbezogene Angabe“ jede Angabe, mit der 
erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Aus-
druck gebracht wird, dass ein Lebensmittel besondere 
positive Nährwerteigenschaften besitzt, und zwar auf-
grund 
a) der Energie (des Brennwerts), die es i) liefert, ii) in 
vermindertem oder erhöhtem Maße liefert oder iii) nicht 
liefert, und/oder 
b) der Nährstoffe oder anderen Substanzen, die es i) 
enthält,  
ii) in verminderter oder erhöhter Menge enthält oder iii) 
nicht enthält; 
5. „gesundheitsbezogene Angabe“ jede Angabe, mit der 
erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Aus-
druck gebracht wird, dass ein Zusammenhang zwischen 
einer Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel oder 
einem seiner Bestandteile einerseits und der Gesundheit 
andererseits besteht; 
 
Artikel 3 Allgemeine Grundsätze für alle Angaben 
Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben dürfen 
bei der Kennzeichnung und Aufmachung von Lebens-
mitteln, die in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht 
werden, bzw. bei der Werbung hierfür nur verwendet 
werden, wenn sie der vorliegenden Verordnung ent-
sprechen. 
 
Unbeschadet der Richtlinien 2000/13/EG und 
84/450/EWG dürfen die verwendeten nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Angaben 
a) nicht falsch, mehrdeutig oder irreführend sein; 
b) keine Zweifel über die Sicherheit und/oder die er-
nährungsphysiologische Eignung anderer Lebensmittel 
wecken; 
c) nicht zum übermäßigen Verzehr eines Lebensmittels 
ermutigen oder diesen wohlwollend darstellen; 
d) nicht erklären, suggerieren oder auch nur mittelbar 
zum Ausdruck bringen, dass eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung generell nicht die erfor-
derlichen Mengen an Nährstoffen liefern kann. Bei 
Nährstoffen, für die eine ausgewogene und abwechs-

lungsreiche Ernährung keine ausreichenden Mengen 
liefern kann, können abweichende Regelungen, ein-
schließlich der Bedingungen für ihre Anwendung, nach 
dem in Artikel 24 Absatz 2 genannten Verfahren unter 
Beachtung der besonderen Umstände in den Mitglied-
staaten genehmigt werden; 
e) nicht — durch eine Textaussage oder durch Darstel-
lungen in Form von Bildern, grafischen Elementen oder 
symbolische Darstellungen — auf Veränderungen bei 
Körperfunktionen Bezug nehmen, die beim Verbraucher 
Ängste auslösen oder daraus Nutzen ziehen könnten. 
 
Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. September 2007 zur Festlegung 
von Nennfüllmengen für Erzeugnisse in Fertigpa-
ckungen, zur Aufhebung der Richtlinien 75/106/EWG 
und 80/232/EWG des Rates und zur Änderung der 
Richtlinie 76/211/EWG des Rates 
 
Art. 1 Gegenstand und Anwendungsbereich 
(1) Diese Richtlinie trifft Bestimmungen für die Nenn-
füllmengen für Erzeugnisse in Fertigpackungen. Sie gilt 
für fertig verpackte Erzeugnisse und Fertigpackungen 
im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 76/211/EWG. 
 
Artikel 2 Freier Warenverkehr  
(Von Ausnahmen abgesehen), dürfen die Mitgliedstaa-
ten das Inverkehrbringen von Erzeugnissen in Fertigpa-
ckungen nicht aus Gründen verweigern, verbieten oder 
beschränken, die sich auf die Nennfüllmengen der Pa-
ckungen beziehen.  
 
Artikel 5 Sammelpackungen und Fertigpackungen aus 
nicht zum Einzelverkauf bestimmten Einzelpackungen 
(1) Bei Sammelpackungen aus zwei oder mehr Einzelfer-
tigpackungen gelten die im Anhang unter Nummer 1 
aufgeführten Nennfüllmengen für die Zwecke des Arti-
kels 3 für jede Einzelfertigpackung. 
(2) Bei Fertigpackungen aus zwei oder mehr nicht zum 
Einzelverkauf bestimmten Einzelpackungen gelten die 
im Anhang unter Nummer 1 aufgeführten Nennfüll-
mengen für die Fertigpackung. 
 
Artikel 8 Umsetzung    
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor 
dem 11. Oktober 2008 die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüg-
lich davon in Kenntnis. 
Sie wenden diese Vorschriften ab dem 11. April 2009 an. 
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, 
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen 
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese 
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel-
heiten der Bezugnahme. 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wort-
laut der wichtigsten nationalen Vorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Grundrechtsschutz im Mehrebenensystem – das Verhältnis von EuGH und BVerfG 
(aus der Sicht des BVerfG) 
 
 
Solange I, BVerfGE 37, 271 (1974): Solange der Integrationsprozeß der Gemeinschaft nicht 
so weit fortgeschritten ist, daß das Gemeinschaftsrecht auch einen (...) Katalog von 
Grundrechten enthält, der dem Grundrechtskatalog des Grundgesetzes adäquat ist, ist 
(...) die Vorlage eines (deutschen) Gerichts an das BVerfG  zulässig und geboten, wenn 
das Gericht die für es entscheidungserhebliche Vorschrift des Gemeinschaftsrechts in der 
vom Europäischen Gerichtshof gegebenen Auslegung für unanwendbar hält, weil und 
soweit sie mit einem der Grundrechte des Grundgesetzes kollidiert. 
 
Solange II, BVerfGE 73, 339/340 (1986): Solange die EG (…) einen wirksamen Schutz der 
Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften generell gewährleisten, 
wird das BVerfG seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Ge-
meinschaftsrecht, das als Rechtsgrundlage für ein Verhalten deutscher Gerichte oder Be-
hörden (…) in Anspruch genommen wird, nicht mehr ausüben und dieses Recht mithin 
nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes überprüfen. 
 
Maastricht, BVerfGE 89. 155/156 (1993): Auch Akte einer besonderen, von der Staatsge-
walt der Mitgliedstaaten geschiedenen öffentlichen Gewalt einer supranationalen Orga-
nisation betreffen die Grundrechtsberechtigten in Deutschland. Sie berühren damit die 
Gewährleistungen des Grundgesetzes und die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts, 
die den Grundrechtsschutz in Deutschland und insoweit nicht nur gegenüber deutschen 
Staatsorganen zum Gegenstand haben (…). Allerdings übt das BVerfG seine Rechtspre-
chung über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht in Deutschland in 
einem „Kooperationsverhältnis“ zum EuGH aus. 
 
Bananenmarktordnung, BVerfGE 102, 147 (2000): Verfassungsbeschwerden und Vorlagen 
von Gerichten, die eine Verletzung in Grundrechten des Grundgesetzes durch sekundä-
res Gemeinschaftsrecht geltend machen, sind von vornherein unzulässig, wenn ihre Be-
gründung nicht darlegt, dass die europäische Rechtsentwicklung einschließlich der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nach Ergehen der Solange II-
Entscheidung (…) unter den erforderlichen Grundrechtsstandard abgesunken sei. 
 
Lissabon, BVerfGE 123, 267 (2009; unter B. I. 3. b) bb) (2), Absatz-Nr. 191): Das Bundes-
verfassungsgericht übt seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von sekundärem 
Unionsrecht und sonstigem Handeln der Europäischen Union, das die Rechtsgrundlage 
für ein Handeln deutscher Gerichte und Behörden im Hoheitsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland ist, lediglich solange nicht mehr aus, wie die Europäische Union eine 
Grundrechtsgeltung gewährleistet, die nach Inhalt und Wirksamkeit dem Grundrechts-
schutz, wie er nach dem Grundgesetz unabdingbar ist, im Wesentlichen gleichkommt. 
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KONSOLIDIERTE FASSUNG DES 
VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION (EU)1 

(Quelle: Amtsblatt der EU Nr. C 115 vom 9. Mai 2008, S. 13 ff.) 
 

PRÄAMBEL 
 
SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK, DER 
PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN 
REPUBLIK, SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN 
REPUBLIK, DER PRÄSIDENT IRLANDS, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, SEINE 
KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN 
DER NIEDERLANDE, DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK, IHRE MAJESTÄT DIE 
KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND2, 
 
ENTSCHLOSSEN, den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften eingeleiteten Prozess der euro-
päischen Integration auf eine neue Stufe zu heben, 
SCHÖPFEND aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus dem sich die unver-
letzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechts-
staatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben, 
EINGEDENK der historischen Bedeutung der Überwindung der Teilung des europäischen Kontinents und 
der Notwendigkeit, feste Grundlagen für die Gestalt des zukünftigen Europas zu schaffen, 
IN BESTÄTIGUNG ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit, 
IN BESTÄTIGUNG der Bedeutung, die sie den sozialen Grundrechten beimessen, wie sie in der am 18. Ok-
tober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in der Unionscharta der sozialen Grund-
rechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind, 
IN DEM WUNSCH, die Solidarität zwischen ihren Völkern unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur 
und ihrer Traditionen zu stärken, 
IN DEM WUNSCH, Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter zu stärken, damit diese in die 
Lage versetzt werden, die ihnen übertragenen Aufgaben in einem einheitlichen institutionellen Rahmen 
besser wahrzunehmen, 
ENTSCHLOSSEN, die Stärkung und die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften herbeizuführen und eine Wirt-
schafts- und Währungsunion zu errichten, die im Einklang mit diesem Vertrag und dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union eine einheitliche, stabile Währung einschließt, 
IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts sowie der Stärkung des Zu-
sammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Völker unter Be-
rücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung zu fördern und Politiken zu verfolgen, die 
gewährleisten, dass Fortschritte bei der wirtschaftlichen Integration mit parallelen Fortschritten auf anderen 
Gebieten einhergehen, 
ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Unionsbürgerschaft für die Staatsangehörigen ihrer Länder einzufüh-
ren, 
ENTSCHLOSSEN, eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen, wozu nach Maßgabe des 
Artikels 42 auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer 
gemeinsamen Verteidigung führen könnte, und so die Identität und Unabhängigkeit Europas zu stärken, 
um Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern, 
ENTSCHLOSSEN, die Freizügigkeit unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit ihrer Bürger durch 
den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nach Maßgabe der Bestimmungen die-
ses Vertrags und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu fördern, 
ENTSCHLOSSEN, den Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas, in der die 
Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden, weiterzu-

 
1  Vgl. für den Text des Vertrags von Lissabon, durch den der EUV geändert und der EGV in AEU um-

benannt und geändert wurde, Amtsblatt Nr. C 306 vom 17. Dezember 2007, S. 1 ff. Die Übereinstim-
mungstabellen sind abgedruckt in: Amtsblatt der EU Nr. C 115 vom 9. Mai 2008, S. 361 ff. 

2 Seit dem ursprünglichen Vertragsschluss sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union geworden: die 
Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, die Republik Estland, die Republik Zypern, die Repu-
blik Lettland, die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die Republik Malta, die Republik Öster-
reich, die Republik Polen, Rumänien, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik 
Finnland und das Königreich Schweden. 
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führen, 
IM HINBLICK auf weitere Schritte, die getan werden müssen, um die europäische Integration voranzutrei-
ben, 
HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Union zu gründen; sie haben zu diesem Zweck zu ihren Bevoll-
mächtigten ernannt: 
(Aufzählung der Bevollmächtigten nicht wiedergegeben) 
DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt ÜBER-
EINGEKOMMEN: 
 
TITEL I : GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 
 
Artikel 1 
Durch diesen Vertrag gründen die HOHEN VERTRAGSPARTEIEN untereinander eine EUROPÄISCHE 
UNION (im Folgenden „Union“), der die Mitgliedstaaten Zuständigkeiten zur Verwirklichung ihrer ge-
meinsamen Ziele übertragen. 
Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas 
dar, in der die Entscheidungen möglichst offen und möglichst bürgernah getroffen werden. 
Grundlage der Union sind dieser Vertrag und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(im Folgenden „Verträge“). Beide Verträge sind rechtlich gleichrangig. Die Union tritt an die Stelle der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, deren Rechtsnachfolgerin sie ist. 
 
Artikel 2 
Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Perso-
nen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, 
die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit 
von Frauen und Männern auszeichnet. 
 
Artikel 3   
(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. 
(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
ohne Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an 
den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität – 
der freie Personenverkehr gewährleistet ist. 
(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der 
Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wett-
bewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein 
hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritt. 
Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen 
Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den 
Schutz der Rechte des Kindes. 
Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten. 
Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und 
die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas. 
(4) Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro ist. 
(5) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und Interessen und 
trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler 
nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu freiem und gerech-
tem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des 
Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung 
der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen. 
(6) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr in den 
Verträgen übertragen sind. 
 
 
Artikel 4 
(1) Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten verbleiben gemäß Artikel 5 bei den 
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Mitgliedstaaten. 
(2) Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Verträgen und ihre jeweilige nationale Iden-
tität, die in ihren grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen einschließlich der regiona-
len und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Sie achtet die grundlegenden Funktionen des Staa-
tes, insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung und den Schutz der nationalen Sicherheit. Insbesondere die nationale Sicherheit fällt weiterhin in die 
alleinige Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten. 
(3) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die Union und die Mit-
gliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den Verträgen ergeben. 
Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung 
der Verpflichtungen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Organe der Union ergeben. 
Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle Maßnah-
men, die die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten. 
 
Artikel 5    
(1) Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der Grundsatz der begrenzten Einzel-
ermächtigung. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten die Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit. 
(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur innerhalb der Grenzen der 
Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin niederge-
legten Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten verblei-
ben bei den Mitgliedstaaten. 
(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zu-
ständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht wer-
den können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu ver-
wirklichen sind. 
Die Organe der Union wenden das Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. Die nationalen Parlamente achten auf die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem in jenem Protokoll vorgesehenen Verfahren. 
(4) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union inhaltlich wie formal 
nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinaus. 
Die Organe der Union wenden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach dem Protokoll über die An-
wendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. 
 
Artikel 6    
(1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union vom 7. Dezember 2000 in der am 12. Dezember 2007 in Straßburg angepassten Fassung 
niedergelegt sind; die Charta der Grundrechte und die Verträge sind rechtlich gleichrangig. 
Durch die Bestimmungen der Charta werden die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der Union 
in keiner Weise erweitert. 
Die in der Charta niedergelegten Rechte, Freiheiten und Grundsätze werden gemäß den allgemeinen Be-
stimmungen des Titels VII der Charta, der ihre Auslegung und Anwendung regelt, und unter gebührender 
Berücksichtigung der in der Charta angeführten Erläuterungen, in denen die Quellen dieser Bestimmungen 
angegeben sind, ausgelegt. 
(2) Die Union tritt der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei. 
Dieser Beitritt ändert nicht die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der Union. 
(3) Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mit-
gliedstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts. 
 
Artikel 7    
(1) Auf begründeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der 
Europäischen Kommission kann der Rat mit der Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder nach Zustim-
mung des Europäischen Parlaments feststellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verlet-
zung der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht. Der Rat hört, bevor er eine solche 
Feststellung trifft, den betroffenen Mitgliedstaat und kann Empfehlungen an ihn richten, die er nach dem-
selben Verfahren beschließt. 
Der Rat überprüft regelmäßig, ob die Gründe, die zu dieser Feststellung geführt haben, noch zutreffen. 
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(2) Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Europäischen Kommission und nach Zustim-
mung des Europäischen Parlaments kann der Europäische Rat einstimmig feststellen, dass eine schwerwie-
gende und anhaltende Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat vorliegt, 
nachdem er den betroffenen Mitgliedstaat zu einer Stellungnahme aufgefordert hat. 
(3) Wurde die Feststellung nach Absatz 2 getroffen, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließen, 
bestimmte Rechte auszusetzen, die sich aus der Anwendung der Verträge auf den betroffenen Mitgliedstaat 
herleiten, einschließlich der Stimmrechte des Vertreters der Regierung dieses Mitgliedstaats im Rat. Dabei 
berücksichtigt er die möglichen Auswirkungen einer solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten na-
türlicher und juristischer Personen. 
Die sich aus den Verträgen ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats sind für diesen auf 
jeden Fall weiterhin verbindlich. 
(4) Der Rat kann zu einem späteren Zeitpunkt mit qualifizierter Mehrheit beschließen, nach Absatz 3 getrof-
fene Maßnahmen abzuändern oder aufzuheben, wenn in der Lage, die zur Verhängung dieser Maßnahmen 
geführt hat, Änderungen eingetreten sind. 
(5) Die Abstimmungsmodalitäten, die für die Zwecke dieses Artikels für das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat und den Rat gelten, sind in Artikel 354 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union festgelegt. 
 
Artikel 8 
(1) Die Union entwickelt besondere Beziehungen zu den Ländern in ihrer Nachbarschaft, um einen Raum 
des Wohlstands und der guten Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Werten der Union aufbaut und sich 
durch enge, friedliche Beziehungen auf der Grundlage der Zusammenarbeit auszeichnet. 
(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die Union spezielle Übereinkünfte mit den betreffenden Ländern 
schließen. Diese Übereinkünfte können gegenseitige Rechte und Pflichten umfassen und die Möglichkeit zu 
gemeinsamem Vorgehen eröffnen. Zur Durchführung der Übereinkünfte finden regelmäßige Konsultatio-
nen statt. 
 
TITEL II: BESTIMMUNGEN ÜBER DIE DEMOKRATISCHEN GRUNDSÄTZE 
 
Artikel 9 
Die Union achtet in ihrem gesamten Handeln den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen und Bürger, 
denen ein gleiches Maß an Aufmerksamkeit seitens der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union zuteil wird. Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unions-
bürgerschaft tritt zur nationalen Staatsangehörigkeit hinzu, ohne diese zu ersetzen. 
 
Artikel 10 
(1) Die Arbeitsweise der Union beruht auf der repräsentativen Demokratie. 
(2) Die Bürgerinnen und Bürger sind auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen Parlament vertreten. 
Die Mitgliedstaaten werden im Europäischen Rat von ihrem jeweiligen Staats- oder Regierungschef und im 
Rat von ihrer jeweiligen Regierung vertreten, die ihrerseits in demokratischer Weise gegenüber ihrem natio-
nalen Parlament oder gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft ablegen müssen. 
(3) Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. Die 
Entscheidungen werden so offen und bürgernah wie möglich getroffen. 
(4) Politische Parteien auf europäischer Ebene tragen zur Herausbildung eines europäischen politischen 
Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der Bürgerinnen und Bürger der Union bei. 
 
Artikel 11 
(1) Die Organe geben den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeigneter Wei-
se die Möglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich bekannt zu geben 
und auszutauschen. 
(2) Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Ver-
bänden und der Zivilgesellschaft. 
(3) Um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union zu gewährleisten, führt die Europäische 
Kommission umfangreiche Anhörungen der Betroffenen durch. 
(4) Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million betragen und bei denen es 
sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln muss, können die Initiative 
ergreifen und die Europäische Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge 
zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der 
Union bedarf, um die Verträge umzusetzen. 
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Die Verfahren und Bedingungen, die für eine solche Bürgerinitiative gelten, werden nach Artikel 24 Absatz 1 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt. 
 
Artikel 12 
Die nationalen Parlamente tragen aktiv zur guten Arbeitsweise der Union bei, indem sie 
a) von den Organen der Union unterrichtet werden und ihnen die Entwürfe von Gesetzgebungsakten der 

Union gemäß dem Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union zu-
geleitet werden; 

b) dafür sorgen, dass der Grundsatz der Subsidiarität gemäß den in dem Protokoll über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgesehenen Verfahren beachtet wird; 

c) sich im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts an den Mechanismen zur Bewer-
tung der Durchführung der Unionspolitiken in diesem Bereich nach Artikel 70 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union beteiligen und in die politische Kontrolle von Europol und die 
Bewertung der Tätigkeit von Eurojust nach den Artikeln 88 und 85 des genannten Vertrags einbezogen 
werden; 

d) sich an den Verfahren zur Änderung der Verträge nach Artikel 48 dieses Vertrags beteiligen; 
e) über Anträge auf Beitritt zur Union nach Artikel 49 dieses Vertrags unterrichtet werden; 
f) sich an der interparlamentarischen Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und mit dem 

Europäischen Parlament gemäß dem Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europä-
ischen Union beteiligen. 

 
TITEL III: BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ORGANE 
 
Artikel 13 
(1) Die Union verfügt über einen institutionellen Rahmen, der zum Zweck hat, ihren Werten Geltung zu 
verschaffen, ihre Ziele zu verfolgen, ihren Interessen, denen ihrer Bürgerinnen und Bürger und denen der 
Mitgliedstaaten zu dienen sowie die Kohärenz, Effizienz und Kontinuität ihrer Politik und ihrer Maßnah-
men sicherzustellen. 
Die Organe der Union sind 
– das Europäische Parlament, 
– der Europäische Rat, 
– der Rat, 
– die Europäische Kommission (im Folgenden „Kommission“), 
– der Gerichtshof der Europäischen Union, 
– die Europäische Zentralbank, 
– der Rechnungshof. 
(2) Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in den Verträgen zugewiesenen Befugnisse nach den Verfah-
ren, Bedingungen und Zielen, die in den Verträgen festgelegt sind. Die Organe arbeiten loyal zusammen. 
(3) Die Bestimmungen über die Europäische Zentralbank und den Rechnungshof sowie die detaillierten 
Bestimmungen über die übrigen Organe sind im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
enthalten. 
(4) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission werden von einem Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss sowie einem Ausschuss der Regionen unterstützt, die beratende Aufgaben wahrnehmen. 
 
Artikel 14 
(1) Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber tätig und übt gemeinsam mit 
ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Es erfüllt Aufgaben der politischen Kontrolle und Beratungsfunktionen 
nach Maßgabe der Verträge. Es wählt den Präsidenten der Kommission. 
(2) Das Europäische Parlament setzt sich aus Vertretern der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zusam-
men. Ihre Anzahl darf 750 nicht überschreiten, zuzüglich des Präsidenten. Die Bürgerinnen und Bürger sind 
im Europäischen Parlament degressiv proportional, mindestens jedoch mit sechs Mitgliedern je Mitglied-
staat vertreten. Kein Mitgliedstaat erhält mehr als 96 Sitze. 
Der Europäische Rat erlässt einstimmig auf Initiative des Europäischen Parlaments und mit dessen Zustim-
mung einen Beschluss über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, in dem die in Unterabsatz 
1 genannten Grundsätze gewahrt sind. 
(3) Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer 
Wahl für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. 
(4) Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium. 
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Artikel 15 
(1) Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die allge-
meinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür fest. Er wird nicht gesetzgeberisch tätig. 
(2) Der Europäische Rat setzt sich zusammen aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie 
dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Präsidenten der Kommission. Der Hohe Vertreter der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik nimmt an seinen Arbeiten teil. 
(3) Der Europäische Rat tritt zweimal pro Halbjahr zusammen; er wird von seinem Präsidenten einberufen. 
Wenn es die Tagesordnung erfordert, können die Mitglieder des Europäischen Rates beschließen, sich je-
weils von einem Minister oder – im Fall des Präsidenten der Kommission – von einem Mitglied der Kom-
mission unterstützen zu lassen. Wenn es die Lage erfordert, beruft der Präsident eine außerordentliche Ta-
gung des Europäischen Rates ein. 
(4) Soweit in den Verträgen nichts anderes festgelegt ist, entscheidet der Europäische Rat im Konsens. 
(5) Der Europäische Rat wählt seinen Präsidenten mit qualifizierter Mehrheit für eine Amtszeit von zweiein-
halb Jahren; der Präsident kann einmal wiedergewählt werden. Im Falle einer Verhinderung oder einer 
schweren Verfehlung kann der Europäische Rat ihn im Wege des gleichen Verfahrens von seinem Amt ent-
binden. 
(6) Der Präsident des Europäischen Rates 
a) führt den Vorsitz bei den Arbeiten des Europäischen Rates und gibt ihnen Impulse, 
b) sorgt in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Kommission auf der Grundlage der Arbeiten des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten“ für die Vorbereitung und Kontinuität der Arbeiten des Europäischen 
Rates, 

c) wirkt darauf hin, dass Zusammenhalt und Konsens im Europäischen Rat gefördert werden, 
d) legt dem Europäischen Parlament im Anschluss an jede Tagung des Europäischen Rates einen Bericht 

vor. 
Der Präsident des Europäischen Rates nimmt auf seiner Ebene und in seiner Eigenschaft, unbeschadet der 
Befugnisse des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, die Außenvertretung der 
Union in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wahr. 
Der Präsident des Europäischen Rates darf kein einzelstaatliches Amt ausüben. 
 
Artikel 16 
(1) Der Rat wird gemeinsam mit dem Europäischen Parlament als Gesetzgeber tätig und übt gemeinsam mit 
ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Zu seinen Aufgaben gehört die Festlegung der Politik und die Koordinie-
rung nach Maßgabe der Verträge. 
(2) Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, der befugt ist, für die Re-
gierung des von ihm vertretenen Mitgliedstaats verbindlich zu handeln und das Stimmrecht auszuüben. 
(3) Soweit in den Verträgen nichts anderes festgelegt ist, beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit. 
(4) Ab dem 1. November 2014 gilt als qualifizierte Mehrheit eine Mehrheit von mindestens 55 % der Mitglie-
der des Rates, gebildet aus mindestens 15 Mitgliedern, sofern die von diesen vertretenen Mitgliedstaaten 
zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der Union ausmachen. 
Für eine Sperrminorität sind mindestens vier Mitglieder des Rates erforderlich, andernfalls gilt die qualifi-
zierte Mehrheit als erreicht. 
Die übrigen Modalitäten für die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit sind in Artikel 238 Absatz 2 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt. 
(5) Die Übergangsbestimmungen für die Definition der qualifizierten Mehrheit, die bis zum 31. Oktober 2014 
gelten, sowie die Übergangsbestimmungen, die zwischen dem 1. November 2014 und dem 31. März 2017 
gelten, sind im Protokoll über die Übergangsbestimmungen festgelegt. 
(6) Der Rat tagt in verschiedenen Zusammensetzungen; die Liste dieser Zusammensetzungen wird nach 
Artikel 236 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union angenommen. 
Als Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ sorgt er für die Kohärenz der Arbeiten des Rates in seinen verschie-
denen Zusammensetzungen. In Verbindung mit dem Präsidenten des Europäischen Rates und mit der 
Kommission bereitet er die Tagungen des Europäischen Rates vor und sorgt für das weitere Vorgehen. 
Als Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ gestaltet er das auswärtige Handeln der Union entsprechend den 
strategischen Vorgaben des Europäischen Rates und sorgt für die Kohärenz des Handelns der Union. 
(7) Ein Ausschuss der Ständigen Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten ist für die Vorbereitung der 
Arbeiten des Rates verantwortlich. 
(8) Der Rat tagt öffentlich, wenn er über Entwürfe zu Gesetzgebungsakten berät und abstimmt. Zu diesem 
Zweck wird jede Ratstagung in zwei Teile unterteilt, von denen der eine den Beratungen über die Gesetzge-
bungsakte der Union und der andere den nicht die Gesetzgebung betreffenden Tätigkeiten gewidmet ist. 
(9) Der Vorsitz im Rat in allen seinen Zusammensetzungen mit Ausnahme des Rates „Auswärtige Angele-
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genheiten“ wird von den Vertretern der Mitgliedstaaten im Rat unter Bedingungen, die gemäß Artikel 236 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt werden, nach einem System der 
gleichberechtigten Rotation wahrgenommen. 
 
Artikel 17 
(1) Die Kommission fördert die allgemeinen Interessen der Union und ergreift geeignete Initiativen zu die-
sem Zweck. Sie sorgt für die Anwendung der Verträge sowie der von den Organen kraft der Verträge erlas-
senen Maßnahmen. Sie überwacht die Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs 
der Europäischen Union. Sie führt den Haushaltsplan aus und verwaltet die Programme. Sie übt nach Maß-
gabe der Verträge Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwaltungsfunktionen aus. Außer in der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik und den übrigen in den Verträgen vorgesehenen Fällen nimmt sie die Vertre-
tung der Union nach außen wahr. Sie leitet die jährliche und die mehrjährige Programmplanung der Union 
mit dem Ziel ein, interinstitutionelle Vereinbarungen zu erreichen. 
(2) Soweit in den Verträgen nichts anderes festgelegt ist, darf ein Gesetzgebungsakt der Union nur auf Vor-
schlag der Kommission erlassen werden. Andere Rechtsakte werden auf der Grundlage eines Kommissions-
vorschlags erlassen, wenn dies in den Verträgen vorgesehen ist. 
(3) Die Amtszeit der Kommission beträgt fünf Jahre. 
Die Mitglieder der Kommission werden aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung und ihres Einsatzes für 
Europa unter Persönlichkeiten ausgewählt, die volle Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten. 
Die Kommission übt ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit aus. Die Mitglieder der Kommission dürfen 
unbeschadet des Artikels 18 Absatz 2 Weisungen von einer Regierung, einem Organ, einer Einrichtung oder 
jeder anderen Stelle weder einholen noch entgegennehmen. Sie enthalten sich jeder Handlung, die mit ihrem 
Amt oder der Erfüllung ihrer Aufgaben unvereinbar ist. 
(4) Die Kommission, die zwischen dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon und dem 
31. Oktober 2014 ernannt wird, besteht einschließlich ihres Präsidenten und des Hohen Vertreters der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik, der einer der Vizepräsidenten der Kommission ist, aus je einem Staatsan-
gehörigen jedes Mitgliedstaats. 
(5) Ab dem 1. November 2014 besteht die Kommission, einschließlich ihres Präsidenten und des Hohen Ver-
treters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, aus einer Anzahl von Mitgliedern, die zwei Dritteln der 
Zahl der Mitgliedstaaten entspricht, sofern der Europäische Rat nicht einstimmig eine Änderung dieser An-
zahl beschließt. 
Die Mitglieder der Kommission werden unter den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten in einem System 
der strikt gleichberechtigten Rotation zwischen den Mitgliedstaaten so ausgewählt, dass das demografische 
und geografische Spektrum der Gesamtheit der Mitgliedstaaten zum Ausdruck kommt. Dieses System wird 
vom Europäischen Rat nach Artikel 244 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ein-
stimmig festgelegt. 
(6) Der Präsident der Kommission 
a) legt die Leitlinien fest, nach denen die Kommission ihre Aufgaben ausübt, 
b) beschließt über die interne Organisation der Kommission, um die Kohärenz, die Effizienz und das Kolle-

gialitätsprinzip im Rahmen ihrer Tätigkeit sicherzustellen, 
c) ernennt, mit Ausnahme des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, die Vizepräsi-

denten aus dem Kreis der Mitglieder der Kommission. 
Ein Mitglied der Kommission legt sein Amt nieder, wenn es vom Präsidenten dazu aufgefordert wird. Der 
Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik legt sein Amt nach dem Verfahren des Arti-
kels 18 Absatz 1 nieder, wenn er vom Präsidenten dazu aufgefordert wird. 
(7) Der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden Konsultationen mit qua-
lifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor; dabei berücksich-
tigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament wählt diesen 
Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Erhält dieser Kandidat nicht die Mehrheit, so schlägt der 
Europäische Rat dem Europäischen Parlament innerhalb eines Monats mit qualifizierter Mehrheit einen 
neuen Kandidaten vor, für dessen Wahl das Europäische Parlament dasselbe Verfahren anwendet. 
Der Rat nimmt, im Einvernehmen mit dem gewählten Präsidenten, die Liste der anderen Persönlichkeiten 
an, die er als Mitglieder der Kommission vorschlägt. Diese werden auf der Grundlage der Vorschläge der 
Mitgliedstaaten entsprechend den Kriterien nach Absatz 3 Unterabsatz 2 und Absatz 5 Unterabsatz 2 aus-
gewählt. 
Der Präsident, der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und die übrigen Mitglieder 
der Kommission stellen sich als Kollegium einem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments. Auf 
der Grundlage dieser Zustimmung wird die Kommission vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit 
ernannt. 
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(8) Die Kommission ist als Kollegium dem Europäischen Parlament verantwortlich. Das Europäische Parla-
ment kann nach Artikel 234 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union einen Misstrauens-
antrag gegen die Kommission annehmen. Wird ein solcher Antrag angenommen, so müssen die Mitglieder 
der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen, und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Si-
cherheitspolitik muss sein im Rahmen der Kommission ausgeübtes Amt niederlegen. 
 
Artikel 18 
(1) Der Europäische Rat ernennt mit qualifizierter Mehrheit und mit Zustimmung des Präsidenten der 
Kommission den Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Der Europäische Rat kann 
die Amtszeit des Hohen Vertreters nach dem gleichen Verfahren beenden. 
(2) Der Hohe Vertreter leitet die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union. Er trägt durch seine 
Vorschläge zur Festlegung dieser Politik bei und führt sie im Auftrag des Rates durch. Er handelt ebenso im 
Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 
(3) Der Hohe Vertreter führt den Vorsitz im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“. 
(4) Der Hohe Vertreter ist einer der Vizepräsidenten der Kommission. Er sorgt für die Kohärenz des auswär-
tigen Handelns der Union. Er ist innerhalb der Kommission mit deren Zuständigkeiten im Bereich der Au-
ßenbeziehungen und mit der Koordinierung der übrigen Aspekte des auswärtigen Handelns der Union 
betraut. Bei der Wahrnehmung dieser Zuständigkeiten in der Kommission und ausschließlich im Hinblick 
auf diese Zuständigkeiten unterliegt der Hohe Vertreter den Verfahren, die für die Arbeitsweise der Kom-
mission gelten, soweit dies mit den Absätzen 2 und 3 vereinbar ist. 
 
Artikel 19 
(1) Der Gerichtshof der Europäischen Union umfasst den Gerichtshof, das Gericht und Fachgerichte. Er si-
chert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge. 
Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den 
vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist. 
(2) Der Gerichtshof besteht aus einem Richter je Mitgliedstaat. Er wird von Generalanwälten unterstützt. 
Das Gericht besteht aus mindestens einem Richter je Mitgliedstaat. 
Als Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs und als Richter des Gerichts sind Persönlichkeiten auszu-
wählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und die Voraussetzungen der Artikel 253 und 254 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erfüllen. Sie werden von den Regierungen der Mit-
gliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt. Die Wiederernen-
nung ausscheidender Richter und Generalanwälte ist zulässig. 
(3) Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet nach Maßgabe der Verträge 
a) über Klagen eines Mitgliedstaats, eines Organs oder natürlicher oder juristischer Personen; 
b) im Wege der Vorabentscheidung auf Antrag der einzelstaatlichen Gerichte über die Auslegung des Uni-

onsrechts oder über die Gültigkeit der Handlungen der Organe; 
c) in allen anderen in den Verträgen vorgesehenen Fällen. 
 
TITEL IV: BESTIMMUNGEN ÜBER EINE VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT 
 
Artikel 20 
(1) Die Mitgliedstaaten, die untereinander eine Verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen der 
nicht ausschließlichen Zuständigkeiten der Union begründen wollen, können, in den Grenzen und nach 
Maßgabe dieses Artikels und der Artikel 326 bis 334 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, die Organe der Union in Anspruch nehmen und diese Zuständigkeiten unter Anwendung der ein-
schlägigen Bestimmungen der Verträge ausüben. 
Eine Verstärkte Zusammenarbeit ist darauf ausgerichtet, die Verwirklichung der Ziele der Union zu fördern, 
ihre Interessen zu schützen und ihren Integrationsprozess zu stärken. Sie steht allen Mitgliedstaaten nach 
Artikel 328 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union jederzeit offen. 
(2) Der Beschluss über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit wird vom Rat als letztes 
Mittel erlassen, wenn dieser feststellt, dass die mit dieser Zusammenarbeit angestrebten Ziele von der Union 
in ihrer Gesamtheit nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraums verwirklicht werden können, und sofern an 
der Zusammenarbeit mindestens neun Mitgliedstaaten beteiligt sind. Der Rat beschließt nach dem in Artikel 
329 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgesehenen Verfahren. 
(3) Alle Mitglieder des Rates können an dessen Beratungen teilnehmen, aber nur die Mitglieder des Rates, 
die die an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, nehmen an der Abstim-
mung teil. Die Abstimmungsmodalitäten sind in Artikel 330 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union vorgesehen. 
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(4) An die im Rahmen einer Verstärkten Zusammenarbeit erlassenen Rechtsakte sind nur die an dieser Zu-
sammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten gebunden. Sie gelten nicht als Besitzstand, der von beitrittswilli-
gen Staaten angenommen werden muss. 
 
TITEL V: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DAS AUSWÄRTIGE HANDELN DER UNION 
UND BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK 
 
KAPITEL 1: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DAS AUSWÄRTIGE HANDELN DER UNION 
 
Artikel 21 
(1) Die Union lässt sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von den Grundsätzen leiten, die für 
ihre eigene Entstehung, Entwicklung und Erweiterung maßgebend waren und denen sie auch weltweit zu 
stärkerer Geltung verhelfen will: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbar-
keit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschenwürde, der Grundsatz der Gleich-
heit und der Grundsatz der Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Natio-
nen und des Völkerrechts. 
Die Union strebt an, die Beziehungen zu Drittländern und zu regionalen oder weltweiten internationalen 
Organisationen, die die in Unterabsatz 1 aufgeführten Grundsätze teilen, auszubauen und Partnerschaften 
mit ihnen aufzubauen. Sie setzt sich insbesondere im Rahmen der Vereinten Nationen für multilaterale Lö-
sungen bei gemeinsamen Problemen ein. 
(2) Die Union legt die gemeinsame Politik sowie Maßnahmen fest, führt diese durch und setzt sich für ein 
hohes Maß an Zusammenarbeit auf allen Gebieten der internationalen Beziehungen ein, um 
a) ihre Werte, ihre grundlegenden Interessen, ihre Sicherheit, ihre Unabhängigkeit und ihre Unversehrtheit 

zu wahren; 
b) Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Grundsätze des Völkerrechts zu festigen 

und zu fördern; 
c) nach Maßgabe der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen sowie der Prinzipien der 

Schlussakte von Helsinki und der Ziele der Charta von Paris, einschließlich derjenigen, die die Au-
ßengrenzen betreffen, den Frieden zu erhalten, Konflikte zu verhüten und die internationale Sicher-
heit zu stärken; 

d) die nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in den Ent-
wicklungsländern zu fördern mit dem vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen; 

e) die Integration aller Länder in die Weltwirtschaft zu fördern, unter anderem auch durch den schrittweisen 
Abbau internationaler Handelshemmnisse; 

f) zur Entwicklung von internationalen Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Qualität der 
Umwelt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der weltweiten natürlichen Ressourcen beizutragen, 
um eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen; 

g) den Völkern, Ländern und Regionen, die von Naturkatastrophen oder von vom Menschen verursachten 
Katastrophen betroffen sind, zu helfen; und 

h) eine Weltordnung zu fördern, die auf einer verstärkten multilateralen Zusammenarbeit und einer ver-
antwortungsvollen Weltordnungspolitik beruht. 

(3) Die Union wahrt bei der Ausarbeitung und Umsetzung ihres auswärtigen Handelns in den verschiede-
nen unter diesen Titel und den Fünften Teil des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
fallenden Bereichen sowie der externen Aspekte der übrigen Politikbereiche die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Grundsätze und Ziele. 
Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen den einzelnen Bereichen ihres auswärtigen Handelns sowie 
zwischen diesen und ihren übrigen Politikbereichen. Der Rat und die Kommission, die vom Hohen Vertreter 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik unterstützt werden, stellen diese Kohärenz sicher und arbeiten 
zu diesem Zweck zusammen. 
 
Artikel 22 
(1) Auf der Grundlage der in Artikel 21 aufgeführten Grundsätze und Ziele legt der Europäische Rat die 
strategischen Interessen und Ziele der Union fest. 
Die Beschlüsse des Europäischen Rates über die strategischen Interessen und Ziele der Union erstrecken sich 
auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie auf andere Bereiche des auswärtigen Handelns 
der Union. Sie können die Beziehungen der Union zu einem Land oder einer Region betreffen oder aber ein 
bestimmtes Thema zum Gegenstand haben. Sie enthalten Bestimmungen zu ihrer Geltungsdauer und zu den 
von der Union und den Mitgliedstaaten bereitzustellenden Mitteln. 
Der Europäische Rat beschließt einstimmig auf Empfehlung des Rates, die dieser nach den für 
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den jeweiligen Bereich vorgesehenen Regelungen abgibt. Die Beschlüsse des Europäischen Rates werden 
nach Maßgabe der in den Verträgen vorgesehenen Verfahren durchgeführt. 
(2) Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und die Kommission können dem Rat 
gemeinsame Vorschläge vorlegen, wobei der Hohe Vertreter für den Bereich der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik und die Kommission für die anderen Bereiche des auswärtigen Handelns zuständig ist. 
 
KAPITEL 2: BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITS-
POLITIK 
 
ABSCHNITT 1: GEMEINSAME BESTIMMUNGEN. 
 
Artikel 23 
Das Handeln der Union auf internationaler Ebene im Rahmen dieses Kapitels beruht auf den Grundsätzen 
des Kapitels 1, verfolgt die darin genannten Ziele und steht mit den allgemeinen Bestimmungen jenes Kapi-
tels im Einklang. 
 
Artikel 24    
(1) Die Zuständigkeit der Union in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik erstreckt sich auf alle 
Bereiche der Außenpolitik sowie auf sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit der Union, 
einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, die zu einer gemein-
samen Verteidigung führen kann. 
Für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gelten besondere Bestimmungen und Verfahren. Sie 
wird vom Europäischen Rat und vom Rat einstimmig festgelegt und durchgeführt, soweit in den Verträgen 
nichts anderes vorgesehen ist. Der Erlass von Gesetzgebungsakten ist ausgeschlossen. Die Gemeinsame Au-
ßen- und Sicherheitspolitik wird vom Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und von 
den Mitgliedstaaten gemäß den Verträgen durchgeführt. Die spezifische Rolle des Europäischen Parlaments 
und der Kommission in diesem Bereich ist in den Verträgen festgelegt. Der Gerichtshof der Europäischen 
Union ist in Bezug auf diese Bestimmungen nicht zuständig; hiervon ausgenommen ist die Kontrolle der 
Einhaltung des Artikels 40 dieses Vertrags und die Überwachung der Rechtmäßigkeit bestimmter Beschlüsse 
nach Artikel 275 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 
(2) Die Union verfolgt, bestimmt und verwirklicht im Rahmen der Grundsätze und Ziele ihres auswärtigen 
Handelns eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die auf einer Entwicklung der gegenseitigen 
politischen Solidarität der Mitgliedstaaten, der Ermittlung der Fragen von allgemeiner Bedeutung und der 
Erreichung einer immer stärkeren Konvergenz des Handelns der Mitgliedstaaten beruht. 
(3) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und vorbehaltlos im 
Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität und achten das Handeln der Union in diesem Bereich. 
Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige politische Solidarität zu stärken und weiter-
zuentwickeln. Sie enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen der Union zuwiderläuft oder ihrer 
Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen Beziehungen schaden könnte. 
Der Rat und der Hohe Vertreter tragen für die Einhaltung dieser Grundsätze Sorge. 
 
Artikel 25    
Die Union verfolgt ihre Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, indem sie 
a) die allgemeinen Leitlinien bestimmt, 
b) Beschlüsse erlässt zur Festlegung 

i) der von der Union durchzuführenden Aktionen, 
ii) der von der Union einzunehmenden Standpunkte, 
iii) der Einzelheiten der Durchführung der unter den Ziffern i und ii genannten Beschlüsse, 
und 

c) die systematische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Führung ihrer Politik ausbaut. 
 
Artikel 26    
(1) Der Europäische Rat bestimmt die strategischen Interessen der Union und legt die Ziele und die allge-
meinen Leitlinien der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fest, und zwar auch bei Fragen mit ver-
teidigungspolitischen Bezügen. Er erlässt die erforderlichen Beschlüsse. 
Wenn eine internationale Entwicklung es erfordert, beruft der Präsident des Europäischen Rates eine außer-
ordentliche Tagung des Europäischen Rates ein, um die strategischen Vorgaben für die Politik der Union 
angesichts dieser Entwicklung festzulegen. 
(2) Der Rat gestaltet die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und fasst die für die Festlegung und 
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Durchführung dieser Politik erforderlichen Beschlüsse auf der Grundlage der vom Europäischen Rat festge-
legten allgemeinen Leitlinien und strategischen Vorgaben. 
Der Rat und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik tragen für ein einheitliches, 
kohärentes und wirksames Vorgehen der Union Sorge. 
(3) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird vom Hohen Vertreter und von den Mitgliedstaaten 
mit einzelstaatlichen Mitteln und den Mitteln der Union durchgeführt. 
 
Artikel 27 
(1) Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der im Rat „Auswärtige Angelegenhei-
ten“ den Vorsitz führt, trägt durch seine Vorschläge zur Festlegung der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik bei und stellt sicher, dass die vom Europäischen Rat und vom Rat erlassenen Beschlüsse durch-
geführt werden. 
(2) Der Hohe Vertreter vertritt die Union in den Bereichen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. 
Er führt im Namen der Union den politischen Dialog mit Dritten und vertritt den Standpunkt der Union in 
internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen. 
(3) Bei der Erfüllung seines Auftrags stützt sich der Hohe Vertreter auf einen Europäischen Auswärtigen 
Dienst. Dieser Dienst arbeitet mit den diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten zusammen und umfasst 
Beamte aus den einschlägigen Abteilungen des Generalsekretariats des Rates und der Kommission sowie 
abgeordnetes Personal der nationalen diplomatischen Dienste. Die Organisation und die Arbeitsweise des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes werden durch einen Beschluss des Rates festgelegt. Der Rat beschließt 
auf Vorschlag des Hohen Vertreters nach Anhörung des Europäischen Parlaments und nach Zustimmung 
der Kommission. 
 
Artikel 28    
(1) Verlangt eine internationale Situation ein operatives Vorgehen der Union, so erlässt der Rat die erforder-
lichen Beschlüsse. In den Beschlüssen sind ihre Ziele, ihr Umfang, die der Union zur Verfügung zu stellen-
den Mittel sowie die Bedingungen und erforderlichenfalls der Zeitraum für ihre Durchführung festgelegt. 
Tritt eine Änderung der Umstände mit erheblichen Auswirkungen auf eine Angelegenheit ein, die Gegens-
tand eines solchen Beschlusses ist, so überprüft der Rat die Grundsätze und Ziele dieses Beschlusses und 
erlässt die erforderlichen Beschlüsse. 
(2) Die Beschlüsse nach Absatz 1 sind für die Mitgliedstaaten bei ihren Stellungnahmen und ihrem Vorgehen 
bindend. 
(3) Jede einzelstaatliche Stellungnahme oder Maßnahme, die im Rahmen eines Beschlusses nach Absatz 1 
geplant ist, wird von dem betreffenden Mitgliedstaat so rechtzeitig mitgeteilt, dass erforderlichenfalls eine 
vorherige Abstimmung im Rat stattfinden kann. Die Pflicht zur vorherigen Unterrichtung gilt nicht für 
Maßnahmen, die eine bloße praktische Umsetzung der Beschlüsse des Rates auf einzelstaatlicher Ebene dar-
stellen. 
(4) Bei zwingender Notwendigkeit aufgrund der Entwicklung der Lage und falls eine Überprüfung des Be-
schlusses des Rates nach Absatz 1 nicht stattfindet, können die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Ziele des genannten Beschlusses die erforderlichen Sofortmaßnahmen ergreifen. Der betreffen-
de Mitgliedstaat unterrichtet den Rat sofort über derartige Maßnahmen. 
(5) Ein Mitgliedstaat befasst den Rat, wenn sich bei der Durchführung eines Beschlusses nach diesem Artikel 
größere Schwierigkeiten ergeben; der Rat berät darüber und sucht nach angemessenen Lösungen. Diese 
dürfen nicht im Widerspruch zu den Zielen des Beschlusses nach Absatz 1 stehen oder seiner Wirksamkeit 
schaden. 
 
Artikel 29    
Der Rat erlässt Beschlüsse, in denen der Standpunkt der Union zu einer bestimmten Frage geografischer 
oder thematischer Art bestimmt wird. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass ihre einzelstaatliche Poli-
tik mit den Standpunkten der Union in Einklang steht. 
 
Artikel 30    
(1) Jeder Mitgliedstaat, der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik oder der Hohe Ver-
treter mit Unterstützung der Kommission kann den Rat mit einer Frage der Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik befassen und ihm Initiativen beziehungsweise Vorschläge unterbreiten. 
(2) In den Fällen, in denen eine rasche Entscheidung notwendig ist, beruft der Hohe Vertreter von sich aus 
oder auf Antrag eines Mitgliedstaats innerhalb von 48 Stunden, bei absoluter Notwendigkeit in kürzerer 
Zeit, eine außerordentliche Tagung des Rates ein. 
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Artikel 31    
(1) Beschlüsse nach diesem Kapitel werden vom Europäischen Rat und vom Rat einstimmig gefasst, soweit 
in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist. Der Erlass von Gesetzgebungsakten ist ausgeschlossen. 
Bei einer Stimmenthaltung kann jedes Ratsmitglied zu seiner Enthaltung eine förmliche Erklärung im Sinne 
dieses Unterabsatzes abgeben. In diesem Fall ist es nicht verpflichtet, den Beschluss durchzuführen, akzep-
tiert jedoch, dass der Beschluss für die Union bindend ist. Im Geiste gegenseitiger Solidarität unterlässt der 
betreffende Mitgliedstaat alles, was dem auf diesem Beschluss beruhenden Vorgehen der Union zuwiderlau-
fen oder es behindern könnte, und die anderen Mitgliedstaaten respektieren seinen Standpunkt. Vertreten 
die Mitglieder des Rates, die bei ihrer Stimmenthaltung eine solche Erklärung abgeben, mindestens ein Drit-
tel der Mitgliedstaaten, die mindestens ein Drittel der Unionsbevölkerung ausmachen, so wird der Beschluss 
nicht erlassen. 
(2) Abweichend von Absatz 1 beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit, wenn er 
– auf der Grundlage eines Beschlusses des Europäischen Rates über die strategischen Interessen und 

Ziele der Union nach Artikel 22 Absatz 1 einen Beschluss erlässt, mit dem eine Aktion oder ein Stand-
punkt der Union festgelegt wird; 

– auf einen Vorschlag hin, den ihm der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik auf 
spezielles Ersuchen des Europäischen Rates unterbreitet hat, das auf dessen eigene Initiative oder auf 
eine Initiative des Hohen Vertreters zurückgeht, einen Beschluss erlässt, mit dem eine Aktion oder ein 
Standpunkt der Union festgelegt wird; 

– einen Beschluss zur Durchführung eines Beschlusses, mit dem eine Aktion oder ein Standpunkt der 
Union festgelegt wird, erlässt, 

– nach Artikel 33 einen Sonderbeauftragten ernennt. 
Erklärt ein Mitglied des Rates, dass es aus wesentlichen Gründen der nationalen Politik, die es auch nennen 
muss, die Absicht hat, einen mit qualifizierter Mehrheit zu fassenden Beschluss abzulehnen, so erfolgt keine 
Abstimmung. Der Hohe Vertreter bemüht sich in engem Benehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat um 
eine für diesen Mitgliedstaat annehmbare Lösung. Gelingt dies nicht, so kann der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit veranlassen, dass die Frage im Hinblick auf einen einstimmigen Beschluss an den Europäischen 
Rat verwiesen wird. 
(3) Der Europäische Rat kann einstimmig einen Beschluss erlassen, in dem vorgesehen ist, dass der Rat in 
anderen als den in Absatz 2 genannten Fällen mit qualifizierter Mehrheit beschließt. 
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen. 
(5) In Verfahrensfragen beschließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 
 
Artikel 32    
Die Mitgliedstaaten stimmen sich im Europäischen Rat und im Rat zu jeder außen- und sicherheits-
politischen Frage von allgemeiner Bedeutung ab, um ein gemeinsames Vorgehen festzulegen. Bevor ein 
Mitgliedstaat in einer Weise, die die Interessen der Union berühren könnte, auf internationaler Ebene tätig 
wird oder eine Verpflichtung eingeht, konsultiert er die anderen Mitgliedstaaten im Europäischen Rat oder 
im Rat. Die Mitgliedstaaten gewährleisten durch konvergentes Handeln, dass die Union ihre Interessen und 
ihre Werte auf internationaler Ebene geltend machen kann. Die Mitgliedstaaten sind untereinander solida-
risch. 
Hat der Europäische Rat oder der Rat ein gemeinsames Vorgehen der Union im Sinne des Absatzes 1 festge-
legt, so koordinieren der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und die Minister für 
auswärtige Angelegenheiten der Mitgliedstaaten ihre Tätigkeiten im Rat. 
Die diplomatischen Vertretungen der Mitgliedstaaten und die Delegationen der Union in Drittländern und 
bei internationalen Organisationen arbeiten zusammen und tragen zur Festlegung und Durchführung des 
gemeinsamen Vorgehens bei. 
 
Artikel 33    
Der Rat kann auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik einen Son-
derbeauftragten für besondere politische Fragen ernennen. Der Sonderbeauftragte übt sein Mandat unter der 
Verantwortung des Hohen Vertreters aus. 
 
Artikel 34    
(1) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihr Handeln in internationalen Organisationen und auf internationalen 
Konferenzen. Sie treten dort für die Standpunkte der Union ein. Der Hohe Vertreter der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik trägt für die Organisation dieser Koordinierung Sorge. 
In den internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen, bei denen nicht alle Mitglied-
staaten vertreten sind, setzen sich die dort vertretenen Mitgliedstaaten für die Standpunkte der Union ein. 
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(2) Nach Artikel 24 Absatz 3 unterrichten die Mitgliedstaaten, die in internationalen Organisationen oder auf 
internationalen Konferenzen vertreten sind, die dort nicht vertretenen Mitgliedstaaten und den Hohen Ver-
treter laufend über alle Fragen von gemeinsamem Interesse. 
Die Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sind, stimmen sich ab 
und unterrichten die übrigen Mitgliedstaaten sowie den Hohen Vertreter in vollem Umfang. Die Mitglied-
staaten, die Mitglieder des Sicherheitsrats sind, setzen sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unbe-
schadet ihrer Verantwortlichkeiten aufgrund der Charta der Vereinten Nationen für die Standpunkte und 
Interessen der Union ein. 
Wenn die Union einen Standpunkt zu einem Thema festgelegt hat, das auf der Tagesordnung des Sicher-
heitsrats der Vereinten Nationen steht, beantragen die dort vertretenen Mitgliedstaaten, dass der Hohe Ver-
treter gebeten wird, den Standpunkt der Union vorzutragen. 
 
Artikel 35    
Die diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten und die Delegationen der Union 
in dritten Ländern und auf internationalen Konferenzen sowie ihre Vertretungen bei internationalen Organi-
sationen stimmen sich ab, um die Einhaltung und Durchführung der nach diesem Kapitel erlassenen Be-
schlüsse, mit denen Standpunkte und Aktionen der Union festgelegt werden, zu gewährleisten. 
Sie intensivieren ihre Zusammenarbeit durch Informationsaustausch und gemeinsame Bewertungen. 
Sie tragen zur Verwirklichung des in Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union genannten Rechts der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger auf Schutz im Hoheitsge-
biet von Drittländern und zur Durchführung der nach Artikel 23 des genannten Vertrags erlassenen Maß-
nahmen bei. 
 
Artikel 36    
Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik hört das Europäische Parlament regelmäßig 
zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und unterrichtet es über die 
Entwicklung der Politik in diesen Bereichen. Er achtet darauf, dass die Auffassungen des Europäischen Par-
laments gebührend berücksichtigt werden. Die Sonderbeauftragten können zur Unterrichtung des Europäi-
schen Parlaments mit herangezogen werden. 
Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Empfehlungen an den Rat und den Hohen Vertreter rich-
ten. Zweimal jährlich führt es eine Aussprache über die Fortschritte bei der Durchführung der Gemeinsa-
men Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 
 
Artikel 37    
Die Union kann in den unter dieses Kapitel fallenden Bereichen Übereinkünfte mit einem oder mehreren 
Staaten oder internationalen Organisationen schließen. 
 
Artikel 38    
Unbeschadet des Artikels 240 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verfolgt ein Poli-
tisches und Sicherheitspolitisches Komitee die internationale Lage in den Bereichen der Gemeinsamen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik und trägt auf Ersuchen des Rates, des Hohen Vertreters der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik oder von sich aus durch an den Rat gerichtete Stellungnahmen zur Festlegung der 
Politiken bei. Ferner überwacht es die Durchführung vereinbarter Politiken; dies gilt unbeschadet der Zu-
ständigkeiten des Hohen Vertreters. 
Im Rahmen dieses Kapitels nimmt das Politische und Sicherheitspolitische Komitee unter der Ver-
antwortung des Rates und des Hohen Vertreters die politische Kontrolle und strategische Leitung von Kri-
senbewältigungsoperationen im Sinne des Artikels 43 wahr. 
Der Rat kann das Komitee für den Zweck und die Dauer einer Operation zur Krisenbewältigung, die vom 
Rat festgelegt werden, ermächtigen, geeignete Beschlüsse hinsichtlich der politischen Kontrolle und strategi-
schen Leitung der Operation zu fassen. 
 
Artikel 39 
Gemäß Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und abweichend von Absatz 
2 des genannten Artikels erlässt der Rat einen Beschluss zur Festlegung von Vorschriften über den Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich dieses Kapitels fallen, und über den freien 
Datenverkehr. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von unabhängigen Behörden überwacht. 
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Artikel 40    
Die Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik lässt die Anwendung der Verfahren 
und den jeweiligen Umfang der Befugnisse der Organe, die in den Verträgen für die Ausübung der in den 
Artikeln 3 bis 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufgeführten Zuständigkeiten 
der Union vorgesehen sind, unberührt. 
Ebenso lässt die Durchführung der Politik nach den genannten Artikeln die Anwendung der Verfahren und 
den jeweiligen Umfang der Befugnisse der Organe, die in den Verträgen für die Ausübung der Zuständig-
keiten der Union nach diesem Kapitel vorgesehen sind, unberührt. 
 
Artikel 41    
(1) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus der Durchführung dieses Kapitels entstehen, gehen zu-
lasten des Haushalts der Union. 
(2) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Kapitels gehen ebenfalls zu-
lasten des Haushalts der Union, mit Ausnahme der Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen 
oder verteidigungspolitischen Bezügen und von Fällen, in denen der Rat einstimmig etwas anderes be-
schließt. 
In Fällen, in denen die Ausgaben nicht zulasten des Haushalts der Union gehen, gehen sie nach dem Brutto-
sozialprodukt-Schlüssel zulasten der Mitgliedstaaten, sofern der Rat nicht einstimmig etwas anderes be-
schließt. Die Mitgliedstaaten, deren Vertreter im Rat eine förmliche Erklärung nach Artikel 31 Absatz 1 Un-
terabsatz 2 abgegeben haben, sind nicht verpflichtet, zur Finanzierung von Ausgaben für Maßnahmen mit 
militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen beizutragen. 
(3) Der Rat erlässt einen Beschluss zur Festlegung besonderer Verfahren, um den schnellen Zugriff auf die 
Haushaltsmittel der Union zu gewährleisten, die für die Sofortfinanzierung von Initiativen im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere von Tätigkeiten zur Vorbereitung einer Mission 
nach Artikel 42 Absatz 1 und Artikel 43 bestimmt sind. Er beschließt nach Anhörung des Europäischen Par-
laments. 
Die Tätigkeiten zur Vorbereitung der in Artikel 42 Absatz 1 und in Artikel 43 genannten Missionen, die nicht 
zulasten des Haushalts der Union gehen, werden aus einem aus Beiträgen der Mitgliedstaaten gebildeten 
Anschubfonds finanziert. 
Der Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik die Beschlüsse über 
a) die Einzelheiten für die Bildung und die Finanzierung des Anschubfonds, insbesondere die Höhe der 

Mittelzuweisungen für den Fonds; 
b) die Einzelheiten für die Verwaltung des Anschubfonds; 
c) die Einzelheiten für die Finanzkontrolle. 
Kann die geplante Mission nach Artikel 42 Absatz 1 und Artikel 43 nicht aus dem Haushalt der Union finan-
ziert werden, so ermächtigt der Rat den Hohen Vertreter zur Inanspruchnahme dieses Fonds. Der Hohe 
Vertreter erstattet dem Rat Bericht über die Erfüllung dieses Mandats. 
 
ABSCHNITT 2: BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGS-
POLITIK  
 
Artikel 42    
(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der Gemeinsamen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf zivile und militärische Mittel gestützte Operati-
onsfähigkeit. Auf diese kann die Union bei Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konflikt-
verhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Char-
ta der Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten, die von den 
Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. 
(2) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Festlegung einer ge-
meinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemeinsamen Verteidigung, sobald der 
Europäische Rat dies einstimmig beschlossen hat. Er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen 
Beschluss in diesem Sinne im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu erlassen. 
Die Politik der Union nach diesem Abschnitt berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten, die 
ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) verwirklicht sehen, aus 
dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik. 
(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
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gungspolitik zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat festgelegten 
Ziele zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, die zusammen multinationale Streitkräfte aufstellen, können diese 
auch für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfügung stellen. 
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Die Agentur 
für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung (im Fol-
genden „Europäische Verteidigungsagentur“) ermittelt den operativen Bedarf und fördert Maßnahmen zur 
Bedarfsdeckung, trägt zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen 
Basis des Verteidigungssektors bei und führt diese Maßnahmen gegebenenfalls durch, beteiligt sich an der 
Festlegung einer europäischen Politik im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung und unterstützt den Rat 
bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten. 
(4) Beschlüsse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einschließlich der Beschlüsse über 
die Einleitung einer Mission nach diesem Artikel, werden vom Rat einstimmig auf Vorschlag des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik oder auf Initiative eines Mitgliedstaats erlassen. Der 
Hohe Vertreter kann gegebenenfalls gemeinsam mit der Kommission den Rückgriff auf einzelstaatliche Mit-
tel sowie auf Instrumente der Union vorschlagen. 
(5) Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen eine Gruppe von Mit-
gliedstaaten mit der Durchführung einer Mission im Rahmen der Union beauftragen. Die Durchführung 
einer solchen Mission fällt unter Artikel 44. 
(6) Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen 
und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen untereinander weiter gehende Verpflich-
tungen eingegangen sind, begründen eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union. 
Diese Zusammenarbeit erfolgt nach Maßgabe von Artikel 46. Sie berührt nicht die Bestimmungen des Arti-
kels 43. 
(7) Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen 
Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung, im Einklang mit Artikel 51 der 
Charta der Vereinten Nationen. Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt. 
Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang mit den im Rahmen 
der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen Verpflichtungen, die für die ihr angehörenden Staa-
ten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instrument für deren Verwirklichung 
ist. 
 
Artikel 43 
(1) Die in Artikel 42 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei deren Durchführung die Union auf zivile und 
militärische Mittel zurückgreifen kann, umfassen gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre Aufga-
ben und Rettungseinsätze, Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung, Aufgaben der Kon-
fliktverhütung und der Erhaltung des Friedens sowie Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung 
einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen und Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflik-
ten. Mit allen diesen Missionen kann zur Bekämpfung des Terrorismus beigetragen werden, unter anderem 
auch durch die Unterstützung für Drittländer bei der Bekämpfung des Terrorismus in ihrem Hoheitsgebiet. 
(2) Der Rat erlässt die Beschlüsse über Missionen nach Absatz 1; in den Beschlüssen sind Ziel und Umfang 
der Missionen sowie die für sie geltenden allgemeinen Durchführungsbestimmungen festgelegt. Der Hohe 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sorgt unter Aufsicht des Rates und in engem und 
ständigem Benehmen mit dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee für die Koordinierung der 
zivilen und militärischen Aspekte dieser Missionen. 
 
Artikel 44 
(1) Im Rahmen der nach Artikel 43 erlassenen Beschlüsse kann der Rat die Durchführung einer Mission einer 
Gruppe von Mitgliedstaaten übertragen, die dies wünschen und über die für eine derartige Mission erfor-
derlichen Fähigkeiten verfügen. Die betreffenden Mitgliedstaaten vereinbaren in Absprache mit dem Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik untereinander die Ausführung der Mission. 
(2) Die an der Durchführung der Mission teilnehmenden Mitgliedstaaten unterrichten den Rat von sich aus 
oder auf Antrag eines anderen Mitgliedstaats regelmäßig über den Stand der Mission. Die teilnehmenden 
Mitgliedstaaten befassen den Rat sofort, wenn sich aus der Durchführung der Mission schwerwiegende 
Konsequenzen ergeben oder das Ziel der Mission, ihr Umfang oder die für sie geltenden Regelungen, wie sie 
in den in Absatz 1 genannten Beschlüssen festgelegt sind, geändert werden müssen. Der Rat erlässt in diesen 
Fällen die erforderlichen Beschlüsse. 
 
Artikel 45 
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(1) Aufgabe der in Artikel 42 Absatz 3 genannten, dem Rat unterstellten Europäischen Verteidigungsagentur 
ist es, 
a) bei der Ermittlung der Ziele im Bereich der militärischen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten und der Beurtei-

lung, ob die von den Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Fähigkeiten eingegangenen Verpflichtungen 
erfüllt wurden, mitzuwirken; 

b) auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Festlegung effizienter und kompatibler Be-
schaffungsverfahren hinzuwirken; 

c) multilaterale Projekte zur Erfüllung der Ziele im Bereich der militärischen Fähigkeiten vorzuschlagen und 
für die Koordinierung der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Programme sowie die Verwaltung 
spezifischer Kooperationsprogramme zu sorgen; 

d) die Forschung auf dem Gebiet der Verteidigungstechnologie zu unterstützen, gemeinsame Forschungsak-
tivitäten sowie Studien zu technischen Lösungen, die dem künftigen operativen Bedarf gerecht wer-
den, zu koordinieren und zu planen; 

e) dazu beizutragen, dass zweckdienliche Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen 
Basis des Verteidigungssektors und für einen wirkungsvolleren Einsatz der Verteidigungsausgaben 
ermittelt werden, und diese Maßnahmen gegebenenfalls durchzuführen. 

(2) Alle Mitgliedstaaten können auf Wunsch an der Arbeit der Europäischen Verteidigungsagentur teilneh-
men. Der Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit einen Beschluss, in dem die Rechtsstellung, der Sitz und die 
Funktionsweise der Agentur festgelegt werden. Dieser Beschluss trägt dem Umfang der effektiven Beteili-
gung an den Tätigkeiten der Agentur Rechnung. Innerhalb der Agentur werden spezielle Gruppen gebildet, 
in denen Mitgliedstaaten zusammenkommen, die gemeinsame Projekte durchführen. Die Agentur versieht 
ihre Aufgaben erforderlichenfalls in Verbindung mit der Kommission. 
 
Artikel 46 
(1) Die Mitgliedstaaten, die sich an der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit im Sinne des Artikels 42 
Absatz 6 beteiligen möchten und hinsichtlich der militärischen Fähigkeiten die Kriterien erfüllen und die 
Verpflichtungen eingehen, die in dem Protokoll über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit enthalten 
sind, teilen dem Rat und dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik ihre Absicht 
mit. 
(2) Der Rat erlässt binnen drei Monaten nach der in Absatz 1 genannten Mitteilung einen Beschluss über die 
Begründung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit und über die Liste der daran teilnehmenden 
Mitgliedstaaten. Der Rat beschließt nach Anhörung des Hohen Vertreters mit qualifizierter Mehrheit. 
(3) Jeder Mitgliedstaat, der sich zu einem späteren Zeitpunkt an der Ständigen Strukturierten Zusammenar-
beit beteiligen möchte, teilt dem Rat und dem Hohen Vertreter seine Absicht mit. 
Der Rat erlässt einen Beschluss, in dem die Teilnahme des betreffenden Mitgliedstaats, der die Kriterien und 
Verpflichtungen nach den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 
erfüllt beziehungsweise eingeht, bestätigt wird. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit nach Anhö-
rung des Hohen Vertreters. Nur die Mitglieder des Rates, die die teilnehmenden Mitgliedstaaten vertreten, 
sind stimmberechtigt. 
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union.  
(4) Erfüllt ein teilnehmender Mitgliedstaat die Kriterien nach den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit nicht mehr oder kann er den darin genannten Verpflichtungen nicht 
mehr nachkommen, so kann der Rat einen Beschluss erlassen, durch den die Teilnahme dieses Staates aus-
gesetzt wird. 
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. Nur die Mitglieder des Rates, die die teilnehmenden Mit-
gliedstaaten mit Ausnahme des betroffenen Mitgliedstaats vertreten, sind stimmberechtigt. 
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union.  
(5) Wünscht ein teilnehmender Mitgliedstaat, von der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit Abstand zu 
nehmen, so teilt er seine Entscheidung dem Rat mit, der zur Kenntnis nimmt, dass die Teilnahme des betref-
fenden Mitgliedstaats beendet ist. 
(6) Mit Ausnahme der Beschlüsse nach den Absätzen 2 bis 5 erlässt der Rat die Beschlüsse und Empfehlun-
gen im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit einstimmig. Für die Zwecke dieses Absatzes 
bezieht sich die Einstimmigkeit allein auf die Stimmen der Vertreter der an der Zusammenarbeit teilneh-
menden Mitgliedstaaten. 
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TITEL VI: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Artikel 47 
Die Union besitzt Rechtspersönlichkeit. 
 
Artikel 48    
(1) Die Verträge können gemäß dem ordentlichen Änderungsverfahren geändert werden. Sie können eben-
falls nach vereinfachten Änderungsverfahren geändert werden. 
Ordentliches Änderungsverfahren 
(2) Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder die Kommission kann dem Rat 
Entwürfe zur Änderung der Verträge vorlegen. Diese Entwürfe können unter anderem eine Ausdehnung 
oder Verringerung der der Union in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten zum Ziel haben. Diese 
Entwürfe werden vom Rat dem Europäischen Rat übermittelt und den nationalen Parlamenten zur Kenntnis 
gebracht. 
(3) Beschließt der Europäische Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission mit 
einfacher Mehrheit die Prüfung der vorgeschlagenen Änderungen, so beruft der Präsident des Europäischen 
Rates einen Konvent von Vertretern der nationalen Parlamente, der Staats- und Regierungschefs der Mit-
gliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission ein. Bei institutionellen Änderungen im 
Währungsbereich wird auch die Europäische Zentralbank gehört. Der Konvent prüft die Änderungsentwür-
fe und nimmt im Konsensverfahren eine Empfehlung an, die an eine Konferenz der Vertreter der Regierun-
gen der Mitgliedstaaten nach Absatz 4 gerichtet ist. 
Der Europäische Rat kann mit einfacher Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments beschlie-
ßen, keinen Konvent einzuberufen, wenn seine Einberufung aufgrund des Umfangs der geplanten Ände-
rungen nicht gerechtfertigt ist. In diesem Fall legt der Europäische Rat das Mandat für eine Konferenz der 
Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten fest. 
(4) Eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten wird vom Präsidenten des Rates ein-
berufen, um die an den Verträgen vorzunehmenden Änderungen zu vereinbaren. 
Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihrer ver-
fassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert worden sind. 
(5) Haben nach Ablauf von zwei Jahren nach der Unterzeichnung eines Vertrags zur Änderung der Verträge 
vier Fünftel der Mitgliedstaaten den genannten Vertrag ratifiziert und sind in einem Mitgliedstaat oder meh-
reren Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten, so befasst sich der Europäische Rat 
mit der Frage. 
Vereinfachte Änderungsverfahren 
(6) Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder die Kommission kann dem Europäi-
schen Rat Entwürfe zur Änderung aller oder eines Teils der Bestimmungen des Dritten Teils des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union über die internen Politikbereiche der Union vorlegen. 
Der Europäische Rat kann einen Beschluss zur Änderung aller oder eines Teils der Bestimmungen des Drit-
ten Teils des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassen. Der Europäische Rat be-
schließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission sowie, bei instituti-
onellen Änderungen im Währungsbereich, der Europäischen Zentralbank. Dieser Beschluss tritt erst nach 
Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in 
Kraft. 
Der Beschluss nach Unterabsatz 2 darf nicht zu einer Ausdehnung der der Union im Rahmen der Verträge 
übertragenen Zuständigkeiten führen. 
(7) In Fällen, in denen der Rat nach Maßgabe des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
oder des Titels V dieses Vertrags in einem Bereich oder in einem bestimmten Fall einstimmig beschließt, 
kann der Europäische Rat einen Beschluss erlassen, wonach der Rat in diesem Bereich oder in diesem Fall 
mit qualifizierter Mehrheit beschließen kann. Dieser Unterabsatz gilt nicht für Beschlüsse mit militärischen 
oder verteidigungspolitischen Bezügen. 
In Fällen, in denen nach Maßgabe des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Gesetzge-
bungsakte vom Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden müssen, kann der 
Europäische Rat einen Beschluss erlassen, wonach die Gesetzgebungsakte gemäß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren erlassen werden können. 
Jede vom Europäischen Rat auf der Grundlage von Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 ergriffene Initiative 
wird den nationalen Parlamenten übermittelt. Wird dieser Vorschlag innerhalb von sechs Monaten nach der 
Übermittlung von einem nationalen Parlament abgelehnt, so wird der Beschluss nach Unterabsatz 1 oder 
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Unterabsatz 2 nicht erlassen. Wird die Initiative nicht abgelehnt, so kann der Europäische Rat den Beschluss 
erlassen. 
Der Europäische Rat erlässt die Beschlüsse nach den Unterabsätzen 1 oder 2 einstimmig nach Zustimmung 
des Europäischen Parlaments, das mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. 
 
Artikel 49    
Jeder europäische Staat, der die in Artikel 2 genannten Werte achtet und sich für ihre Förderung einsetzt, 
kann beantragen, Mitglied der Union zu werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente 
werden über diesen Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser 
beschließt einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parla-
ments, das mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom Europäischen Rat vereinbarten Kriterien 
werden berücksichtigt. 
Die Aufnahmebedingungen und die durch eine Aufnahme erforderlich werdenden Anpassungen der Ver-
träge, auf denen die Union beruht, werden durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem 
antragstellenden Staat geregelt. Das Abkommen bedarf der Ratifikation durch alle Vertragsstaaten gemäß 
ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. 
 
Artikel 50 
(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, aus der 
Union auszutreten. 
(2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht mit. Auf der 
Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit diesem Staat ein Abkommen über 
die Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen, wobei der Rahmen für die künftigen Bezie-
hungen dieses Staates zur Union berücksichtigt wird. Das Abkommen wird nach Artikel 218 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ausgehandelt. Es wird vom Rat im Namen der Uni-
on geschlossen; der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parla-
ments. 
(3) Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens 
oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine Anwendung mehr, es sei denn, 
der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist 
zu verlängern. 
(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europäischen Rates und des Rates, das den 
austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat betreffenden Beratungen noch an der 
entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen Rates oder des Rates teil. 
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe b des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union.  
(5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss dies nach dem 
Verfahren des Artikels 49 beantragen. 
 
Artikel 51 
Die Protokolle und Anhänge der Verträge sind Bestandteil der Verträge. 
 
Artikel 52 
(1) Die Verträge gelten für das Königreich Belgien, die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, das 
Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Republik Estland, Irland, die Hellenische Re-
publik, das Königreich Spanien, die Französische Republik, die Italienische Republik, die Republik Zypern, 
die Republik Lettland, die Republik Litauen, das Großherzogtum Luxemburg, die Republik Ungarn, die 
Republik Malta, das Königreich der Niederlande, die Republik Österreich, die Republik Polen, die Portugie-
sische Republik, Rumänien, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik Finnland, das 
Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland. 
(2) Der räumliche Geltungsbereich der Verträge wird in Artikel 355 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union im Einzelnen angegeben. 
 
Artikel 53    
Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit. 
 
Artikel 54    
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Vertragsparteien gemäß ihren ver-
fassungsrechtlichen Vorschriften. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen 
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Republik hinterlegt. 
(2) Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 1993 in Kraft, sofern alle Ratifikationsurkunden hinterlegt worden sind, 
oder andernfalls am ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden Mo-
nats. 
 
Artikel 55    
(1) Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, estnischer, finni-
scher, französischer, griechischer, irischer, italienischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederländischer, 
polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechi-
scher und ungarischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; er wird im 
Archiv der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der Regierung jedes anderen 
Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift. 
(2) Dieser Vertrag kann ferner in jede andere von den Mitgliedstaaten bestimmte Sprache übersetzt werden, 
sofern diese Sprache nach der Verfassungsordnung des jeweiligen Mitgliedstaats in dessen gesamtem Ho-
heitsgebiet oder in Teilen davon Amtssprache ist. Die betreffenden Mitgliedstaaten stellen eine beglaubigte 
Abschrift dieser Übersetzungen zur Verfügung, die in den Archiven des Rates hinterlegt wird. 
 
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Ver-
trag gesetzt. 
Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig. 
(Aufzählung der Unterzeichner nicht wiedergegeben) 
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KONSOLIDIERTE FASSUNG DES 
VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION3 

(Quelle: Amtsblatt der EU Nr. C 115 vom 9. Mai 2008, S. 47 ff.) 
 

– Auszüge – 
 

PRÄAMBEL 
 
SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT DER 
ITALIENISCHEN REPUBLIK, IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG, 
IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE,4 
IN DEM FESTEN WILLEN, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen 
Völker zu schaffen, 
ENTSCHLOSSEN, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Staaten 
zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schranken beseitigen, 
IN DEM VORSATZ, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Völker als 
wesentliches Ziel anzustreben, 
IN DER ERKENNTNIS, dass zur Beseitigung der bestehenden Hindernisse ein einverständliches Vorgehen 
erforderlich ist, um eine beständige Wirtschaftsausweitung, einen ausgewogenen Handelsverkehr und einen 
redlichen Wettbewerb zu gewährleisten, 
IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren harmonische Entwicklung zu fördern, 
indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter Gebiete ver-
ringern, 
IN DEM WUNSCH, durch eine gemeinsame Handelspolitik zur fortschreitenden Beseitigung der Beschrän-
kungen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr beizutragen, 
IN DER ABSICHT, die Verbundenheit Europas mit den überseeischen Ländern zu bekräftigen, und in dem 
Wunsch, entsprechend den Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen den Wohlstand der überseei-
schen Länder zu fördern, 
ENTSCHLOSSEN, durch diesen Zusammenschluss ihrer Wirtschaftskräfte Frieden und Freiheit zu wahren 
und zu festigen, und mit der Aufforderung an die anderen Völker Europas, die sich zu dem gleichen hohen 
Ziel bekennen, sich diesen Bestrebungen anzuschließen, 
ENTSCHLOSSEN, durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch ständige Weiterbildung auf einen 
möglichst hohen Wissensstand ihrer Völker hinzuwirken, 
HABEN zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ERNANNT 
(Aufzählung der Bevollmächtigten nicht wiedergegeben) 
 
DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt überein-
gekommen: 
 
ERSTER TEIL: GRUNDSÄTZE 
 
Artikel 1 
(1) Dieser Vertrag regelt die Arbeitsweise der Union und legt die Bereiche, die Abgrenzung und die Einzel-
heiten der Ausübung ihrer Zuständigkeiten fest. 
(2) Dieser Vertrag und der Vertrag über die Europäische Union bilden die Verträge, auf die sich die Union 
gründet. Diese beiden Verträge, die rechtlich gleichrangig sind, werden als „die Verträge“ bezeichnet. 
 
TITEL I: ARTEN UND BEREICHE DER ZUSTÄNDIGKEIT DER UNION 

 
3  Vgl. für den Text des Vertrags von Lissabon, durch den der EUV geändert und der EGV in AEU um-

benannt und geändert wurde, Amtsblatt Nr. C 306 vom 17. Dezember 2007, S. 1 ff. 
4 Seit dem ursprünglichen Vertragsschluss sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union geworden: die 

Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, das Königreich Dänemark, die Republik Estland, die 
Hellenische Republik, das Königreich Spanien, Irland, die Republik Zypern, die Republik Lettland, 
die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die Republik Malta, die Republik Österreich, die Republik 
Polen, die Portugiesische Republik, Rumänien, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die 
Republik Finnland, das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und 
Nordirland. 
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Artikel 2 
(1) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine ausschließliche Zuständigkeit, so 
kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen; die Mitgliedstaaten 
dürfen in einem solchen Fall nur tätig werden, wenn sie von der Union hierzu ermächtigt werden, oder um 
Rechtsakte der Union durchzuführen. 
(2) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den Mitgliedstaaten geteilte 
Zuständigkeit, so können die Union und die Mitgliedstaaten in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig werden 
und verbindliche Rechtsakte erlassen. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr, sofern und 
soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit 
erneut wahr, sofern und soweit die Union entschieden hat, ihre Zuständigkeit nicht mehr auszuüben. 
(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik im Rahmen 
von Regelungen nach Maßgabe dieses Vertrags, für deren Festlegung die Union zuständig ist. 
(4) Die Union ist nach Maßgabe des Vertrags über die Europäische Union dafür zuständig, eine gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidi-
gungspolitik zu erarbeiten und zu verwirklichen. 
(5) In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der Verträge dafür zuständig, Maßnahmen zur 
Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten durchzuführen, ohne 
dass dadurch die Zuständigkeit der Union für diese Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit der Mitglied-
staaten tritt. 
Die verbindlichen Rechtsakte der Union, die aufgrund der diese Bereiche betreffenden Bestimmungen der 
Verträge erlassen werden, dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten beinhal-
ten. 
(6) Der Umfang der Zuständigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer Ausübung ergeben sich aus den 
Bestimmungen der Verträge zu den einzelnen Bereichen. 
 
Artikel 3 
(1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen: 
a) Zollunion, 
b) Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln, 
c) Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 
d) Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, 
e) gemeinsame Handelspolitik. 
(2) Die Union hat ferner die ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler Übereinkünfte, 
wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist, wenn 
er notwendig ist, damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, oder soweit er gemeinsame Regeln 
beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte. 
 
Artikel 4 
(1) Die Union teilt ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Verträge außerhalb der in den 
Artikeln 3 und 6 genannten Bereiche eine Zuständigkeit übertragen. 
(2) Die von der Union mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit erstreckt sich auf die folgenden 
Hauptbereiche: 
a) Binnenmarkt, 
b) Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem Vertrag genannten Aspekte, 
c) wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, 
d) Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze, 
e) Umwelt, 
f) Verbraucherschutz, 
g) Verkehr, 
h) transeuropäische Netze, 
i) Energie, 
j) Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 
k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinsichtlich der in diesem Ver-

trag genannten Aspekte. 
(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt erstreckt sich die Zuständigkeit 
der Union darauf, Maßnahmen zu treffen, insbesondere Programme zu erstellen und durchzuführen, ohne 
dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben. 
(4) In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe erstreckt sich die Zuständigkeit 
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der Union darauf, Maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame Politik zu verfolgen, ohne dass die Aus-
übung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben. 
 
Artikel 5 
(1) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik innerhalb der Union. Zu diesem Zweck erlässt 
der Rat Maßnahmen; insbesondere beschließt er die Grundzüge dieser Politik. 
Für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, gelten besondere Regelungen. 
(2) Die Union trifft Maßnahmen zur Koordinierung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten, insbe-
sondere durch die Festlegung von Leitlinien für diese Politik. 
(3) Die Union kann Initiativen zur Koordinierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten ergreifen. 
 
Artikel 6 
Die Union ist für die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung 
der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig. Diese Maßnahmen mit europäischer Zielsetzung können in 
folgenden Bereichen getroffen werden: 
a) Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, 
b) Industrie, 
c) Kultur, 
d) Tourismus, 
e) allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, 
f) Katastrophenschutz, 
g) Verwaltungszusammenarbeit. 
 
TITEL II: ALLGEMEIN GELTENDE BESTIMMUNGEN 
 
Artikel 7 
Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen ihrer Politik und ihren Maßnahmen in den verschiedenen Be-
reichen und trägt dabei unter Einhaltung des Grundsatzes der begrenzten Einzelermächtigung ihren Zielen 
in ihrer Gesamtheit Rechnung. 
 
Artikel 8 
Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung 
von Männern und Frauen zu fördern. 
 
Artikel 9 
Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen trägt die Union den Erfordernis-
sen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung 
eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem 
hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung. 
 
Artikel 10 
Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Union darauf ab, Dis-
kriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. 
 
Artikel 11    
Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken 
und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden. 
 
Artikel 12 
Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durchführung der anderen Uni-
onspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen. 
 
Artikel 13 
Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, 
Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt tragen die Union und die 
Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang 
Rechnung; sie berücksichtigen hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die Gepflogenheiten 
der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf religiöse Riten, kulturelle Traditionen und das regionale Erbe. 
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Artikel 14    
Unbeschadet des Artikels 4 des Vertrags über die Europäische Union und der Artikel 93, 106 und 107 dieses 
Vertrags und in Anbetracht des Stellenwerts, den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in-
nerhalb der gemeinsamen Werte der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozia-
len und territorialen Zusammenhalts tragen die Union und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen 
Befugnisse im Anwendungsbereich der Verträge dafür Sorge, dass die Grundsätze und Bedingungen, insbe-
sondere jene wirtschaftlicher und finanzieller Art, für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, 
dass diese ihren Aufgaben nachkommen können. Diese Grundsätze und Bedingungen werden vom Europä-
ischen Parlament und vom Rat durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
festgelegt, unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, diese Dienste im Einklang mit den Verträgen 
zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu finanzieren. 
 
Artikel 15    
(1) Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die Beteiligung der Zivilgesellschaft sicherzu-
stellen, handeln die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter weitestgehender Beach-
tung des Grundsatzes der Offenheit. 
(2) Das Europäische Parlament tagt öffentlich; dies gilt auch für den Rat, wenn er über Entwürfe zu Gesetz-
gebungsakten berät oder abstimmt. 
(3) Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsgemäßem 
Sitz in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sons-
tigen Stellen der Union, unabhängig von der Form der für diese Dokumente verwendeten Träger, vorbehalt-
lich der Grundsätze und Bedingungen, die nach diesem Absatz festzulegen sind. 
Die allgemeinen Grundsätze und die aufgrund öffentlicher oder privater Interessen geltenden Ein-
schränkungen für die Ausübung dieses Rechts auf Zugang zu Dokumenten werden vom Europäischen Par-
lament und vom Rat durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt. 
Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen gewährleisten die Transparenz ihrer Tätigkeit und legen 
gemäß den in Unterabsatz 2 genannten Verordnungen in ihrer Geschäftsordnung Sonderbestimmungen 
hinsichtlich des Zugangs zu ihren Dokumenten fest. 
Dieser Absatz gilt für den Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäische Zentralbank und die Euro-
päische Investitionsbank nur dann, wenn sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 
Das Europäische Parlament und der Rat sorgen dafür, dass die Dokumente, die die Gesetzgebungsverfahren 
betreffen, nach Maßgabe der in Unterabsatz 2 genannten Verordnungen öffentlich zugänglich gemacht wer-
den. 
 
Artikel 16    
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. 
(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Vor-
schriften über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, und über den freien 
Datenverkehr. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von unabhängigen Behörden überwacht. 
Die auf der Grundlage dieses Artikels erlassenen Vorschriften lassen die spezifischen Bestimmungen des 
Artikels 39 des Vertrags über die Europäische Union unberührt. 
 
Artikel 17 
(1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mit-
gliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht. 
(2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche Gemeinschaften nach den einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften genießen. 
(3) Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung ihrer Identität und ihres be-
sonderen Beitrags einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog. 
 
ZWEITER TEIL: NICHTDISKRIMINIERUNG UND UNIONSBÜRGERSCHAFT 
 
Artikel 18    
Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich jede Diskri-
minierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 
Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Rege-
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lungen für das Verbot solcher Diskriminierungen treffen. 
 
Artikel 19    
(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat im Rahmen der durch die Verträge 
auf die Union übertragenen Zuständigkeiten gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach 
Zustimmung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um Diskriminie-
rungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. 
(2) Abweichend von Absatz 1 können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren die Grundprinzipien für Fördermaßnahmen der Union unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Maß-
nahmen festlegen, die die Mitgliedstaaten treffen, um zur Verwirklichung der in Absatz 1 genannten Ziele 
beizutragen. 
 
Artikel 20    
(1) Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt sie aber 
nicht. 
(2) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die in den Verträgen vorgesehenen Rechte und Pflich-
ten. Sie haben unter anderem 
a) das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten; 
b) in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wah-

len zum Europäischen Parlament und bei den Kommunalwahlen, wobei für sie dieselben Bedingun-
gen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats; 

c) im Hoheitsgebiet eines Drittlands, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht 
vertreten ist, Recht auf Schutz durch die diplomatischen und konsularischen Behörden eines jeden 
Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates; 

d) das Recht, Petitionen an das Europäische Parlament zu richten und sich an den Europäischen Bürgerbe-
auftragten zu wenden, sowie das Recht, sich in einer der Sprachen der Verträge an die Organe und 
die beratenden Einrichtungen der Union zu wenden und eine Antwort in derselben Sprache zu erhal-
ten. 

Diese Rechte werden unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen ausgeübt, die in den Verträgen 
und durch die in Anwendung der Verträge erlassenen Maßnahmen festgelegt sind. 
 
Artikel 21    
(1) Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in den 
Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu 
bewegen und aufzuhalten. 
(2) Erscheint zur Erreichung dieses Ziels ein Tätigwerden der Union erforderlich und sehen die Verträge 
hierfür keine Befugnisse vor, so können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren Vorschriften erlassen, mit denen die Ausübung der Rechte nach Absatz 
1 erleichtert wird. 
(3) Zu den gleichen wie den in Absatz 1 genannten Zwecken kann der Rat, sofern die Verträge hierfür keine 
Befugnisse vorsehen, gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen erlassen, die die so-
ziale Sicherheit oder den sozialen Schutz betreffen. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Euro-
päischen Parlaments. 
 
Artikel 22    
(1) Jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, hat 
in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwah-
len, wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. 
Dieses Recht wird vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeübt, die vom Rat einstimmig gemäß einem besonde-
ren Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen Parlaments festgelegt werden; in diesen 
können Ausnahmeregelungen vorgesehen werden, wenn dies aufgrund besonderer Probleme eines Mit-
gliedstaats gerechtfertigt ist. 
(2) Unbeschadet des Artikels 223 Absatz 1 und der Bestimmungen zu dessen Durchführung besitzt jeder 
Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, in dem Mit-
gliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäi-
schen Parlament, wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden 
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Mitgliedstaats. Dieses Recht wird vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeübt, die vom Rat einstimmig gemäß 
einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen Parlaments festgelegt 
werden; in diesen können Ausnahmeregelungen vorgesehen werden, wenn dies aufgrund besonderer Prob-
leme eines Mitgliedstaats gerechtfertigt ist. 
 
Artikel 23    
Jeder Unionsbürger genießt im Hoheitsgebiet eines dritten Landes, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staats-
angehörigkeit er besitzt, nicht vertreten ist, den diplomatischen und konsularischen Schutz eines jeden Mit-
gliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates. Die Mitgliedstaaten treffen 
die notwendigen Vorkehrungen und leiten die für diesen Schutz erforderlichen internationalen Verhand-
lungen ein. 
Der Rat kann gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments Richtlinien zur Festlegung der notwendigen Koordinierungs- und Kooperationsmaßnahmen zur 
Erleichterung dieses Schutzes erlassen. 
 
Artikel 24    
Die Bestimmungen über die Verfahren und Bedingungen, die für eine Bürgerinitiative im Sinne des Artikels 
11 des Vertrags über die Europäische Union gelten, einschließlich der Mindestzahl der Mitgliedstaaten, aus 
denen die Bürgerinnen und Bürger, die diese Initiative ergreifen, kommen müssen, werden vom Europäi-
schen Parlament und vom Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen fest-
gelegt. 
Jeder Unionsbürger besitzt das Petitionsrecht beim Europäischen Parlament nach Artikel 227. 
Jeder Unionsbürger kann sich an den nach Artikel 228 eingesetzten Bürgerbeauftragten wenden. 
Jeder Unionsbürger kann sich schriftlich in einer der in Artikel 55 Absatz 1 des Vertrags über die Europäi-
sche Union genannten Sprachen an jedes Organ oder an jede Einrichtung wenden, die in dem vorliegenden 
Artikel oder in Artikel 13 des genannten Vertrags genannt sind, und eine Antwort in derselben Sprache er-
halten. 
 
Artikel 25    
Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss 
alle drei Jahre über die Anwendung dieses Teils Bericht. In dem Bericht wird der Fortentwicklung der Union 
Rechnung getragen. 
Auf dieser Grundlage kann der Rat unbeschadet der anderen Bestimmungen der Verträge zur Ergänzung 
der in Artikel 20 Absatz 2 aufgeführten Rechte einstimmig gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfah-
ren nach Zustimmung des Europäischen Parlaments Bestimmungen erlassen. Diese Bestimmungen treten 
nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften 
in Kraft. 
 
DRITTER TEIL: DIE INTERNEN POLITIKEN UND MASSNAHMEN DER UNION 

 
TITEL I: DER BINNENMARKT 

 
Artikel 26  
(1) Die Union erlässt die erforderlichen Maßnahmen, um nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen 
der Verträge den Binnenmarkt zu verwirklichen beziehungsweise dessen Funktionieren zu gewährleisten. 
(2) Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Perso-
nen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist. 
(3) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission die Leitlinien und Bedingungen fest, die erforderlich sind, 
um in allen betroffenen Sektoren einen ausgewogenen Fortschritt zu gewährleisten. 
 
Artikel 27 
Bei der Formulierung ihrer Vorschläge zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 26 berücksichtigt die 
Kommission den Umfang der Anstrengungen, die einigen Volkswirtschaften mit unterschiedlichem Ent-
wicklungsstand für die Errichtung des Binnenmarkts abverlangt werden, und kann geeignete Bestimmun-
gen vorschlagen. 
Erhalten diese Bestimmungen die Form von Ausnahmeregelungen, so müssen sie vorübergehender Art sein 
und dürfen das Funktionieren des Binnenmarkts so wenig wie möglich stören. 
TITEL II: DER FREIE WARENVERKEHR 
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Artikel 28  
(1) Die Union umfasst eine Zollunion, die sich auf den gesamten Warenaustausch erstreckt; sie umfasst das 
Verbot, zwischen den Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung zu erheben, 
sowie die Einführung eines Gemeinsamen Zolltarifs gegenüber dritten Ländern. 
(2) Artikel 30 und Kapitel 3 dieses Titels gelten für die aus den Mitgliedstaaten stammenden Waren sowie 
für diejenigen Waren aus dritten Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten im freien Verkehr befinden. 
 
Artikel 29 
Als im freien Verkehr eines Mitgliedstaats befindlich gelten diejenigen Waren aus dritten Ländern, für die in 
dem betreffenden Mitgliedstaat die Einfuhrförmlichkeiten erfüllt sowie die vorgeschriebenen Zölle und Ab-
gaben gleicher Wirkung erhoben und nicht ganz oder teilweise rückvergütet worden sind. 
 
KAPITEL 1: DIE ZOLLUNION 
 
Artikel 30  
Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Dieses 
Verbot gilt auch für Finanzzölle. 
 
Artikel 31 
Der Rat legt die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs auf Vorschlag der Kommission fest. 
 
Artikel 32 
Bei der Ausübung der ihr aufgrund dieses Kapitels übertragenen Aufgaben geht die Kommission von fol-
genden Gesichtspunkten aus: 
a) der Notwendigkeit, den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern zu fördern; 
b) der Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Union, soweit diese Entwicklung zu einer 

Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen führt; 
c) dem Versorgungsbedarf der Union an Rohstoffen und Halbfertigwaren; hierbei achtet die Kommission 

darauf, zwischen den Mitgliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen für Fertigwaren nicht zu verfäl-
schen; 

d) der Notwendigkeit, ernsthafte Störungen im Wirtschaftsleben der Mitgliedstaaten zu vermeiden und eine 
rationelle Entwicklung der Erzeugung sowie eine Ausweitung des Verbrauchs innerhalb der Union zu 
gewährleisten. 

 
KAPITEL 2: DIE ZUSAMMENARBEIT IM ZOLLWESEN 
 
Artikel 33 
Das Europäische Parlament und der Rat treffen im Rahmen des Geltungsbereichs der Verträge gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zum Ausbau der Zusammenarbeit im Zollwesen zwi-
schen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission. 
 
KAPITEL 3: VERBOT VON MENGENMÄSSIGEN BESCHRÄNKUNGEN ZWISCHEN DEN MITGLIED-
STAATEN 
 
Artikel 34 
Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den Mit-
gliedstaaten verboten. 
 
Artikel 35 
Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den Mit-
gliedstaaten verboten. 
 
Artikel 36 
Die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten o-
der -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, 
zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kultur-
guts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommer-
ziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel 
zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mit-
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gliedstaaten darstellen. 
 
Artikel 37 
(1) Die Mitgliedstaaten formen ihre staatlichen Handelsmonopole derart um, dass jede Diskriminierung in 
den Versorgungs- und Absatzbedingungen zwischen den Angehörigen der Mitgliedstaaten ausgeschlossen 
ist. 
Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die ein Mitgliedstaat unmittelbar oder mittelbar die Einfuhr 
oder die Ausfuhr zwischen den Mitgliedstaaten rechtlich oder tatsächlich kontrolliert, lenkt oder merklich 
beeinflusst. Er gilt auch für die von einem Staat auf andere Rechtsträger übertragenen Monopole. 
(2) Die Mitgliedstaaten unterlassen jede neue Maßnahme, die den in Absatz 1 genannten Grundsätzen wi-
derspricht oder die Tragweite der Artikel über das Verbot von Zöllen und mengenmäßigen Beschränkungen 
zwischen den Mitgliedstaaten einengt. 
(3) Ist mit einem staatlichen Handelsmonopol eine Regelung zur Erleichterung des Absatzes oder der Ver-
wertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbunden, so sollen bei der Anwendung dieses Artikels gleich-
wertige Sicherheiten für die Beschäftigung und Lebenshaltung der betreffenden Erzeuger gewährleistet 
werden. 
 
TITEL III: DIE LANDWIRTSCHAFT UND DIE FISCHEREI 
 
Artikel 38 
(1) Die Union legt eine gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik fest und führt sie durch. 
Der Binnenmarkt umfasst auch die Landwirtschaft, die Fischerei und den Handel mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen. Unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind die Erzeugnisse des Bodens, der Viehzucht und 
der Fischerei sowie die mit diesen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erzeugnisse der ersten Ver-
arbeitungsstufe zu verstehen. Die Bezugnahmen auf die gemeinsame Agrarpolitik oder auf die Landwirt-
schaft und die Verwendung des Wortes „landwirtschaftlich“ sind in dem Sinne zu verstehen, dass damit 
unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des Fischereisektors auch die Fischerei gemeint ist. 
(2) Die Vorschriften für die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts finden auf die landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse Anwendung, soweit in den Artikeln 39 bis 44 nicht etwas anderes bestimmt ist. 
(3) Die Erzeugnisse, für welche die Artikel 39 bis 44 gelten, sind in Anhang I aufgeführt. 
(4) Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des Binnenmarkts für landwirtschaftliche Erzeugnisse muss 
die Gestaltung einer gemeinsamen Agrarpolitik Hand in Hand gehen. 
 
Artikel 39 
(1) Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es, 
a) die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des technischen Fortschritts, Rationalisierung der 

landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz der Produktionsfaktoren, insbeson-
dere der Arbeitskräfte, zu steigern; 

b) auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere durch Erhöhung des Pro-Kopf-
Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine angemessene Lebenshaltung zu ge-
währleisten; 

c) die Märkte zu stabilisieren; 
d) die Versorgung sicherzustellen; 
e) für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen. 
(2) Bei der Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik und der hierfür anzuwendenden besonderen Metho-
den ist Folgendes zu berücksichtigen: 
a) die besondere Eigenart der landwirtschaftlichen Tätigkeit, die sich aus dem sozialen Aufbau der Land-

wirtschaft und den strukturellen und naturbedingten Unterschieden der verschiedenen landwirt-
schaftlichen Gebiete ergibt; 

b) die Notwendigkeit, die geeigneten Anpassungen stufenweise durchzuführen; 
c) die Tatsache, dass die Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten einen mit der gesamten Volkswirtschaft eng 

verflochtenen Wirtschaftsbereich darstellt. 
 
Artikel 40 
(1) Um die Ziele des Artikels 39 zu erreichen, wird eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte geschaf-
fen. 
Diese besteht je nach Erzeugnis aus einer der folgenden Organisationsformen: 
a) gemeinsame Wettbewerbsregeln, 
b) bindende Koordinierung der verschiedenen einzelstaatlichen Marktordnungen, 
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c) eine europäische Marktordnung. 
(2) Die nach Absatz 1 gestaltete gemeinsame Organisation kann alle zur Durchführung des Artikels 39 er-
forderlichen Maßnahmen einschließen, insbesondere Preisregelungen, Beihilfen für die Erzeugung und die 
Verteilung der verschiedenen Erzeugnisse, Einlagerungs- und Ausgleichsmaßnahmen, gemeinsame Einrich-
tungen zur Stabilisierung der Ein- oder Ausfuhr. 
Die gemeinsame Organisation hat sich auf die Verfolgung der Ziele des Artikels 39 zu beschränken und jede 
Diskriminierung zwischen Erzeugern oder Verbrauchern innerhalb der Union auszuschließen. 
Eine etwaige gemeinsame Preispolitik muss auf gemeinsamen Grundsätzen und einheitlichen Berech-
nungsmethoden beruhen. 
(3) Um der in Absatz 1 genannten gemeinsamen Organisation die Erreichung ihrer Ziele zu ermöglichen, 
können ein oder mehrere Ausrichtungs- oder Garantiefonds für die Landwirtschaft geschaffen werden. 
 
Artikel 41 
Um die Ziele des Artikels 39 zu erreichen, können im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik folgende 
Maßnahmen vorgesehen werden: 
a) eine wirksame Koordinierung der Bestrebungen auf dem Gebiet der Berufsausbildung, der Forschung 

und der Verbreitung landwirtschaftlicher Fachkenntnisse; hierbei können Vorhaben oder Einrichtun-
gen gemeinsam finanziert werden; 

b) gemeinsame Maßnahmen zur Förderung des Verbrauchs bestimmter Erzeugnisse. 
 
Artikel 42 
Das Kapitel über die Wettbewerbsregeln findet auf die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den 
Handel mit diesen nur insoweit Anwendung, als das Europäische Parlament und der Rat dies unter Berück-
sichtigung der Ziele des Artikels 39 im Rahmen des Artikels 43 Absatz 2 und gemäß dem dort vorgesehenen 
Verfahren bestimmt. 
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission genehmigen, dass Beihilfen gewährt werden 
a) zum Schutz von Betrieben, die durch strukturelle oder naturgegebene Bedingungen benachteiligt sind, 

oder 
b) im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklungsprogramme. 
 
Artikel 43 
(1) Die Kommission legt zur Gestaltung und Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik Vorschläge vor, 
welche unter anderem die Ablösung der einzelstaatlichen Marktordnungen durch eine der in Artikel 40 
Absatz 1 vorgesehenen gemeinsamen Organisationsformen sowie die Durchführung der in diesem Titel 
bezeichneten Maßnahmen vorsehen. 
Diese Vorschläge müssen dem inneren Zusammenhang der in diesem Titel aufgeführten landwirt-
schaftlichen Fragen Rechnung tragen. 
(2) Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte 
nach Artikel 40 Absatz 1 sowie die anderen Bestimmungen fest, die für die Verwirklichung der Ziele der 
gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik notwendig sind. 
(3) Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Maßnahmen zur Festsetzung der Preise, der Abschöp-
fungen, der Beihilfen und der mengenmäßigen Beschränkungen sowie zur Festsetzung und Aufteilung der 
Fangmöglichkeiten in der Fischerei. 
(4) Die einzelstaatlichen Marktordnungen können nach Maßgabe des Absatzes 1 durch die in Artikel 40 Ab-
satz 1 vorgesehene gemeinsame Organisation ersetzt werden, 
a) wenn sie den Mitgliedstaaten, die sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen haben und eine eigene 

Marktordnung für die in Betracht kommende Erzeugung besitzen, gleichwertige Sicherheiten für die 
Beschäftigung und Lebenshaltung der betreffenden Erzeuger bietet; hierbei sind die im Zeitablauf 
möglichen Anpassungen und erforderlichen Spezialisierungen zu berücksichtigen, und 

b) wenn die gemeinsame Organisation für den Handelsverkehr innerhalb der Union Bedingungen sicher-
stellt, die denen eines Binnenmarkts entsprechen. 

(5) Wird eine gemeinsame Organisation für bestimmte Rohstoffe geschaffen, bevor eine gemeinsame Orga-
nisation für die entsprechenden weiterverarbeiteten Erzeugnisse besteht, so können die betreffenden Roh-
stoffe aus Ländern außerhalb der Union eingeführt werden, wenn sie für weiterverarbeitete Erzeugnisse 
verwendet werden, die zur Ausfuhr nach dritten Ländern bestimmt sind. 
 
Artikel 44 
Besteht in einem Mitgliedstaat für ein Erzeugnis eine innerstaatliche Marktordnung oder Regelung gleicher 
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Wirkung und wird dadurch eine gleichartige Erzeugung in einem anderen Mitgliedstaat in ihrer Wettbe-
werbslage beeinträchtigt, so erheben die Mitgliedstaaten bei der Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses aus 
dem Mitgliedstaat, in dem die genannte Marktordnung oder Regelung besteht, eine Ausgleichsabgabe, es sei 
denn, dass dieser Mitgliedstaat eine Ausgleichsabgabe bei der Ausfuhr erhebt. 
Die Kommission setzt diese Abgaben in der zur Wiederherstellung des Gleichgewichts erforderlichen Höhe 
fest; sie kann auch andere Maßnahmen genehmigen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 
 
TITEL IV: DIE FREIZÜGIGKEIT, DER FREIE DIENSTLEISTUNGS- UND KAPITALVERKEHR 
 
KAPITEL 1: DIE ARBEITSKRÄFTE 
 
Artikel 45 
(1) Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet. 
(2) Sie umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behand-
lung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeits-
bedingungen. 
(3) Sie gibt – vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerecht-
fertigten Beschränkungen – den Arbeitnehmern das Recht, 
a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben; 
b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen; 
c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer dieses Staates geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben; 
d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter Bedingungen zu 

verbleiben, welche die Kommission durch Verordnungen festlegt. 
(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung. 
 
Artikel 46 
Das Europäische Parlament und der Rat treffen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses durch Richtlinien oder Verordnungen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 45 herzustellen, insbesondere 
a) durch Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Arbeitsverwaltungen; 
b) durch die Beseitigung der Verwaltungsverfahren und -praktiken sowie der für den Zugang 

zu verfügbaren Arbeitsplätzen vorgeschriebenen Fristen, die sich aus innerstaatlichen Rechts-
vorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften ergeben und 
deren Beibehaltung die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer hindert; 

c) durch die Beseitigung aller Fristen und sonstigen Beschränkungen, die in innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften vorgesehen sind und die 
den Arbeitnehmern der anderen Mitgliedstaaten für die freie Wahl des Arbeitsplatzes andere Bedin-
gungen als den inländischen Arbeitnehmern auferlegen; 

d) durch die Schaffung geeigneter Verfahren für die Zusammenführung und den Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu Bedingungen, die eine ernstliche Gefährdung der Lebenshal-
tung und des Beschäftigungsstands in einzelnen Gebieten und Industrien ausschließen. 

 
Artikel 47 
Die Mitgliedstaaten fördern den Austausch junger Arbeitskräfte im Rahmen eines gemeinsamen Pro-
gramms. 
 
Artikel 48 
Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die 
auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer notwendigen 
Maßnahmen; zu diesem Zweck führen sie insbesondere ein System ein, das zu- und abwandernden Arbeit-
nehmern und Selbstständigen sowie deren anspruchsberechtigten Angehörigen Folgendes sichert: 
a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften berücksichtig-

ten Zeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die Berech-
nung der Leistungen; 

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten wohnen. 
Erklärt ein Mitglied des Rates, dass ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts nach Absatz 1 wichtige Aspekte 
seines Systems der sozialen Sicherheit, insbesondere dessen Geltungsbereich, Kosten oder Finanzstruktur, 
verletzen oder dessen finanzielles Gleichgewicht beeinträchtigen würde, so kann es beantragen, dass der 
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Europäische Rat befasst wird. In diesem Fall wird das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt. Nach 
einer Aussprache geht der Europäische Rat binnen vier Monaten nach Aussetzung des Verfahrens wie folgt 
vor: 
a) er verweist den Entwurf an den Rat zurück, wodurch die Aussetzung des ordentlichen Gesetz-

gebungsverfahrens beendet wird, oder 
b) er sieht von einem Tätigwerden ab, oder aber er ersucht die Kommission um Vorlage eines neuen Vor-

schlags; in diesem Fall gilt der ursprünglich vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen. 
 
KAPITEL 2: DAS NIEDERLASSUNGSRECHT 
 
Artikel 49 
Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. Das Gleiche gilt für 
Beschränkungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften durch 
Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ansässig sind. 
Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und 
Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen, insbe-
sondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats 
für seine eigenen Angehörigen. 
 
Artikel 50 
(1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien zur Verwirklichung der Niederlassungs-
freiheit für eine bestimmte Tätigkeit. 
(2) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission erfüllen die Aufgaben, die ihnen aufgrund der 
obigen Bestimmungen übertragen sind, indem sie insbesondere 
a) im Allgemeinen diejenigen Tätigkeiten mit Vorrang behandeln, bei denen die Niederlassungsfreiheit die 

Entwicklung der Produktion und des Handels in besonderer Weise fördert; 
b) eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Verwaltungen der Mitgliedstaaten sicherstellen, 

um sich über die besondere Lage auf den verschiedenen Tätigkeitsgebieten innerhalb der Union zu 
unterrichten; 

c) die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Ü-
bereinkünften abgeleiteten Verwaltungsverfahren und -praktiken ausschalten, deren Beibehaltung der 
Niederlassungsfreiheit entgegensteht; 

d) dafür Sorge tragen, dass Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitglied-
staats beschäftigt sind, dort verbleiben und eine selbstständige Tätigkeit unter denselben Vorausset-
zungen ausüben können, die sie erfüllen müssten, wenn sie in diesen Staat erst zu dem Zeitpunkt ein-
reisen würden, in dem sie diese Tätigkeit aufzunehmen beabsichtigen; 

e) den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durch Angehörige 
eines anderen Mitgliedstaats ermöglichen, soweit hierdurch die Grundsätze des Artikels 39 Absatz 
2 nicht beeinträchtigt werden; 

f) veranlassen, dass bei jedem in Betracht kommenden Wirtschaftszweig die Beschränkungen der Niederlas-
sungsfreiheit in Bezug auf die Voraussetzungen für die Errichtung von Agenturen, Zweigniederlas-
sungen und Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats sowie für den Eintritt des 
Personals der Hauptniederlassung in ihre Leitungs- oder Überwachungsorgane schrittweise aufgeho-
ben werden; 

g) soweit erforderlich, die Schutzbestimmungen koordinieren, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften 
im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, 
um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten; 

h) sicherstellen, dass die Bedingungen für die Niederlassung nicht durch Beihilfen der Mitgliedstaaten ver-
fälscht werden. 

 
Artikel 51 
Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt 
verbunden sind, findet dieses Kapitel in dem betreffenden Mitgliedstaat keine Anwendung. 
Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren be-
schließen, dass dieses Kapitel auf bestimmte Tätigkeiten keine Anwendung findet. 
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Artikel 52 
(1) Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getroffenen Maßnahmen beeinträchtigen nicht die Anwend-
barkeit der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderregelung für Ausländer vorsehen und aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind. 
(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
Richtlinien für die Koordinierung der genannten Vorschriften. 
 
Artikel 53 
(1) Um die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten zu erleichtern, erlassen das Europäische 
Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Richtlinien für die gegenseitige 
Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise sowie für die Koordi-
nierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Aufnahme und Ausübung 
selbstständiger Tätigkeiten. 
(2) Die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen für die ärztlichen, arztähnlichen und pharmazeutischen 
Berufe setzt die Koordinierung der Bedingungen für die Ausübung dieser Berufe in den einzelnen Mitglied-
staaten voraus. 
 
Artikel 54 
Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründe-
ten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung 
innerhalb der Union haben, den natürlichen Personen gleich, die Angehörige der Mitgliedstaaten sind. 
Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts einschließlich 
der Genossenschaften und die sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit 
Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen. 
 
Artikel 55 
Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge stellen die Mitgliedstaaten die Staatsangehörigen 
der anderen Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Beteiligung am Kapital von Gesellschaften im Sinne des Arti-
kels 54 den eigenen Staatsangehörigen gleich. 
 
KAPITEL 3: DIENSTLEISTUNGEN 
 
Artikel 56 
Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union für Angehörige der Mitglied-
staaten, die in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen des Leistungsempfängers ansässig sind, sind 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. 
Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren be-
schließen, dass dieses Kapitel auch auf Erbringer von Dienstleistungen Anwendung findet, welche die 
Staatsangehörigkeit eines dritten Landes besitzen und innerhalb der Union ansässig sind. 
 
Artikel 57 
Dienstleistungen im Sinne der Verträge sind Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt erbracht werden, 
soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr und über die Freizügigkeit der 
Personen unterliegen. 
Als Dienstleistungen gelten insbesondere: 
a) gewerbliche Tätigkeiten, 
b) kaufmännische Tätigkeiten, 
c) handwerkliche Tätigkeiten, 
d) freiberufliche Tätigkeiten. 
Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit kann der Leistende zwecks Erbringung seiner 
Leistungen seine Tätigkeit vorübergehend in dem Mitgliedstaat ausüben, in dem die Leistung erbracht wird, 
und zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser Mitgliedstaat für seine eigenen Angehörigen vor-
schreibt. 
 
Artikel 58 
(1) Für den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet des Verkehrs gelten die Bestimmungen des Titels 
über den Verkehr. 
(2) Die Liberalisierung der mit dem Kapitalverkehr verbundenen Dienstleistungen der Banken und Versi-
cherungen wird im Einklang mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs durchgeführt. 
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Artikel 59 
(1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien zur Liberalisierung einer bestimmten 
Dienstleistung. 
(2) Bei den in Absatz 1 genannten Richtlinien sind im Allgemeinen mit Vorrang diejenigen Dienstleistungen 
zu berücksichtigen, welche die Produktionskosten unmittelbar beeinflussen oder deren Liberalisierung zur 
Förderung des Warenverkehrs beiträgt. 
 
Artikel 60 
Die Mitgliedstaaten bemühen sich, über das Ausmaß der Liberalisierung der Dienstleistungen, zu dem sie 
aufgrund der Richtlinien gemäß Artikel 59 Absatz 1 verpflichtet sind, hinauszugehen, falls ihre wirtschaftli-
che Gesamtlage und die Lage des betreffenden Wirtschaftszweigs dies zulassen. 
Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die betreffenden Staaten. 
 
Artikel 61 
Solange die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs nicht aufgehoben sind, wendet sie jeder 
Mitgliedstaat ohne Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsort auf alle in Artikel 56 Ab-
satz 1 bezeichneten Erbringer von Dienstleistungen an. 
 
Artikel 62 
Die Bestimmungen der Artikel 51 bis 54 finden auf das in diesem Kapitel geregelte Sachgebiet Anwendung. 
 
KAPITEL 4: DER KAPITAL- UND ZAHLUNGSVERKEHR 
 
Artikel 63  
(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen 
den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. 
(2) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des Zahlungsverkehrs zwischen 
den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. 
 
Artikel 64 
(1) Artikel 63 berührt nicht die Anwendung derjenigen Beschränkungen auf dritte Länder, die 
am 31. Dezember 1993 aufgrund einzelstaatlicher Rechtsvorschriften oder aufgrund von Rechtsvorschriften 
der Union für den Kapitalverkehr mit dritten Ländern im Zusammenhang mit Direktinvestitionen ein-
schließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung, der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder 
der Zulassung von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten bestehen. Für in Bulgarien, Estland und Ungarn 
bestehende Beschränkungen nach innerstaatlichem Recht ist der maßgebliche Zeitpunkt der 31. Dezember 
1999. 
(2) Unbeschadet der anderen Kapitel der Verträge sowie ihrer Bemühungen um eine möglichst weit gehende 
Verwirklichung des Zieles eines freien Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern 
beschließen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
Maßnahmen für den Kapitalverkehr mit dritten Ländern im Zusammenhang mit Direktinvestitionen ein-
schließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung, der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder 
der Zulassung von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten. 
(3) Abweichend von Absatz 2 kann nur der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments Maßnahmen einstimmig beschließen, die im Rahmen des Unions-
rechts für die Liberalisierung des Kapitalverkehrs mit Drittländern einen Rückschritt darstellen. 
 
Artikel 65 
(1) Artikel 63 berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, 
a) die einschlägigen Vorschriften ihres Steuerrechts anzuwenden, die Steuerpflichtige mit unterschiedlichem 

Wohnort oder Kapitalanlageort unterschiedlich behandeln, 
b) die unerlässlichen Maßnahmen zu treffen, um Zuwiderhandlungen gegen innerstaatliche Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Steuerrechts und der Aufsicht über Fi-
nanzinstitute, zu verhindern, sowie Meldeverfahren für den Kapitalverkehr zwecks administrativer 
oder statistischer Information vorzusehen oder Maßnahmen zu ergreifen, die aus Gründen der öffent-
lichen Ordnung oder Sicherheit gerechtfertigt sind. 

(2) Dieses Kapitel berührt nicht die Anwendbarkeit von Beschränkungen des Niederlassungsrechts, die mit 
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den Verträgen vereinbar sind. 
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren dürfen weder ein Mittel zur willkür-
lichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des freien Kapital- und Zahlungsverkehrs im 
Sinne des Artikels 63 darstellen. 
(4) Sind keine Maßnahmen nach Artikel 64 Absatz 3 erlassen worden, so kann die Kommission oder, wenn 
diese binnen drei Monaten nach der Vorlage eines entsprechenden Antrags des betreffenden Mitgliedstaats 
keinen Beschluss erlassen hat, der Rat einen Beschluss erlassen, mit dem festgelegt wird, dass die von einem 
Mitgliedstaat in Bezug auf ein oder mehrere Drittländer getroffenen restriktiven steuerlichen Maßnahmen 
insofern als mit den Verträgen vereinbar anzusehen sind, als sie durch eines der Ziele der Union gerechtfer-
tigt und mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren des Binnenmarkts vereinbar sind. Der Rat beschließt 
einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats. 
 
Artikel 66 
Falls Kapitalbewegungen nach oder aus dritten Ländern unter außergewöhnlichen Umständen das Funktio-
nieren der Wirtschafts- und Währungsunion schwerwiegend stören oder zu stören drohen, kann der Rat auf 
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank gegenüber dritten Ländern 
Schutzmaßnahmen mit einer Geltungsdauer von höchstens sechs Monaten treffen, wenn diese unbedingt 
erforderlich sind. 
 
(…) 
 
ABSCHNITT 2: STAATLICHE BEIHILFEN 
 
Artikel 107 
(1) Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln 
gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produk-
tionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, 
soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 
(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind: 
a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach der Herkunft der 

Waren gewährt werden; 
b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche 

Ereignisse entstanden sind; 
c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundes-

republik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen 
Nachteile erforderlich sind. Der Rat kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser Buchstabe aufgehoben wird. 

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden: 
a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung au-

ßergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, sowie der in Artikel 349 
genannten Gebiete unter Berücksichtigung ihrer strukturellen, wirtschaftlichen und sozialen Lage; 

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse oder zur Behe-
bung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats; 

c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie 
die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwider-
läuft; 

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die Handels- und 
Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen 
Interesse zuwiderläuft; 

e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen Beschluss auf Vorschlag der Kommission bestimmt. 
 
Artikel 108 
(1) Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die in diesen beste-
henden Beihilferegelungen. Sie schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen vor, welche die fortschrei-
tende Entwicklung und das Funktionieren des Binnenmarkts erfordern. 
(2) Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten eine Frist zur Äußerung gesetzt hat, dass eine 
von einem Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem Binnenmarkt nach Artikel 107 un-
vereinbar ist oder dass sie missbräuchlich angewandt wird, so beschließt sie, dass der betreffende Staat sie 
binnen einer von ihr bestimmten Frist aufzuheben oder umzugestalten hat. 
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Kommt der betreffende Staat diesem Beschluss innerhalb der festgesetzten Frist nicht nach, so kann die 
Kommission oder jeder betroffene Staat in Abweichung von den Artikeln 258 und 259 den Gerichtshof der 
Europäischen Union unmittelbar anrufen. 
Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats beschließen, dass eine von diesem Staat gewährte 
oder geplante Beihilfe in Abweichung von Artikel 107 oder von den nach Artikel 109 erlassenen Verordnun-
gen als mit dem Binnenmarkt vereinbar gilt, wenn außergewöhnliche Umstände einen solchen Beschluss 
rechtfertigen. Hat die Kommission bezüglich dieser Beihilfe das in Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorgesehe-
ne Verfahren bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des betreffenden Staates an den Rat die Aussetzung 
dieses Verfahrens, bis der Rat sich geäußert hat. 
Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antragstellung, so beschließt die Kommission. 
(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzei-
tig unterrichtet, dass sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein derartiges Vorhaben nach 
Artikel 107 mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene 
Verfahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die 
Kommission einen abschließenden Beschluss erlassen hat. 
(4) Die Kommission kann Verordnungen zu den Arten von staatlichen Beihilfen erlassen, für die der Rat 
nach Artikel 109 festgelegt hat, dass sie von dem Verfahren nach Absatz 3 ausgenommen werden können. 
 
Artikel 109 
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments alle zweck-
dienlichen Durchführungsverordnungen zu den Artikeln 107 und 108 erlassen und insbesondere die Bedin-
gungen für die Anwendung des Artikels 108 Absatz 3 sowie diejenigen Arten von Beihilfen festlegen, die 
von diesem Verfahren ausgenommen sind. 
 
(…) 
 
TITEL I: VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ORGANE 
 
KAPITEL 1: DIE ORGANE 
 
ABSCHNITT 1: DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT 
 
Artikel 223 
(1) Das Europäische Parlament erstellt einen Entwurf der erforderlichen Bestimmungen für die allgemeine 
unmittelbare Wahl seiner Mitglieder nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im 
Einklang mit den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen. 
Der Rat erlässt die erforderlichen Bestimmungen einstimmig gemäß einem besonderen Gesetz-
gebungsverfahren und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, die mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder erteilt wird. Diese Bestimmungen treten nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ih-
ren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. 
(2) Das Europäische Parlament legt aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren 
durch Verordnungen nach Anhörung der Kommission und mit Zustimmung des Rates die Regelungen und 
allgemeinen Bedingungen für die Wahrnehmung der Aufgaben seiner Mitglieder fest. Alle Vorschriften und 
Bedingungen, die die Steuerregelung für die Mitglieder oder ehemaligen Mitglieder betreffen, sind vom Rat 
einstimmig festzulegen. 
 
Artikel 224 
Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch 
Verordnungen die Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene nach Artikel 10 Absatz 4 
des Vertrags über die Europäische Union und insbesondere die Vorschriften über ihre Finanzierung fest. 
 
Artikel 225 
Das Europäische Parlament kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder die Kommission auffordern, geeignete 
Vorschläge zu Fragen zu unterbreiten, die nach seiner Auffassung die Ausarbeitung eines Unionsakts zur 
Durchführung der Verträge erfordern. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so teilt sie dem Europäi-
schen Parlament die Gründe dafür mit. 
 
Artikel 226  
Das Europäische Parlament kann bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf Antrag eines Viertels seiner Mit-
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glieder die Einsetzung eines nichtständigen Untersuchungsausschusses beschließen, der unbeschadet der 
Befugnisse, die anderen Organen oder Einrichtungen durch die Verträge übertragen sind, behauptete Ver-
stöße gegen das Unionsrecht oder Missstände bei der Anwendung desselben prüft; dies gilt nicht, wenn ein 
Gericht mit den behaupteten Sachverhalten befasst ist, solange das Gerichtsverfahren nicht abgeschlossen 
ist. 
Mit der Vorlage seines Berichtes hört der nichtständige Untersuchungsausschuss auf zu bestehen. 
Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts werden vom Europäischen Parlament festgelegt, 
das aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen nach 
Zustimmung des Rates und der Kommission beschließt. 
 
Artikel 227  
Jeder Bürger der Union sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnort oder satzungsmäßigem 
Sitz in einem Mitgliedstaat kann allein oder zusammen mit anderen Bürgern oder Personen in Angelegen-
heiten, die in die Tätigkeitsbereiche der Union fallen und die ihn oder sie unmittelbar betreffen, eine Petition 
an das Europäische Parlament richten. 
 
Artikel 228  
(1) Ein vom Europäischen Parlament gewählter Europäischer Bürgerbeauftragter ist befugt, Beschwerden 
von jedem Bürger der Union oder von jeder natürlichen oder juristischen Person mit Wohnort oder sat-
zungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat über Missstände bei der Tätigkeit der Organe, Einrichtungen 
oder sonstigen Stellen der Union, mit Ausnahme des Gerichtshofs der Europäischen Union in Ausübung 
seiner Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen. Er untersucht diese Beschwerden und erstattet dar-
über Bericht. 
Der Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auftrags von sich aus oder aufgrund von Beschwerden, die 
ihm unmittelbar oder über ein Mitglied des Europäischen Parlaments zugehen, Untersuchungen durch, die 
er für gerechtfertigt hält; dies gilt nicht, wenn die behaupteten Sachverhalte Gegenstand eines Gerichtsver-
fahrens sind oder waren. Hat der Bürgerbeauftragte einen Missstand festgestellt, so befasst er das betreffen-
de Organ, die betreffende Einrichtung oder sonstige Stelle, das bzw. die über eine Frist von drei Monaten 
verfügt, um ihm seine bzw. ihre Stellungnahme zu übermitteln. Der Bürgerbeauftragte legt anschließend 
dem Europäischen Parlament und dem betreffenden Organ, der betreffenden Einrichtung oder sonstigen 
Stelle einen Bericht vor. Der Beschwerdeführer wird über das Ergebnis dieser Untersuchungen unterrichtet. 
Der Bürgerbeauftragte legt dem Europäischen Parlament jährlich einen Bericht über die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen vor. 
(2) Der Bürgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des Europäischen Parlaments für die Dauer der Wahlperio-
de gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
Der Bürgerbeauftragte kann auf Antrag des Europäischen Parlaments vom Gerichtshof seines Amtes entho-
ben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine 
schwere Verfehlung begangen hat. 
(3) Der Bürgerbeauftragte übt sein Amt in völliger Unabhängigkeit aus. Er darf bei der Erfüllung seiner 
Pflichten von keiner Regierung, keinem Organ, keiner Einrichtung oder sonstigen Stelle Weisungen einholen 
oder entgegennehmen. Der Bürgerbeauftragte darf während seiner Amtszeit keine andere entgeltliche oder 
unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben. 
(4) Das Europäische Parlament legt aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren 
durch Verordnungen nach Stellungnahme der Kommission und nach Zustimmung des Rates die Regelun-
gen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten fest. 
 
Artikel 229  
Das Europäische Parlament hält jährlich eine Sitzungsperiode ab. Es tritt, ohne dass es einer Einberufung 
bedarf, am zweiten Dienstag des Monats März zusammen. 
Das Europäische Parlament kann auf Antrag der Mehrheit seiner Mitglieder sowie auf Antrag des Rates 
oder der Kommission zu einer außerordentlichen Sitzungsperiode zusammentreten. 
 
Artikel 230 
Die Kommission kann an allen Sitzungen des Europäischen Parlaments teilnehmen und wird auf ihren An-
trag gehört. 
Die Kommission antwortet mündlich oder schriftlich auf die ihr vom Europäischen Parlament oder von 
dessen Mitgliedern gestellten Fragen. 
Der Europäische Rat und der Rat werden vom Europäischen Parlament nach Maßgabe der Geschäftsord-
nung des Europäischen Rates und der Geschäftsordnung des Rates gehört. 
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Artikel 231  
Soweit die Verträge nicht etwas anderes bestimmen, beschließt das Europäische Parlament mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. 
Die Geschäftsordnung legt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Artikel 232  
Das Europäische Parlament gibt sich seine Geschäftsordnung; hierzu sind die Stimmen der Mehrheit seiner 
Mitglieder erforderlich. 
Die Verhandlungsniederschriften des Europäischen Parlaments werden nach Maßgabe der Verträge und 
seiner Geschäftsordnung veröffentlicht. 
 
Artikel 233  
Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sitzung den jährlichen Gesamtbericht, der ihm von der 
Kommission vorgelegt wird. 
 
Artikel 234  
Wird wegen der Tätigkeit der Kommission ein Misstrauensantrag eingebracht, so darf das Europäische Par-
lament nicht vor Ablauf von drei Tagen nach seiner Einbringung und nur in offener Abstimmung darüber 
entscheiden. 
Wird der Misstrauensantrag mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der 
Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments angenommen, so legen die Mitglieder der Kommissi-
on geschlossen ihr Amt nieder, und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik legt 
sein im Rahmen der Kommission ausgeübtes Amt nieder. Sie bleiben im Amt und führen die laufenden Ge-
schäfte bis zu ihrer Ersetzung nach Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union weiter. In diesem 
Fall endet die Amtszeit der zu ihrer Ersetzung ernannten Mitglieder der Kommission zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Amtszeit der Mitglieder der Kommission, die ihr Amt geschlossen niederlegen mussten, geendet 
hätte. 
 
ABSCHNITT 2: DER EUROPÄISCHE RAT 
 
Artikel 235 
(1) Jedes Mitglied des Europäischen Rates kann sich das Stimmrecht höchstens eines anderen Mitglieds 
übertragen lassen. 
Beschließt der Europäische Rat mit qualifizierter Mehrheit, so gelten für ihn Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags 
über die Europäische Union und Artikel 238 Absatz 2 dieses Vertrags. An Abstimmungen im Europäischen 
Rat nehmen dessen Präsident und der Präsident der Kommission nicht teil. 
Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen von 
Beschlüssen des Europäischen Rates, zu denen Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht entgegen. 
(2) Der Präsident des Europäischen Parlaments kann vom Europäischen Rat gehört werden. 
(3) Der Europäische Rat beschließt mit einfacher Mehrheit über Verfahrensfragen sowie über den Erlass 
seiner Geschäftsordnung. 
(4) Der Europäische Rat wird vom Generalsekretariat des Rates unterstützt. 
 
Artikel 236 
Der Europäische Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit 
a) einen Beschluss zur Festlegung der Zusammensetzungen des Rates, mit Ausnahme des Rates "Allgemeine 

Angelegenheiten" und des Rates "Auswärtige Angelegenheiten" nach Artikel 16 Absatz 6 des Vertrags 
über die Europäische Union; 

b) einen Beschluss nach Artikel 16 Absatz 9 des Vertrags über die Europäische Union zur Festlegung des 
Vorsitzes im Rat in allen seinen Zusammensetzungen mit Ausnahme des Rates "Auswärtige Angele-
genheiten". 

 
ABSCHNITT 3: DER RAT 
 
Artikel 237  
Der Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem Entschluss oder auf Antrag eines seiner Mitglieder oder 
der Kommission einberufen. 
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Artikel 238 
(1) Ist zu einem Beschluss des Rates die einfache Mehrheit erforderlich, so beschließt der Rat mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder. 
(2) Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Vertreters der Union für Au-
ßen- und Sicherheitspolitik, so gilt ab dem 1. November 2014 abweichend von Artikel 16 Absatz 4 des Ver-
trags über die Europäische Union und vorbehaltlich der Vorschriften des Protokolls über die Übergangsbe-
stimmungen als qualifizierte Mehrheit eine Mehrheit von mindestens 72 % der Mitglieder des Rates, sofern 
die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der Union ausma-
chen. 
(3) In den Fällen, in denen in Anwendung der Verträge nicht alle Mitglieder des Rates stimmberechtigt sind, 
gilt ab dem 1. November 2014 vorbehaltlich der Vorschriften des Protokolls über die Übergangsbestimmun-
gen für die qualifizierte Mehrheit Folgendes: 
a) Als qualifizierte Mehrheit gilt eine Mehrheit von mindestens 55 % derjenigen Mitglieder des Rates, die die 

beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen 
mindestens 65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen. 
Für eine Sperrminorität bedarf es mindestens der Mindestzahl von Mitgliedern des Rates, die zusam-
men mehr als 35 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, zuzüglich eines Mit-
glieds; andernfalls gilt die qualifizierte Mehrheit als erreicht. 

b) Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Vertreters der Union für Au-
ßen- und Sicherheitspolitik, so gilt abweichend von Buchstabe a als qualifizierte Mehrheit eine Mehr-
heit von mindestens 72 % derjenigen Mitglieder des Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertre-
ten, sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung 
der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen. 

(4) Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen von 
Beschlüssen des Rates, zu denen Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht entgegen. 
 
Artikel 239  
Jedes Mitglied kann sich das Stimmrecht höchstens eines anderen Mitglieds übertragen lassen. 
 
Artikel 240  
(1) Ein Ausschuss, der sich aus den Ständigen Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten zusammen-
setzt, trägt die Verantwortung, die Arbeiten des Rates vorzubereiten und die ihm vom Rat übertragenen 
Aufträge auszuführen. Der Ausschuss kann in Fällen, die in der Geschäftsordnung des Rates vorgesehen 
sind, Verfahrensbeschlüsse fassen. 
(2) Der Rat wird von einem Generalsekretariat unterstützt, das einem vom Rat ernannten Generalsekretär 
untersteht. 
Der Rat beschließt mit einfacher Mehrheit über die Organisation des Generalsekretariats. 
(3) Der Rat beschließt mit einfacher Mehrheit über Verfahrensfragen sowie über den Erlass seiner Geschäfts-
ordnung. 
Artikel 241  
Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, kann die Kommission auffordern, die nach seiner Ansicht 
zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeigneten Untersuchungen vorzunehmen und ihm entspre-
chende Vorschläge zu unterbreiten. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so teilt sie dem Rat die 
Gründe dafür mit. 
 
Artikel 242  
Der Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, regelt nach Anhörung der Kommission die rechtliche Stel-
lung der in den Verträgen vorgesehenen Ausschüsse. 
 
Artikel 243  
Der Rat setzt die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter für den Präsidenten des Europäischen Rates, den 
Präsidenten der Kommission, den Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, die Mit-
glieder der Kommission, die Präsidenten, die Mitglieder und die Kanzler des Gerichtshofs der Europäischen 
Union sowie den Generalsekretär des Rates fest. Er setzt ebenfalls alle als Entgelt gezahlten Vergütungen 
fest. 
 
ABSCHNITT 4: DIE KOMMISSION 
 
Artikel 244 
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Gemäß Artikel 17 Absatz 5 des Vertrags über die Europäische Union werden die Kommissionsmitglieder in 
einem vom Europäischen Rat einstimmig festgelegten System der Rotation ausgewählt, das auf folgenden 
Grundsätzen beruht: 
a) Die Mitgliedstaaten werden bei der Festlegung der Reihenfolge und der Dauer der Amtszeiten ihrer 

Staatsangehörigen in der Kommission vollkommen gleich behandelt; demzufolge kann die Gesamtzahl 
der Mandate, welche Staatsangehörige zweier beliebiger Mitgliedstaaten innehaben, niemals um mehr 
als eines voneinander abweichen. 

b) Vorbehaltlich des Buchstabens a ist jede der aufeinander folgenden Kommissionen so zusammengesetzt, 
dass das demografische und geografische Spektrum der Gesamtheit der Mitgliedstaaten auf zufrieden 
stellende Weise zum Ausdruck kommt. 

 
Artikel 245  
Die Mitglieder der Kommission haben jede Handlung zu unterlassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar 
ist. Die Mitgliedstaaten achten ihre Unabhängigkeit und versuchen nicht, sie bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben zu beeinflussen. 
Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltli-
che Berufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche Verpflichtung, 
während der Ausübung und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten 
zu erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser 
Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein. Werden diese Pflichten verletzt, so kann der Gerichtshof auf 
Antrag des Rates, der mit einfacher Mehrheit beschließt, oder der Kommission das Mitglied je nach Lage des 
Falles gemäß Artikel 247 seines Amtes entheben oder ihm seine Ruhegehaltsansprüche oder andere an ihrer 
Stelle gewährte Vergünstigungen aberkennen. 
 
Artikel 246  
Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds der 
Kommission durch Rücktritt oder Amtsenthebung. 
Für ein zurückgetretenes, seines Amtes enthobenes oder verstorbenes Mitglied wird für die verbleibende 
Amtszeit vom Rat mit Zustimmung des Präsidenten der Kommission nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments und nach den Anforderungen des Artikels 17 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Eu-
ropäische Union ein neues Mitglied derselben Staatsangehörigkeit ernannt. 
Der Rat kann auf Vorschlag des Präsidenten der Kommission einstimmig beschließen, dass ein ausscheiden-
des Mitglied der Kommission für die verbleibende Amtszeit nicht ersetzt werden muss, insbesondere wenn 
es sich um eine kurze Zeitspanne handelt. 
Bei Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod des Präsidenten wird für die verbleibende Amtszeit ein Nachfolger 
ernannt. Für die Ersetzung findet das Verfahren des Artikels 17 Absatz 7 Unterabsatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union Anwendung. 
Bei Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod des Hohen Vertreters der Union für die Außen- und Sicher-
heitspolitik wird für die verbleibende Amtszeit nach Artikel 18 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische 
Union ein Nachfolger ernannt. 
Bei Rücktritt aller Mitglieder der Kommission bleiben diese bis zur Neubesetzung ihres Sitzes nach Arti-
kel 17 des Vertrags über die Europäische Union für die verbleibende Amtszeit im Amt und führen die lau-
fenden Geschäfte weiter. 
 
Artikel 247  
Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt 
oder eine schwere Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des Rates, der mit einfacher Mehrheit be-
schließt, oder der Kommission durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden. 
 
Artikel 248 
Die Zuständigkeiten der Kommission werden unbeschadet des Artikels 18 Absatz 4 des Vertrags über die 
Europäische Union von ihrem Präsidenten nach Artikel 17 Absatz 6 des genannten Vertrags gegliedert und 
zwischen ihren Mitgliedern aufgeteilt. Der Präsident kann diese Zuständigkeitsverteilung im Laufe der 
Amtszeit ändern. Die Mitglieder der Kommission üben die ihnen vom Präsidenten übertragenen Aufgaben 
unter dessen Leitung aus. 
 
Artikel 249 
(1) Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, um ihr ordnungsgemäßes Arbeiten und das ihrer 
Dienststellen zu gewährleisten. Sie sorgt für die Veröffentlichung dieser Geschäftsordnung. 
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(2) Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar spätestens einen Monat vor Beginn der Sitzungsperio-
de des Europäischen Parlaments, einen Gesamtbericht über die Tätigkeit der Union. 
 
Artikel 250  
Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gefasst. 
Die Beschlussfähigkeit wird in ihrer Geschäftsordnung festgelegt. 
 
ABSCHNITT 5: DER GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION 
 
Artikel 251  
Der Gerichtshof tagt in Kammern oder als Große Kammer entsprechend den hierfür in der Satzung des Ge-
richtshofs der Europäischen Union vorgesehenen Regeln. 
Wenn die Satzung es vorsieht, kann der Gerichtshof auch als Plenum tagen. 
 
Artikel 252  
Der Gerichtshof wird von acht Generalanwälten unterstützt. Auf Antrag des Gerichtshofs kann der Rat ein-
stimmig die Zahl der Generalanwälte erhöhen. 
Der Generalanwalt hat öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlussanträ-
ge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
seine Mitwirkung erforderlich ist. 
 
Artikel 253  
Zu Richtern und Generalanwälten des Gerichtshofs sind Persönlichkeiten auszuwählen, die jede Gewähr für 
Unabhängigkeit bieten und in ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraus-
setzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sind; sie werden von den Regie-
rungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen nach Anhörung des in Artikel 255 vorgesehe-
nen Ausschusses auf sechs Jahre ernannt. 
Alle drei Jahre findet nach Maßgabe der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union eine teilweise 
Neubesetzung der Stellen der Richter und Generalanwälte statt. 
Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichtshofs für die Dauer von drei Jahren. Wie-
derwahl ist zulässig. 
Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwälte ist zulässig. 
Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung. 
Der Gerichtshof erlässt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der Genehmigung des Rates. 
 
Artikel 254  
Die Zahl der Richter des Gerichts wird in der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union festgelegt. 
In der Satzung kann vorgesehen werden, dass das Gericht von Generalanwälten unterstützt wird. 
Zu Mitgliedern des Gerichts sind Personen auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten und 
über die Befähigung zur Ausübung hoher richterlicher Tätigkeiten verfügen. Sie werden von den Regierun-
gen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen nach Anhörung des in Artikel 255 vorgesehenen 
Ausschusses für sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teilweise neu besetzt. Die Wiederer-
nennung ausscheidender Mitglieder ist zulässig. 
Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichts für die Dauer von drei Jahren. Wiederwahl 
ist zulässig. 
Das Gericht ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung. 
Das Gericht erlässt seine Verfahrensordnung im Einvernehmen mit dem Gerichtshof. Sie bedarf 
der Genehmigung des Rates. 
Soweit die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union nichts anderes vorsieht, finden die den Ge-
richtshof betreffenden Bestimmungen der Verträge auf das Gericht Anwendung. 
 
Artikel 255 
Es wird ein Ausschuss eingerichtet, der die Aufgabe hat, vor einer Ernennung durch die Regierungen der 
Mitgliedstaaten nach den Artikeln 253 und 254 eine Stellungnahme zur Eignung der Bewerber für die Aus-
übung des Amts eines Richters oder Generalanwalts beim Gerichtshof oder beim Gericht abzugeben. 
Der Ausschuss setzt sich aus sieben Persönlichkeiten zusammen, die aus dem Kreis ehemaliger Mitglieder 
des Gerichtshofs und des Gerichts, der Mitglieder der höchsten einzelstaatlichen Gerichte und der Juristen 
von anerkannt hervorragender Befähigung ausgewählt werden, von denen einer vom Europäischen Parla-
ment vorgeschlagen wird. Der Rat erlässt einen Beschluss zur Festlegung der Vorschriften für die Arbeits-
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weise und einen Beschluss zur Ernennung der Mitglieder dieses Ausschusses. Er beschließt auf Initiative des 
Präsidenten des Gerichtshofs. 
 
Artikel 256  
(1) Das Gericht ist für Entscheidungen im ersten Rechtszug über die in den Artikeln 263, 265, 268, 270 und 
272 genannten Klagen zuständig, mit Ausnahme derjenigen Klagen, die einem nach Artikel 257 gebildeten 
Fachgericht übertragen werden, und der Klagen, die gemäß der Satzung dem Gerichtshof vorbehalten sind. 
In der Satzung kann vorgesehen werden, dass das Gericht für andere Kategorien von Klagen zuständig ist. 
Gegen die Entscheidungen des Gerichts aufgrund dieses Absatzes kann nach Maßgabe der Bedingungen 
und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, beim Gerichtshof ein auf Rechtsfragen be-
schränktes Rechtsmittel eingelegt werden. 
(2) Das Gericht ist für Entscheidungen über Rechtsmittel gegen die Entscheidungen der Fachgerichte zu-
ständig. 
Die Entscheidungen des Gerichts aufgrund dieses Absatzes können nach Maßgabe der Bedingungen und 
innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, in Ausnahmefällen vom Gerichtshof überprüft 
werden, wenn die ernste Gefahr besteht, dass die Einheit oder Kohärenz des Unionsrechts berührt wird. 
(3) Das Gericht ist in besonderen in der Satzung festgelegten Sachgebieten für Vorabentscheidungen nach 
Artikel 267 zuständig. 
Wenn das Gericht der Auffassung ist, dass eine Rechtssache eine Grundsatzentscheidung erfordert, die die 
Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts berühren könnte, kann es die Rechtssache zur Entscheidung an 
den Gerichtshof verweisen. 
Die Entscheidungen des Gerichts über Anträge auf Vorabentscheidung können nach Maßgabe der Bedin-
gungen und innerhalb der Grenzen, die in der Satzung vorgesehen sind, in Ausnahmefällen vom Gerichts-
hof überprüft werden, wenn die ernste Gefahr besteht, dass die Einheit oder die Kohärenz des Unionsrechts 
berührt wird. 
 
Artikel 257 
Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren dem 
Gericht beigeordnete Fachgerichte bilden, die für Entscheidungen im ersten Rechtszug über bestimmte Ka-
tegorien von Klagen zuständig sind, die auf besonderen Sachgebieten erhoben werden. Das Europäische 
Parlament und der Rat beschließen durch Verordnungen entweder auf Vorschlag der Kommission nach 
Anhörung des Gerichtshofs oder auf Antrag des Gerichtshofs nach Anhörung der Kommission. 
In der Verordnung über die Bildung eines Fachgerichts werden die Regeln für die Zusammensetzung dieses 
Gerichts und der ihm übertragene Zuständigkeitsbereich festgelegt. 
Gegen die Entscheidungen der Fachgerichte kann vor dem Gericht ein auf Rechtsfragen beschränktes 
Rechtsmittel oder, wenn die Verordnung über die Bildung des Fachgerichts dies vorsieht, ein auch Sachfra-
gen betreffendes Rechtsmittel eingelegt werden. 
Zu Mitgliedern der Fachgerichte sind Personen auszuwählen, die jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten 
und über die Befähigung zur Ausübung richterlicher Tätigkeiten verfügen. Sie werden einstimmig vom Rat 
ernannt. 
Die Fachgerichte erlassen ihre Verfahrensordnung im Einvernehmen mit dem Gerichtshof. Diese Verfah-
rensordnung bedarf der Genehmigung des Rates. 
Soweit die Verordnung über die Bildung der Fachgerichte nichts anderes vorsieht, finden die den Gerichts-
hof der Europäischen Union betreffenden Bestimmungen der Verträge und die Satzung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union auf die Fachgerichte Anwendung. Titel I und Artikel 64 der Satzung gelten auf jeden 
Fall für die Fachgerichte. 
 
Artikel 258  
Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen versto-
ßen, so gibt sie eine mit Gründen versehene Stellungnahme hierzu ab; sie hat dem Staat zuvor Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. 
Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist nicht nach, so 
kann die Kommission den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen. 
 
Artikel 259  
Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen, wenn er der Auffassung ist, dass 
ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat. 
Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der Verpflichtungen aus den Verträgen gegen 
einen anderen Staat Klage erhebt, muss er die Kommission damit befassen. 



Dr. Eike Michael Frenzel  April 2010 

56 

Die Kommission erlässt eine mit Gründen versehene Stellungnahme; sie gibt den beteiligten Staaten zuvor 
Gelegenheit zu schriftlicher und mündlicher Äußerung in einem kontradiktorischen Verfahren. 
Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem ein entsprechender Antrag gestellt 
wurde, keine Stellungnahme ab, so kann ungeachtet des Fehlens der Stellungnahme vor dem Gerichtshof 
geklagt werden. 
 
Artikel 260  
(1) Stellt der Gerichtshof der Europäischen Union fest, dass ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus 
den Verträgen verstoßen hat, so hat dieser Staat die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des 
Gerichtshofs ergeben. 
(2) Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben, 
nach Auffassung der Kommission nicht getroffen, so kann die Kommission den Gerichtshof anrufen, nach-
dem sie diesem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat. Hierbei benennt sie die Höhe des von 
dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangsgelds, die sie den Umständen 
nach für angemessen hält. 
Stellt der Gerichtshof fest, dass der betreffende Mitgliedstaat seinem Urteil nicht nachgekommen ist, so kann 
er die Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgelds verhängen. 
Dieses Verfahren lässt den Artikel 259 unberührt. 
(3) Erhebt die Kommission beim Gerichtshof Klage nach Artikel 258, weil sie der Auffassung ist, dass der 
betreffende Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtung verstoßen hat, Maßnahmen zur Umsetzung einer ge-
mäß einem Gesetzgebungsverfahren erlassenen Richtlinie mitzuteilen, so kann sie, wenn sie dies für 
zweckmäßig hält, die Höhe des von dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder 
Zwangsgelds benennen, die sie den Umständen nach für angemessen hält. 
Stellt der Gerichtshof einen Verstoß fest, so kann er gegen den betreffenden Mitgliedstaat die Zahlung eines 
Pauschalbetrags oder eines Zwangsgelds bis zur Höhe des von der Kommission genannten Betrags verhän-
gen. Die Zahlungsverpflichtung gilt ab dem vom Gerichtshof in seinem Urteil festgelegten Zeitpunkt. 
 
Artikel 261  
Aufgrund der Verträge vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam sowie vom Rat erlassene 
Verordnungen können hinsichtlich der darin vorgesehenen Zwangsmaßnahmen dem Gerichtshof der Euro-
päischen Union eine Zuständigkeit übertragen, welche die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprü-
fung und zur Änderung oder Verhängung solcher Maßnahmen umfasst. 
 
Artikel 262 
Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat gemäß einem besonderen Gesetzge-
bungsverfahren nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig Bestimmungen erlassen, mit de-
nen dem Gerichtshof der Europäischen Union in dem vom Rat festgelegten Umfang die Zuständigkeit über-
tragen wird, über Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung von aufgrund der Verträge 
erlassenen Rechtsakten, mit denen europäische Rechtstitel für das geistige Eigentum geschaffen werden, zu 
entscheiden. Diese Bestimmungen treten nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren je-
weiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. 
 
Artikel 263  
Der Gerichtshof der Europäischen Union überwacht die Rechtmäßigkeit der Gesetzgebungsakte sowie der 
Handlungen des Rates, der Kommission und der Europäischen Zentralbank, soweit es sich nicht um Emp-
fehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der Handlungen des Europäischen Parlaments und des Euro-
päischen Rates mit Rechtswirkung gegenüber Dritten. Er überwacht ebenfalls die Rechtmäßigkeit der Hand-
lungen der Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union mit Rechtswirkung gegenüber Dritten. 
Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof der Europäischen Union für Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat, 
das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher 
Formvorschriften, Verletzung der Verträge oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechts-
norm oder wegen Ermessensmissbrauchs erhebt. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für Klagen des 
Rechnungshofs, der Europäischen Zentralbank und des Ausschusses der Regionen, die auf die Wahrung 
ihrer Rechte abzielen. 
Jede natürliche oder juristische Person kann unter den Bedingungen nach den Absätzen 1 und 2 gegen die 
an sie gerichteten oder sie unmittelbar und individuell betreffenden Handlungen sowie gegen Rechtsakte 
mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und keine Durchführungsmaßnahmen nach sich 
ziehen, Klage erheben. 
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In den Rechtsakten zur Gründung von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union können besondere 
Bedingungen und Einzelheiten für die Erhebung von Klagen von natürlichen oder juristischen Personen 
gegen Handlungen dieser Einrichtungen und sonstigen Stellen vorgesehen werden, die eine Rechtswirkung 
gegenüber diesen Personen haben. 
Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei Monaten zu erheben; diese Frist läuft je nach 
Lage des Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an den Kläger oder in 
Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat. 
 
Artikel 264  
Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof der Europäischen Union die angefochtene Handlung für 
nichtig. 
Erklärt der Gerichtshof eine Handlung für nichtig, so bezeichnet er, falls er dies für notwendig hält, diejeni-
gen ihrer Wirkungen, die als fortgeltend zu betrachten sind. 
 
Artikel 265  
Unterlässt es das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat, die Kommission oder die Europäi-
sche Zentralbank unter Verletzung der Verträge, einen Beschluss zu fassen, so können die Mitgliedstaaten 
und die anderen Organe der Union beim Gerichtshof der Europäischen Union Klage auf Feststellung dieser 
Vertragsverletzung erheben. Dieser Artikel gilt entsprechend für die Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, die es unterlassen, tätig zu werden. 
Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende Organ, die in Frage stehende Einrichtung oder 
sonstige Stelle zuvor aufgefordert worden ist, tätig zu werden. Hat es bzw. sie binnen zwei Monaten nach 
dieser Aufforderung nicht Stellung genommen, so kann die Klage innerhalb einer weiteren Frist von zwei 
Monaten erhoben werden. 
Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 vor dem Gerichtshof Be-
schwerde darüber führen, dass ein Organ oder eine Einrichtung oder sonstige Stelle der Union es unterlas-
sen hat, einen anderen Akt als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu richten. 
 
Artikel 266  
Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen, denen das für nichtig erklärte Handeln zur Last fällt oder 
deren Untätigkeit als vertragswidrig erklärt worden ist, haben die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs der 
Europäischen Union ergebenden Maßnahmen zu ergreifen. 
Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus der Anwendung des Artikels 340 
Absatz 2 ergeben. 
 
Artikel 267  
Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung 
a) über die Auslegung der Verträge, 
b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen 

der Union, 
Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine Entschei-
dung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof zur Ent-
scheidung vorlegen. 
Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, 
dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden 
können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet. 
Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren, das eine inhaftierte Person betrifft, bei einem 
einzelstaatlichen Gericht gestellt, so entscheidet der Gerichtshof innerhalb kürzester Zeit. 
 
Artikel 268  
Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Streitsachen über den in Artikel 340 Absätze 2 und 3 vorge-
sehenen Schadensersatz zuständig. 
 
Artikel 269 
Der Gerichtshof ist für Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit eines nach Artikel 7 des Vertrags über die 
Europäische Union erlassenen Rechtsakts des Europäischen Rates oder des Rates nur auf Antrag des von 
einer Feststellung des Europäischen Rates oder des Rates betroffenen Mitgliedstaats und lediglich im Hin-
blick auf die Einhaltung der in dem genannten Artikel vorgesehenen Verfahrensbestimmungen zuständig. 
Der Antrag muss binnen eines Monats nach der jeweiligen Feststellung gestellt werden. Der Gerichtshof 
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entscheidet binnen eines Monats nach Antragstellung. 
 
Artikel 270  
Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für alle Streitsachen zwischen der Union und deren Bedienste-
ten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im Statut der Beamten der 
Union und in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union festgelegt sind. 
 
Artikel 271  
Der Gerichtshof der Europäischen Union ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zuständig in 
Streitsachen über 
a) die Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus der Satzung der Europäischen Investitions-

bank. Der Verwaltungsrat der Bank besitzt hierbei die der Kommission in Artikel 258 übertragenen 
Befugnisse; 

b) die Beschlüsse des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank. Jeder Mitgliedstaat, die 
Kommission und der Verwaltungsrat der Bank können hierzu nach Maßgabe des Artikels 263 Klage 
erheben; 

c) die Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen Investitionsbank. Diese können nach Maßgabe des 
Artikels 263 nur von Mitgliedstaaten oder der Kommission und lediglich wegen Verletzung der 
Formvorschriften des Artikels 21 Absätze 2 und 5 bis 7 der Satzung der Investitionsbank angefochten 
werden; 

d) die Erfüllung der sich aus den Verträgen und der Satzung des ESZB und der EZB ergebenden Verpflich-
tungen durch die nationalen Zentralbanken. Der Rat der Gouverneure der Europäischen Zentralbank 
besitzt hierbei gegenüber den nationalen Zentralbanken die Befugnisse, die der Kommission in Arti-
kel 258 gegenüber den Mitgliedstaaten eingeräumt werden. Stellt der Gerichtshof der Europäischen 
Union fest, dass eine nationale Zentralbank gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen 
hat, so hat diese Bank die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben. 

 
Artikel 272  
Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel zuständig, 
die in einem von der Union oder für ihre Rechnung abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen oder privatrecht-
lichen Vertrag enthalten ist. 
 
Artikel 273  
Der Gerichtshof ist für jede mit dem Gegenstand der Verträge in Zusammenhang stehende Streitigkeit zwi-
schen Mitgliedstaaten zuständig, wenn diese bei ihm aufgrund eines Schiedsvertrags anhängig gemacht 
wird. 
 
Artikel 274  
Soweit keine Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union aufgrund der Verträge besteht, sind 
Streitsachen, bei denen die Union Partei ist, der Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte nicht entzogen. 
 
Artikel 275 
Der Gerichtshof der Europäischen Union ist nicht zuständig für die Bestimmungen hinsichtlich der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik und für die auf der Grundlage dieser Bestimmungen erlassenen 
Rechtsakte. 
Der Gerichtshof ist jedoch zuständig für die Kontrolle der Einhaltung von Artikel 40 des Vertrags über die 
Europäische Union und für die unter den Voraussetzungen des Artikels 263 Absatz 4 dieses Vertrags erho-
benen Klagen im Zusammenhang mit der Überwachung der Rechtmäßigkeit von Beschlüssen über restrikti-
ve Maßnahmen gegenüber natürlichen oder juristischen Personen, die der Rat auf der Grundlage von Titel V 
Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union erlassen hat. 
 
Artikel 276 
Bei der Ausübung seiner Befugnisse im Rahmen der Bestimmungen des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 und 5 
über den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist der Gerichtshof der Europäischen Union nicht 
zuständig für die Überprüfung der Gültigkeit oder Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen der Polizei oder 
anderer Strafverfolgungsbehörden eines Mitgliedstaats oder der Wahrnehmung der Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit. 
 
Artikel 277  
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Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel 263 Absatz 6 genannten Frist kann jede Partei in einem Rechtsstreit, 
bei dem die Rechtmäßigkeit eines von einem Organ, einer Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der Union 
erlassenen Rechtsakts mit allgemeiner Geltung angefochten wird, vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Union die Unanwendbarkeit dieses Rechtsakts aus den in Artikel 263 Absatz 2 genannten Gründen geltend 
machen. 
 
Artikel 278  
Klagen bei dem Gerichtshof der Europäischen Union haben keine aufschiebende Wirkung. Der Gerichtshof 
kann jedoch, wenn er dies den Umständen nach für nötig hält, die Durchführung der angefochtenen Hand-
lung aussetzen. 
 
Artikel 279  
Der Gerichtshof der Europäischen Union kann in den bei ihm anhängigen Sachen die erforderlichen einst-
weiligen Anordnungen treffen. 
 
Artikel 280  
Die Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union sind gemäß Artikel 299 vollstreckbar. 
 
Artikel 281  
Die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union wird in einem besonderen Protokoll festgelegt. 
Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Sat-
zung mit Ausnahme ihres Titels I und ihres Artikels 64 ändern. Das Europäische Parlament und der Rat 
beschließen entweder auf Antrag des Gerichtshofs nach Anhörung der Kommission oder auf Vorschlag der 
Kommission nach Anhörung des Gerichtshofs. 
 
ABSCHNITT 6: DIE EUROPÄISCHE ZENTRALBANK 
 
Artikel 282 
(1) Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken bilden das Europäische System der Zent-
ralbanken (ESZB). Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, de-
ren Währung der Euro ist, bilden das Eurosystem und betreiben die Währungspolitik der Union. 
(2) Das ESZB wird von den Beschlussorganen der Europäischen Zentralbank geleitet. Sein vorrangiges Ziel 
ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Unbeschadet dieses Zieles unterstützt es die allgemeine Wirt-
schaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung ihrer Ziele beizutragen. 
(3) Die Europäische Zentralbank besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie allein ist befugt, die Ausgabe des Euro zu 
genehmigen. Sie ist in der Ausübung ihrer Befugnisse und der Verwaltung ihrer Mittel unabhängig. Die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten achten 
diese Unabhängigkeit. 
(4) Die Europäische Zentralbank erlässt die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Maßnahmen 
nach den Artikeln 127 bis 133 und Artikel 138 und nach Maßgabe der Satzung des ESZB und der EZB. Nach 
diesen Artikeln behalten die Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, sowie deren Zentralbanken 
ihre Zuständigkeiten im Währungsbereich. 
(5) Die Europäische Zentralbank wird in den Bereichen, auf die sich ihre Befugnisse erstrecken, zu allen 
Entwürfen für Rechtsakte der Union sowie zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher 
Ebene gehört und kann Stellungnahmen abgeben. 
 
Artikel 283  
(1) Der Rat der Europäischen Zentralbank besteht aus den Mitgliedern des Direktoriums der Europäischen 
Zentralbank und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der 
Euro ist. 
(2) Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern. 
Der Präsident, der Vizepräsident und die weiteren Mitglieder des Direktoriums werden vom Europäischen 
Rat auf Empfehlung des Rates, der hierzu das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Zent-
ralbank anhört, aus dem Kreis der in Währungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahrenen Persönlich-
keiten mit qualifizierter Mehrheit ausgewählt und ernannt.  
Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre; Wiederernennung ist nicht zulässig. 
Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder des Direktoriums werden. 
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Artikel 284  
(1) Der Präsident des Rates und ein Mitglied der Kommission können ohne Stimmrecht an den Sitzungen 
des Rates der Europäischen Zentralbank teilnehmen. 
Der Präsident des Rates kann dem Rat der Europäischen Zentralbank einen Antrag zur Beratung vorlegen. 
(2) Der Präsident der Europäischen Zentralbank wird zur Teilnahme an den Tagungen des Rates eingeladen, 
wenn dieser Fragen im Zusammenhang mit den Zielen und Aufgaben des ESZB erörtert. 
(3) Die Europäische Zentralbank unterbreitet dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission 
sowie auch dem Europäischen Rat einen Jahresbericht über die Tätigkeit des ESZB und die Geld- und Wäh-
rungspolitik im vergangenen und im laufenden Jahr. Der Präsident der Europäischen Zentralbank legt den 
Bericht dem Rat und dem Europäischen Parlament vor, das auf dieser Grundlage eine allgemeine Ausspra-
che durchführen kann. 
Der Präsident der Europäischen Zentralbank und die anderen Mitglieder des Direktoriums können auf Er-
suchen des Europäischen Parlaments oder auf ihre Initiative hin von den zuständigen Ausschüssen des Eu-
ropäischen Parlaments gehört werden. 
 
ABSCHNITT 7: DER RECHNUNGSHOF 
 
Artikel 285  
Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprüfung der Union wahr. 
Der Rechnungshof besteht aus einem Staatsangehörigen je Mitgliedstaat. Seine Mitglieder üben ihre Aufga-
ben in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Union aus. 
 
Artikel 286  
(1) Zu Mitgliedern des Rechnungshofs sind Persönlichkeiten auszuwählen, die in ihren Staaten Rechnungs-
prüfungsorganen angehören oder angehört haben oder die für dieses Amt besonders geeignet sind. Sie müs-
sen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten. 
(2) Die Mitglieder des Rechnungshofs werden auf sechs Jahre ernannt. Der Rat nimmt die gemäß den Vor-
schlägen der einzelnen Mitgliedstaaten erstellte Liste der Mitglieder nach Anhörung des Europäischen Par-
laments an. Die Wiederernennung der Mitglieder des Rechnungshofs ist zulässig. 
Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofs für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
(3) Die Mitglieder des Rechnungshofs dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer Re-
gierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu un-
terlassen, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist. 
(4) Die Mitglieder des Rechnungshofs dürfen während ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche oder unent-
geltliche Berufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die feierliche Verpflich-
tung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden 
Pflichten zu erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vorteile nach 
Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein. 
(5) Abgesehen von regelmäßigen Neubesetzungen und von Todesfällen endet das Amt eines Mitglieds des 
Rechnungshofs durch Rücktritt oder durch Amtsenthebung durch den Gerichtshof gemäß Absatz 6. 
Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amtszeit ein Nachfolger ernannt. 
Außer im Fall der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des Rechnungshofs bis zur Neubesetzung ihres 
Sitzes im Amt. 
(6) Ein Mitglied des Rechnungshofs kann nur dann seines Amtes enthoben oder seiner Ruhe-
gehaltsansprüche oder anderer an ihrer Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, 
wenn der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofs feststellt, dass es nicht mehr die erforderlichen Voraus-
setzungen erfüllt oder den sich aus seinem Amt ergebenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. 
(7) Der Rat setzt die Beschäftigungsbedingungen für den Präsidenten und die Mitglieder des Rechnungshofs 
fest, insbesondere die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter. Er setzt alle sonstigen als Entgelt gezahlten 
Vergütungen fest. 
(8) Die für die Richter des Gerichtshofs der Europäischen Union geltenden Bestimmungen des Protokolls 
über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union gelten auch für die Mitglieder des Rechnungs-
hofs. 
 
Artikel 287  
(1) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Union. Er prüft ebenfalls 
die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben jeder von der Union geschaffenen Einrichtung oder sons-
tigen Stelle, soweit der Gründungsakt dies nicht ausschließt. 
Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Erklärung über die Zuverlässigkeit 
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der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vor-
gänge vor, die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Diese Erklärung kann durch spezifi-
sche Beurteilungen zu allen größeren Tätigkeitsbereichen der Union ergänzt werden. 
(2) Der Rechungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben und 
überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Dabei berichtet er insbesondere über alle 
Fälle von Unregelmäßigkeiten. 
Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen und der Zahlungen der Einnahmen an die 
Union. 
Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen und der Zahlungen. 
Diese Prüfungen können vor Abschluss der Rechnung des betreffenden Haushaltsjahrs durchgeführt wer-
den. 
(3) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und erforderlichenfalls an Ort und Stelle bei den 
anderen Organen der Union, in den Räumlichkeiten der Einrichtungen oder sonstigen Stellen, die Einnah-
men oder Ausgaben für Rechnung der Union verwalten, sowie der natürlichen und juristischen Personen, 
die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten, und in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung in den 
Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder, wenn 
diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen einzelstaatlichen Dienststel-
len. Der Rechnungshof und die einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgane arbeiten unter Wahrung ihrer 
Unabhängigkeit vertrauensvoll zusammen. Diese Organe oder Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, 
ob sie an der Prüfung teilzunehmen beabsichtigen. 
Die anderen Organe der Union, die Einrichtungen oder sonstigen Stellen, die Einnahmen oder Ausgaben für 
Rechnung der Union verwalten, die natürlichen oder juristischen Personen, die Zahlungen aus dem Haus-
halt erhalten, und die einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die erforder-
liche Zuständigkeit verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen übermitteln dem Rechnungs-
hof auf dessen Antrag die für die Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen Unterlagen oder Informationen. 
Die Rechte des Rechnungshofs auf Zugang zu Informationen der Europäischen Investitionsbank im Zu-
sammenhang mit deren Tätigkeit bei der Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben der Union werden in 
einer Vereinbarung zwischen dem Rechnungshof, der Bank und der Kommission geregelt. Der Rechnungs-
hof hat auch dann Recht auf Zugang zu den Informationen, die für die Prüfung der von der Bank verwalte-
ten Einnahmen und Ausgaben der Union erforderlich sind, wenn eine entsprechende Vereinbarung nicht 
besteht. 
(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahrs einen Jahresbericht. Dieser Bericht 
wird den anderen Organen der Union vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen Union zusammen mit den 
Antworten dieser Organe auf die Bemerkungen des Rechnungshofs veröffentlicht. 
Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu besonderen Fragen vorlegen, insbesondere 
in Form von Sonderberichten, und auf Antrag eines der anderen Organe der Union Stellungnahmen abge-
ben. 
Er nimmt seine jährlichen Berichte, Sonderberichte oder Stellungnahmen mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
an. Er kann jedoch für die Annahme bestimmter Arten von Berichten oder Stellungnahmen nach Maßgabe 
seiner Geschäftsordnung Kammern bilden. 
Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der Kontrolle der Ausführung des Haus-
haltsplans. 
Der Rechnungshof gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese bedarf der Genehmigung des Rates. 
 
KAPITEL 2: RECHTSAKTE DER UNION, ANNAHMEVERFAHREN UND SONSTIGE VORSCHRIFTEN 
 
ABSCHNITT 1: DIE RECHTSAKTE DER UNION 
 
Artikel 288    
Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die Organe Verordnungen, Richtlinien, Beschlüs-
se, Empfehlungen und Stellungnahmen an. 
Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in je-
dem Mitgliedstaat. 
Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels 
verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel. 
Beschlüsse sind in allen ihren Teilen verbindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten gerichtet, so sind sie nur 
für diese verbindlich. 
Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich. 
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Artikel 289 
(1) Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren besteht in der gemeinsamen Annahme einer Verordnung, einer 
Richtlinie oder eines Beschlusses durch das Europäische Parlament und den Rat auf Vorschlag der Kommis-
sion. Dieses Verfahren ist in Artikel 294 festgelegt. 
(2) In bestimmten, in den Verträgen vorgesehenen Fällen erfolgt als besonderes Gesetzgebungsverfahren die 
Annahme einer Verordnung, einer Richtlinie oder eines Beschlusses durch das Europäische Parlament mit 
Beteiligung des Rates oder durch den Rat mit Beteiligung des Europäischen Parlaments. 
(3) Rechtsakte, die gemäß einem Gesetzgebungsverfahren angenommen werden, sind Gesetzgebungsakte. 
(4) In bestimmten, in den Verträgen vorgesehenen Fällen können Gesetzgebungsakte auf Initiative einer 
Gruppe von Mitgliedstaaten oder des Europäischen Parlaments, auf Empfehlung der Europäischen Zentral-
bank oder auf Antrag des Gerichtshofs oder der Europäischen Investitionsbank erlassen werden. 
 
Artikel 290 
(1) In Gesetzgebungsakten kann der Kommission die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte ohne Geset-
zescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vor-
schriften des betreffenden Gesetzgebungsaktes zu erlassen. 
In den betreffenden Gesetzgebungsakten werden Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer der Befugnis-
übertragung ausdrücklich festgelegt. Die wesentlichen Aspekte eines Bereichs sind dem Gesetzgebungsakt 
vorbehalten und eine Befugnisübertragung ist für sie deshalb ausgeschlossen. 
(2) Die Bedingungen, unter denen die Übertragung erfolgt, werden in Gesetzgebungsakten ausdrücklich 
festgelegt, wobei folgende Möglichkeiten bestehen: 
a) Das Europäische Parlament oder der Rat kann beschließen, die Übertragung zu widerrufen. 
b) Der delegierte Rechtsakt kann nur in Kraft treten, wenn das Europäische Parlament oder der Rat inner-

halb der im Gesetzgebungsakt festgelegten Frist keine Einwände erhebt. 
Für die Zwecke der Buchstaben a und b beschließt das Europäische Parlament mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder und der Rat mit qualifizierter Mehrheit. 
(3) In den Titel der delegierten Rechtsakte wird das Wort „delegiert“ eingefügt. 
 
Artikel 291 
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle zur Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union erforderli-
chen Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht. 
(2) Bedarf es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union, so 
werden mit diesen Rechtsakten der Kommission oder, in entsprechend begründeten Sonderfällen und in den 
in den Artikeln 24 und 26 des Vertrags über die Europäische Union vorgesehenen Fällen, dem Rat Durch-
führungsbefugnisse übertragen. 
(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 legen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen im Voraus allgemeine Regeln und Grundsätze fest, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrol-
lieren. 
(4) In den Titel der Durchführungsrechtsakte wird der Wortteil „Durchführungs-“ eingefügt. 
 
Artikel 292 
Der Rat gibt Empfehlungen ab. Er beschließt auf Vorschlag der Kommission in allen Fällen, in denen er nach 
Maßgabe der Verträge Rechtsakte auf Vorschlag der Kommission erlässt. In den Bereichen, in denen für den 
Erlass eines Rechtsakts der Union Einstimmigkeit vorgesehen ist, beschließt er einstimmig. Die Kommission 
und, in bestimmten in den Verträgen vorgesehenen Fällen, die Europäische Zentralbank geben Empfehlun-
gen ab. 
 
ABSCHNITT 2: ANNAHMEVERFAHREN UND SONSTIGE VORSCHRIFTEN 
 
Artikel 293    
(1) Wird der Rat aufgrund der Verträge auf Vorschlag der Kommission tätig, so kann er diesen Vorschlag 
nur einstimmig abändern; dies gilt nicht in den Fällen nach Artikel 294 Absätze 10 und 13, nach Artikel 310, 
Artikel 312, Artikel 314 und nach Artikel 315 Absatz 2. 
(2) Solange ein Beschluss des Rates nicht ergangen ist, kann die Kommission ihren Vorschlag jederzeit im 
Verlauf der Verfahren zur Annahme eines Rechtsakts der Union ändern. 
 
Artikel 294    
(1) Wird in den Verträgen hinsichtlich der Annahme eines Rechtsakts auf das ordentliche Gesetz-
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gebungsverfahren Bezug genommen, so gilt das nachstehende Verfahren. 
(2) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Vorschlag. 
Erste Lesung 
(3) Das Europäische Parlament legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest und übermittelt ihn dem Rat. 
(4) Billigt der Rat den Standpunkt des Europäischen Parlaments, so ist der betreffende Rechtsakt in der Fas-
sung des Standpunkts des Europäischen Parlaments erlassen. 
(5) Billigt der Rat den Standpunkt des Europäischen Parlaments nicht, so legt er seinen Standpunkt in erster 
Lesung fest und übermittelt ihn dem Europäischen Parlament. 
(6) Der Rat unterrichtet das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über die Gründe, aus denen er sei-
nen Standpunkt in erster Lesung festgelegt hat. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament in 
vollem Umfang über ihren Standpunkt. 
Zweite Lesung 
(7) Hat das Europäische Parlament binnen drei Monaten nach der Übermittlung 
a) den Standpunkt des Rates in erster Lesung gebilligt oder sich nicht geäußert, so gilt der betreffende 

Rechtsakt als in der Fassung des Standpunkts des Rates erlassen; 
b) den Standpunkt des Rates in erster Lesung mit der Mehrheit seiner Mitglieder abgelehnt, so gilt der vor-

geschlagene Rechtsakt als nicht erlassen; 
c) mit der Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an dem Standpunkt des Rates in erster Lesung vorge-

schlagen, so wird die abgeänderte Fassung dem Rat und der Kommission zugeleitet; die Kommission 
gibt eine Stellungnahme zu diesen Abänderungen ab. 

(8) Hat der Rat binnen drei Monaten nach Eingang der Abänderungen des Europäischen Parlaments mit 
qualifizierter Mehrheit 
a) alle diese Abänderungen gebilligt, so gilt der betreffende Rechtsakt als erlassen; 
b) nicht alle Abänderungen gebilligt, so beruft der Präsident des Rates im Einvernehmen mit dem Präsiden-

ten des Europäischen Parlaments binnen sechs Wochen den Vermittlungsausschuss ein. 
(9) Über Abänderungen, zu denen die Kommission eine ablehnende Stellungnahme abgegeben hat, be-
schließt der Rat einstimmig. 
Vermittlung 
(10) Der Vermittlungsausschuss, der aus den Mitgliedern des Rates oder deren Vertretern und ebenso vielen 
das Europäische Parlament vertretenden Mitgliedern besteht, hat die Aufgabe, mit der qualifizierten Mehr-
heit der Mitglieder des Rates oder deren Vertretern und der Mehrheit der das Europäische Parlament vertre-
tenden Mitglieder binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung eine Einigung auf der Grundlage der 
Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates in zweiter Lesung zu erzielen. 
(11) Die Kommission nimmt an den Arbeiten des Vermittlungsausschusses teil und ergreift alle erforderli-
chen Initiativen, um auf eine Annäherung der Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinzuwirken. 
(12) Billigt der Vermittlungsausschuss binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung keinen gemeinsamen 
Entwurf, so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen. 
Dritte Lesung 
(13) Billigt der Vermittlungsausschuss innerhalb dieser Frist einen gemeinsamen Entwurf, so verfügen das 
Europäische Parlament und der Rat ab dieser Billigung über eine Frist von sechs Wochen, um den betreffen-
den Rechtsakt entsprechend diesem Entwurf zu erlassen, wobei im Europäischen Parlament die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen und im Rat die qualifizierte Mehrheit erforderlich ist. Andernfalls gilt der vorge-
schlagene Rechtsakt als nicht erlassen. 
(14) Die in diesem Artikel genannten Fristen von drei Monaten beziehungsweise sechs Wochen werden auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates um höchstens einen Monat beziehungsweise zwei 
Wochen verlängert. 
Besondere Bestimmungen 
(15) Wird in den in den Verträgen vorgesehenen Fällen ein Gesetzgebungsakt auf Initiative einer Gruppe 
von Mitgliedstaaten, auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank oder auf Antrag des Gerichtshofs im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen, so finden Absatz 2, Absatz 6 Satz 2 und Absatz 9 keine An-
wendung. 
In diesen Fällen übermitteln das Europäische Parlament und der Rat der Kommission den Entwurf des 
Rechtsakts sowie ihre jeweiligen Standpunkte in erster und zweiter Lesung. Das Europäische Parlament 
oder der Rat kann die Kommission während des gesamten Verfahrens um eine Stellungnahme bitten, die die 
Kommission auch von sich aus abgeben kann. Sie kann auch nach Maßgabe des Absatzes 11 an dem Ver-
mittlungsausschuss teilnehmen, sofern sie dies für erforderlich hält. 
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Artikel 295 
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission beraten sich und regeln einvernehmlich die Ein-
zelheiten ihrer Zusammenarbeit. Dazu können sie unter Wahrung der Verträge interinstitutionelle Vereinba-
rungen schließen, die auch bindenden Charakter haben können. 
 
Artikel 296    
Wird die Art des zu erlassenden Rechtsakts von den Verträgen nicht vorgegeben, so entscheiden die Organe 
darüber von Fall zu Fall unter Einhaltung der geltenden Verfahren und des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit. 
Die Rechtsakte sind mit einer Begründung zu versehen und nehmen auf die in den Verträgen vorgesehenen 
Vorschläge, Initiativen, Empfehlungen, Anträge oder Stellungnahmen Bezug. 
Werden das Europäische Parlament und der Rat mit dem Entwurf eines Gesetzgebungsakts befasst, so neh-
men sie keine Rechtsakte an, die gemäß dem für den betreffenden Bereich geltenden Gesetz-
gebungsverfahren nicht vorgesehen sind. 
 
Artikel 297    
(1) Gesetzgebungsakte, die gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen wurden, werden vom 
Präsidenten des Europäischen Parlaments und vom Präsidenten des Rates unterzeichnet. 
Gesetzgebungsakte, die gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen wurden, werden vom 
Präsidenten des Organs unterzeichnet, das sie erlassen hat. 
Die Gesetzgebungsakte werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Sie treten zu dem durch 
sie festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
(2) Rechtsakte ohne Gesetzescharakter, die als Verordnung, Richtlinie oder Beschluss, der an keinen be-
stimmten Adressaten gerichtet ist, erlassen wurden, werden vom Präsidenten des Organs unterzeichnet, das 
sie erlassen hat. 
Verordnungen, Richtlinien, die an alle Mitgliedstaaten gerichtet sind, sowie Beschlüsse, die an keinen be-
stimmten Adressaten gerichtet sind, werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Sie treten zu 
dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 
Die anderen Richtlinien sowie die Beschlüsse, die an einen bestimmten Adressaten gerichtet sind, werden 
denjenigen, für die sie bestimmt sind, bekannt gegeben und durch diese Bekanntgabe wirksam. 
 
Artikel 298 
(1) Zur Ausübung ihrer Aufgaben stützen sich die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
auf eine offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung. 
(2) Die Bestimmungen zu diesem Zweck werden unter Beachtung des Statuts und der Beschäfti-
gungsbedingungen nach Artikel 336 vom Europäischen Parlament und vom Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen erlassen. 
 
Artikel 299    
Die Rechtsakte des Rates, der Kommission oder der Europäischen Zentralbank, die eine Zahlung auferlegen, 
sind vollstreckbare Titel; dies gilt nicht gegenüber Staaten. 
Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts des Staates, in dessen Ho-
heitsgebiet sie stattfindet. Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die 
Echtheit des Titels erstrecken darf, von der staatlichen Behörde erteilt, welche die Regierung jedes Mitglied-
staats zu diesem Zweck bestimmt und der Kommission und dem Gerichtshof der Europäischen Union be-
nennt. 
Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betreibenden Partei erfüllt, so kann diese die 
Zwangsvollstreckung nach innerstaatlichem Recht betreiben, indem sie die zuständige Stelle unmittelbar 
anruft. 
Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union aus-
gesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die 
einzelstaatlichen Rechtsprechungsorgane zuständig. 
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CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION 
(Quelle: Amtsblatt der EU Nr. C 303 vom 14. Dezember 2007, S. 1 ff.5) 

 
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission proklamieren feierlich den nachstehenden 
Text als Charta der Grundrechte der Europäischen Union: 
 

CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION 
 
Präambel 
Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche Zukunft zu 
teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden. 
In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren 
und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht 
auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt den Menschen in den Mittel-
punkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts begründet. 
Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der Vielfalt 
der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten und 
der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, 
eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu fördern und stellt den freien Personen-, Dienstleistungs-
, Waren- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit sicher. Zu diesem Zweck ist es notwendig, 
angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des sozialen Fortschritts und der wissenschaftlichen und 
technologischen Entwicklungen den Schutz der Grundrechte zu stärken, indem sie in einer Charta sichtbarer 
gemacht werden. 
Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Union und des Subsidiari-
tätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen und den gemein-
samen internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus der Europäischen Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der Union und dem Europarat beschlossenen Sozial-
chartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte ergeben. In diesem Zusammenhang erfolgt die Auslegung der Charta durch 
die Gerichte der Union und der Mitgliedstaaten unter gebührender Berücksichtigung der Erläuterungen, die 
unter der Leitung des Präsidiums des Konvents zur Ausarbeitung der Charta formuliert und unter der Ver-
antwortung des Präsidiums des Europäischen Konvents aktualisiert wurden.  
Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortung und mit Pflichten sowohl gegenüber den Mitmenschen 
als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft und den künftigen Generationen verbunden. 
Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze an. 
 
TITEL I: WÜRDE DES MENSCHEN 
 
Artikel 1 Würde des Menschen 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. 
 
Artikel 2 Recht auf Leben 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. 
(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden. 
 
Artikel 3 Recht auf Unversehrtheit 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. 
(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet werden: 
a) die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklärung entsprechend den gesetzlich festgeleg-
ten Einzelheiten, 
b) das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion von Menschen 
zum Ziel haben, 
c) das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als solche zur Erzielung von Gewinnen zu 
nutzen, 
d) das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen. 

 
5  Für die EMRK vgl. http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/005.htm (letzter Abruf: 13. 

März 2010). 
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Artikel 4 Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen 
werden. 
 
Artikel 5 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit 
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. 
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
(3) Menschenhandel ist verboten. 
 
TITEL II: FREIHEITEN 
 
Artikel 6 Recht auf Freiheit und Sicherheit 
Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. 
 
Artikel 7 Achtung des Privat- und Familienlebens 
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer Kom-
munikation. 
 
Artikel 8 Schutz personenbezogener Daten 
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. 
(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betrof-
fenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. Jede 
Person hat das Recht, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung 
der Daten zu erwirken. 
(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht. 
 
Artikel 9 Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen  
Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, werden nach den einzelstaatlichen 
Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung dieser Rechte regeln.  
 
Artikel 10 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die 
Freiheit, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschau-
ung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und 
Riten zu bekennen. 
(2) Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen wird nach den einzelstaatlichen Geset-
zen anerkannt, welche die Ausübung dieses Rechts regeln. 
 
Artikel 11 Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und 
die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen 
zu empfangen und weiterzugeben. 
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. 
 
Artikel 12 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 
(1) Jede Person hat das Recht, sich insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen und zivilgesellschaftli-
chen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen zu versammeln und frei mit anderen zusam-
menzuschließen, was das Recht jeder Person umfasst, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu grün-
den und Gewerkschaften beizutreten. 
(2) Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den politischen Willen der Unionsbürgerin-
nen und Unionsbürger zum Ausdruck zu bringen. 
 
Artikel 13 Freiheit der Kunst und der Wissenschaft 
Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet. 
 
Artikel 14 Recht auf Bildung 
(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung und Weiterbildung. 
(2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzunehmen.  
(3) Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen Grundsätze sowie das 
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Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen religiösen, 
weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen, werden nach den einzelstaatlichen 
Gesetzen geachtet, welche ihre Ausübung regeln. 
 
Artikel 15 Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten 
(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen Beruf auszuüben. 
(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, 
zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu erbringen. 
(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten arbeiten dürfen, haben 
Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger entsprechen. 
 
Artikel 16 Unternehmerische Freiheit 
Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten anerkannt. 
 
Artikel 17 Eigentumsrecht 
(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu ver-
fügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus Gründen des 
öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, so-
wie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung für den Verlust des Eigentums. Die Nutzung des 
Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. 
(2) Geistiges Eigentum wird geschützt. 
 
Artikel 18 Asylrecht 
Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 und des Protokolls vom 
31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie nach Maßgabe des Vertrags über die Europäi-
sche Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden „die Verträge“) 
gewährleistet. 
 
Artikel 19 Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung 
(1) Kollektivausweisungen sind nicht zulässig. 
(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat ausgeliefert werden, in 
dem für sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschlichen 
oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht. 
 
TITEL III: GLEICHHEIT 
 
Artikel 20 Gleichheit vor dem Gesetz 
Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich. 
 
Artikel 21 Nichtdiskriminierung 
(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder 
sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der poli-
tischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der 
Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind verboten. 
(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich jede Diskriminie-
rung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 
 
Artikel 22 Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen 
Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 
 
Artikel 23 Gleichheit von Frauen und Männern 
Die Gleichheit von Frauen und Männern ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der Arbeit 
und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen. 
Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünstigungen für 
das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen. 
 
Artikel 24 Rechte des Kindes 
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie 
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können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer 
ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.  
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen muss das 
Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 
(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden El-
ternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 
 
Artikel 25 Rechte älterer Menschen 
Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges Leben und 
auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. 
 
Artikel 26 Integration von Menschen mit Behinderung 
Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur Ge-
währleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am 
Leben der Gemeinschaft. 
 
TITEL IV: SOLIDARITÄT 
 
Artikel 27 Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unterneh-
men 
Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den geeigneten Ebenen eine 
rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen und unter den Voraussetzungen gewährleistet sein, 
die nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen 
sind. 
 
Artikel 28 Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre jeweiligen 
Organisationen haben nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogen-
heiten das Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln und zu schließen sowie bei Interes-
senkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen. 
 
Artikel 29 Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst 
Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst. 
 
Artikel 30 Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung 
Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung. 
 
Artikel 31 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen 
(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeits-
bedingungen. 
(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit, 
auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub. 
 
Artikel 32 Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen am Arbeitsplatz 
Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet günstigerer Vorschriften für Jugendliche und abgesehen von 
begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem die 
Schulpflicht endet, nicht unterschreiten. 
Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müssen ihrem Alter angepasste Arbeitsbedingungen erhalten und vor 
wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder Arbeit geschützt werden, die ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, 
ihre körperliche, geistige, sittliche oder soziale Entwicklung beeinträchtigen oder ihre Erziehung gefährden 
könnte. 
 
Artikel 33 Familien- und Berufsleben 
(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet. 
(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu können, hat jeder Mensch das Recht 
auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der Mutterschaft zusammenhängenden Grund sowie den An-
spruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub nach der Geburt oder Adoption 
eines Kindes. 
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Artikel 34 Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung 
(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit und zu 
den sozialen Diensten, die in Fällen wie Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedürftigkeit oder im 
Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz gewährleisten, nach Maßgabe des Unionsrechts und der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 
(2) Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmäßigen Wohnsitz hat und seinen Aufenthalt rechtmäßig 
wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und die sozialen Vergünstigungen nach 
dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 
(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, anerkennt und achtet die Union das Recht 
auf eine soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, die nicht über ausrei-
chende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, nach Maßgabe des Unionsrechts 
und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 
 
Artikel 35 Gesundheitsschutz 
Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung nach Maß-
gabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. Bei der Festlegung und Durchführung 
der Politik und Maßnahmen der Union in allen Bereichen wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicher-
gestellt. 
 
Artikel 36 Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interes-
se, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten im Einklang mit den Verträ-
gen geregelt ist, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union zu fördern. 
Artikel 37 Umweltschutz 
Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen in die Politik der Union 
einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden. 
Artikel 38 Verbraucherschutz 
Die Politik der Union stellt ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher. 
 
TITEL V: BÜRGERRECHTE 
 
Artikel 39 Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament unter den-
selben Bedingungen wie die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats. 
(2) Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer 
Wahl gewählt. 
 
Artikel 40 Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, 
das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen unter denselben Bedingungen wie die Angehörigen 
des betreffenden Mitgliedstaats. 
 
Artikel 41 Recht auf eine gute Verwaltung 
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen, Einrichtungen und sons-
tigen Stellen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden. 
(2) Dieses Recht umfasst insbesondere  
a) das Recht jeder Person, gehört zu werden, bevor ihr gegenüber eine für sie nachteilige individuelle Maß-
nahme getroffen wird, 
b) das Recht jeder Person auf Zugang zu den sie betreffenden Akten unter Wahrung des berechtigten Inte-
resses der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und Geschäftsgeheimnisses, 
c) die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu begründen. 
(3) Jede Person hat Anspruch darauf, dass die Union den durch ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung 
ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ersetzt, die den Rechts-
ordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 
(4) Jede Person kann sich in einer der Sprachen der Verträge an die Organe der Union wenden und muss 
eine Antwort in derselben Sprache erhalten. 
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Artikel 42 Recht auf Zugang zu Dokumenten 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder 
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht auf Zugang zu den Dokumenten der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unabhängig von der Form der für diese Dokumente ver-
wendeten Träger. 
 
Artikel 43 Der Europäische Bürgerbeauftragte 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder 
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, den Europäischen  Bürgerbeauftragten im 
Falle von Missständen bei der Tätigkeit der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, mit 
Ausnahme des Gerichtshofs der Europäischen Union in Ausübung seiner Rechtsprechungsbefugnisse, zu 
befassen. 
 
Artikel 44 Petitionsrecht 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder 
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, eine Petition an das Europäische Parlament 
zu richten. 
 
Artikel 45 Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit 
(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten. 
(2) Staatsangehörigen von Drittländern, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhalten, 
kann nach Maßgabe der Verträge Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit gewährt werden. 
 
Artikel 46 Diplomatischer und konsularischer Schutz 
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger genießen im Hoheitsgebiet eines Drittlands, in dem der Mitglied-
staat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, den Schutz durch die diplomatischen und 
konsularischen Behörden eines jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige 
dieses Staates. 
 
TITEL VI: JUSTIZIELLE RECHTE 
 
Artikel 47 Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht  
Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden sind, hat 
das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen bei einem Gericht einen wirk-
samen Rechtsbehelf einzulegen. Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, 
unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und inner-
halb angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und vertreten lassen. 
Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe bewilligt, soweit diese Hilfe 
erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu gewährleisten. 
 
Artikel 48 Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte 
(1) Jeder Angeklagte gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis seiner Schuld als unschuldig. 
(2) Jedem Angeklagten wird die Achtung der Verteidigungsrechte gewährleistet. 
 
Artikel 49 Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten 
und Strafen 
(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung 
nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine schwerere Strafe als 
die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden. Wird nach Begehung einer Straftat durch 
Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so ist diese zu verhängen.  
(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt 
oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den allgemeinen, von der Gesamtheit der Nationen 
anerkannten Grundsätzen strafbar war. 
(3) Das Strafmaß darf zur Straftat nicht unverhältnismäßig sein. 
 
Artikel 50 Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden  
Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der Union nach dem Gesetz rechtskräftig ver-
urteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren erneut verfolgt oder bestraft werden. 
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TITEL VII: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE AUSLEGUNG UND ANWENDUNG DER 
CHARTA 
 
Artikel 51 Anwendungsbereich 
(1) Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter Wahrung des Sub-
sidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. 
Dementsprechend achten sie die Rechte, halten sie sich an die Grundsätze und fördern sie deren Anwen-
dung entsprechend ihren jeweiligen Zuständigkeiten und unter Achtung der Grenzen der Zuständigkeiten, 
die der Union in den Verträgen übertragen werden.  
(2) Diese Charta dehnt den Geltungsbereich des Unionsrechts nicht über die Zuständigkeiten der Union 
hinaus aus und begründet weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die Union, noch ändert sie 
die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben. 
 
Artikel 52 Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze 
(1) Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freiheiten muss gesetz-
lich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. Unter Wahrung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen nur vorgenommen werden, wenn sie erfor-
derlich sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Er-
fordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. 
(2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in den Verträgen geregelt sind, erfolgt im 
Rahmen der in den Verträgen festgelegten Bedingungen und Grenzen.  
(3) Soweit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche Bedeutung und 
Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen wird. Diese Bestimmung steht dem nicht 
entgegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz gewährt. 
(4) Soweit in dieser Charta Grundrechte anerkannt werden, wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungs-
überlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, werden sie im Einklang mit diesen Überlieferungen ausgelegt. 
(5) Die Bestimmungen dieser Charta, in denen Grundsätze festgelegt sind, können durch Akte der Gesetz-
gebung und der Ausführung der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie durch Akte 
der Mitgliedstaaten zur Durchführung des Rechts der Union in Ausübung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten 
umgesetzt werden. Sie können vor Gericht nur bei der Auslegung dieser Akte und bei Entscheidungen über 
deren Rechtmäßigkeit herangezogen werden. 
(6) Den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ist, wie es in dieser Charta bestimmt ist, in 
vollem Umfang Rechnung zu tragen. 
(7) Die Erläuterungen, die als Anleitung für die Auslegung dieser Charta verfasst wurden, sind von den 
Gerichten der Union und der Mitgliedstaaten gebührend zu berücksichtigen. 
 
Artikel 53 Schutzniveau 
Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union und das 
Völkerrecht sowie durch die internationalen Übereinkünfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten 
Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden. 
 
Artikel 54 Verbot des Missbrauchs der Rechte 
Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begründe sie das Recht, eine Tätigkeit auszuüben 
oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten 
abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als dies in der Charta vorgesehen ist. 
 
Der vorstehende Wortlaut übernimmt mit Anpassungen die am 7. Dezember 2000 proklamierte Charta und 
ersetzt sie ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon. 


